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gestellt, da seine Bestände aufgrund von Bejagung massiv zurückgegangen waren. 
Es ist jedoch festzuhalten, dass die Art auf österreichischem Gebiet nie komplett 
ausgerottet wurde und dass sowohl Refugialpopulationen (in Ober- und Niederöster-
reich entlang der tschechischen Grenze und in der südlichen Steiermark entlang der 
slowenischen Grenze) als auch gelegentliche Vorkommen in der Zeit zwischen den 
1940er-Jahren und der jüngsten Populationsausweitung gemeldet wurden (Jahrl 
2001, 1999, 1995). In den 1990er-Jahren wurde das stabile Vorkommen des Fisch-
otters in den beiden Rückzugsgebieten gut dokumentiert und gelegentliche Vor-
kommen wurden in allen Bundesländern östlich von Tirol nachgewiesen (Kranz 2000, 
Jahrl 1999, Gutleb 1994; Abb. 8-1).

Seit dem Jahr 2000 werden zunehmend systematische Erhebungen zur Verbreitung 
des Fischotters und zur Schätzung der Populationsgröße oder -dichte durchgeführt 
(z. B. Schenekar & Weiss 2021a, b, Holzinger et al. 2018, Kranz & Poledník 2012, Kranz 
et al. 2005). Diese Erhebungen verwenden im Allgemeinen einen Brückencheckmo-
nitoring-Ansatz zur Schätzung des Verbreitungsgebietes und verschiedene Ansätze 
für Populationsschätzungen, z. B. auf Expertenmeinung basierenden Ansätze mittels 
Kotdichten, Schneespurkartierungen und in jüngerer Zeit genetisch basierte Ansät-
ze. Letztere haben sich mehr oder weniger als neueste Methodik etabliert. Allerdings 
gibt es auch bei genetisch basierten Ansätzen erhebliche Unterschiede in der Heran-
gehensweise, was Vergleiche mitunter schwierig machen kann. Die genetische 
Identifizierung von Ottern kann für Berechnungen von Wiederfangmodellen oder 
direkt für Schätzungen der Dichten entlang eines Flusskorridors verwendet werden, 
die dann auf ein größeres Flussnetz extrapoliert werden. Bei letzterem Ansatz wird 
die Länge des verwendeten Flussabschnitts kritisch diskutiert. Diese reichte in der 
Praxis von 10 km in der Steiermark (Holzinger et al. 2018) bis zu 30 km (Salzburg & 
Oberösterreich; Schenekar & Weiss 2021a, b). Randeffekte bzw. auch unterschiedliche 

Abbildung 8-1: Zusammenfassung aller Nachweise zur Fischotterverbreitung in Österreich in den 
Jahren 1990–1998 (Abbildung: Jahrl 1999).
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Ansichten über die Größe und Bedeutung von Aktivitätsradien und eine Vielzahl 
anderer Variablen erschweren Quantifizierungen von Populationsgrößen über große 
Gebiete und zuverlässige Vergleiche zwischen Studien. Dazu gehören unterschied-
liche Auffassungen darüber, welche Otter zu zählen sind. Manche Autoren bevor-
zugen die Zählung aller Fischotter, da dies der einzige rein objektive Ansatz ist, der 
nicht auf komplexen Annahmen beruht (Schenekar & Weiss 2021a, b), andere nehmen 
transiente Fischotter ohne festes Revier aus den quantitativen Schätzungen heraus. 
Die Quantifizierung von Otterpopulationen ist zweifelsohne eine große Herausforde-
rung, und alle Schätzungen werden von verschiedenen Techniken und statistischen 
Problemen beeinflusst. Außerdem sind absolute Populationsgrößen für ein nachhal-
tiges Populationsmanagement kein vorrangiger Parameter. Vielmehr sind Mortalitäts- 
und Reproduktionsraten sowie die Empfindlichkeit gegenüber Umwelt- oder Bewirt-
schaftungsänderungen die Faktoren, die die langfristige Stabilität von Tierpopu- 
lationen beeinflussen, sodass diesen Aspekten in Zukunft mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte. Bis jetzt haben die Landesregierungen großen Wert darauf 
gelegt, die Populationsgrößen zu quantifizieren, um einerseits die Vorgaben im 
Rahmen der europäischen FFH-Richtlinie zu erfüllen, andererseits um bestehende 
oder geplante Managementmaßnahmen zu hinterfragen und/oder zu rechtfertigen. 
In Folge werden die jüngsten Schätzungen der Populationsdichte oder -größe für 
jedes Bundesland, soweit vorhanden, dargestellt und die Ergebnisse zusammenge-
fasst.
Kärnten: Schenekar & Weiss (2018) wendeten ein Fang-Wiederfang-Modell auf 154 
genetisch identifizierte Fischotter an. Die Identifizierung erfolgte anhand von Kot-
proben, die von Freiwilligen an Monitoringbrücken gesammelt wurden. Mit diesem 
Modellierungsansatz schätzten sie 361 (95 % Konfidenzintervall/KI 341–509) Fisch-
otter im Bundesland Kärnten. Die Anwesenheit von Fischottern wurde in allen 94 
der 10 x 10 km großen Rasterquadraten nachgewiesen, und an 86 % der 823 Stand-
orte (Monitoringbrücken sowie zusätzliche opportunistische Meldungen) wurde die 
Anwesenheit von Fischottern festgestellt. Diese Schätzung folgert eine Dichte von 
0,245 Fischottern pro Fluss-km, wenn nur Flüsse mit einer Flussordnungszahl (FOZ) 
von 4 oder höher gezählt werden. Wir weisen darauf hin, dass weder bei der Bepro-
bung selbst noch bei dieser Dichteberechnung Teiche oder Seen berücksichtigt 
wurden. Schenekar & Weiss (2020) führten ein Folgemonitoring zu dieser Studie 
durch und wiesen Fischotter in 86 von 88 ebenfalls 10 x 10 km großen Rasterquad-
raten nach, die von überwachten Brücken abgedeckt wurden. Die Otterdichte entlang 
von drei 20 km langen Referenzflussabschnitten wurde auf Grundlage einer umfas-
senden Beprobung von Kotproben geschätzt, wobei die Dichten zwischen 0,241 Ind./
km (Gurk), 0,408 Ind./km (Lieser) und 0,5 Ind./km (Lavant) lagen, was einem Mittel-
wert von 0,383 Ind./km (95 % KI 0,117–0,649 Ind./km) bzw. 0,259 Ind./km (95 % KI 
0,01–0,5 Ind./km) entsprach. Letztere ist die errechnete Dichte, wenn man nur ein 
einziges Mal entdeckte Tiere abzieht. Da sich die Konfidenzintervalle dieser Schät-
zung mit der Schätzung der Wiederfänge in ganz Kärnten im Jahr 2017 überschnei-
den, konnte keine Veränderung der Populationsgröße in diesem Zeitraum festgestellt 
werden. Im Winter 2021/2022 wurde ein neues Monitoring durchgeführt, bei dem 
zusätzlich zum Brückenmonitoring sechs Referenzflussabschnitte von 30 km Länge 
untersucht wurden und direkte Dichteabschätzungen durch genetische Analysen 
erfolgten. 
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Steiermark: Holzinger et al. (2018) wendeten eine Extrapolation von Dichteabschät-
zungen aus 15 Flussabschnitten mit einer durchschnittlichen Länge von etwa 10 km 
auf das gesamte Flussnetz ab FOZ 4 an – ein Ansatz, der von der Landesregierung 
vorgegeben war. Insgesamt wurden in der Studie 238 einzelne Fischotter identifiziert, 
und die berechnete Dichte lag zwischen 0,11 und 0,68 Ind./km (Mittelwert 0,439 
Ind./km). Die Extrapolation ergab eine Schätzung von 1.141 Fischottern (95 % KI 
798–1.485), was mehr als das Doppelte der Gesamtpopulationsschätzung von 2013 
ist (Kranz et al. 2013a). Es konnte kein Zusammenhang zwischen der Länge der 
Referenzgebiete und der Dichte bei Gebieten von knapp 7 km bis über 15 km fest-
gestellt werden, aber Randeffekte, die zu einer überschätzten Dichte pro Strecke 
führen könnten, konnten nicht ausgeschlossen werden. 
Salzburg: In Salzburg wurden sowohl Brückenmonitoring als auch Referenzstrecken-
begehungen mit Dichteextrapolationen durchgeführt (Schenekar & Weiss 2021a). 
Um die Möglichkeit von Randeffekten zu verringern, die zu einer Überschätzung der 
Streckendichte führen könnten, wurden die Flussstrecken in beiden Bundesländern 
auf ca. 30 km Länge vergrößert. Für Salzburg wurden an 7 Flussabschnitten von ca. 
30 km Länge durchschnittlich 0,24 Ind./ km festgestellt. Diese Dichte ergab, hoch-
gerechnet auf das Flussnetz ab FOZ 4, eine Schätzung von 261 Fischottern (95 % KI 
196–320). Dies ist höher als eine korrigierte (um 25 % Jungtiere erweiterte) Schätzung 
von 176 Fischottern aus dem Jahr 2016 (Kranz & Polednik 2017). Darüber hinaus 
wurde bei 62 % der insgesamt 286 Brücken das Vorhandensein von Fischottern an-
hand von Kotspuren nachgewiesen. Es gab eine klare negative Korrelation zwischen 
den maximalen Wiederfangdistanzen innerhalb eines Abschnitts und der Dichte des 
Abschnitts, was indirekt darauf hindeutet, dass die Länge des Aktivitätsradius in 
Flussabschnitten mit mehr verfügbaren Ressourcen wahrscheinlich kürzer ist.
Oberösterreich: Schenekar & Weiss (2021b) stellten eine mittlere Dichte von 0,364 
Ind./km an 8 Referenzflussabschnitten von ca. 30 km Länge fest, was einer geschätz-
ten Anzahl von 646 Fischottern (95 % CI 536–749) im gesamten oberösterreichischen 
Flussnetz der FOZ 4 oder höher entspricht. Diese Schätzung war etwa doppelt so 
hoch wie die 2012 ermittelte (Kranz & Polednik 2013), wobei dieser Wert erneut um 
25 % Jungtiere (auf 327) erhöht wurde. Von 481 kontrollierten Brücken fand sich an 
insgesamt 77 % Fischotterlosungen, was signifikant weniger war als die Positivrate 
von 83 % im Jahr 2012 (Kranz & Polednik 2013). Deutlich höhere Raten positiver 
Brücken (94 %) wurden im östlichen Teil des Mühlviertels gefunden, der dem histo-
rischen Rückzugsgebiet des Fischotters entspricht; die niedrigsten Raten (58 %) 
wurden im Einzugsgebiet der Traun festgestellt.
Niederösterreich: Kofler et al. (2018) führten eine komplexe Kombination aus gene-
tisch basierter Wiederfangmodellierung von 4 Referenzstrecken mit einer Länge von 
ca. 90 km und einer Landschaftsmodellierung auf Grundlage von frischen Losungs-
zählungen bezüglich der Otterdichten in den Referenzstrecken durch. Das erstellte 
Modell wurde dann zur Extrapolation der Fischotterdichten über das gesamte Fluss-
netz auf Grundlage von frischen Kotzählungen an 797 Brücken verwendet. Der Ansatz 
dieser Autoren unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von früheren Studien sowie 
von den oben genannten Studien, insbesondere durch die Modellierung von Kot-
zählungen, die Entfernung potenzieller Durchzügler und eine Reihe anderer Anpas-
sungen auf der Grundlage von geschätzten oder angenommenen Größen des Ver-
breitungsgebietes sowie von Genotypisierungsfehlern. Die modellierten Schätzungen 
der Fang-Wiederfang-Dichte an den 4 Referenzstandorten reichten von einem Höchst-
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wert von 0,36 Ind./km (95 % KI 0,27–0,45 Ind./km) im Waldviertel bis zu einem 
Tiefstwert von 0,072 Ind./km (95 % KI 0,05–0,10 Ind./km) im Weinviertel, mit weite-
ren Werten von 0,19 Ind./km und 0,21 Ind./km im Industrie- bzw. Mostviertel. Auf 
Grundlage der Modellierung von frischen Losungen in verschiedenen Flusseinzugs-
gebieten wurde die Gesamtpopulation für Niederösterreich auf 1.069 (95 % KI 831-
1.307) geschätzt, wobei die Heterogenität in der Landschaft sehr groß ist. Durch 
Extrapolation der Modelle der Autoren auf die Daten der Losungszählungen aus dem 
Jahr 2008 (Kranz & Polednik 2009) kommen die Autoren zu dem Schluss, dass sich 
die Fischotterpopulation in Niederösterreich seither etwa verdoppelt hat.

Tirol: Nach Kranz & Polednik (2020) waren Fischotter in Tirol ab dem Jahr 2000 nicht 
mehr anzutreffen. Das erste Vorkommen in neuerer Zeit wurde jedoch bereits wieder 
2004 in Osttirol (Kranz et al. 2005) und 2007 in Nordtirol (Kranz et al. 2008) dokumen-
tiert. Bei der letzten landesweiten Erhebung im Jahr 2020 wurden 104 (26 %) von 401 
kontrollierten Brücken positiv auf Fischotterkot untersucht, was unter Berücksichti-
gung eines 10 x 10 km Quadratensystems 36 % der Gesamtfläche des Landes ent-
spricht. Eine sehr grobe Schätzung, basierend auf den Reviergrößen und der ange-
nommenen Größe des Verbreitungsgebietes, besagt, dass ca. 71 adulte oder sub- 
adulte Fischotter das Bundesland Tirol bevölkern (Kranz & Polednik 2020).

Burgenland: Über die letzte systematische Erhebung des Fischotters im Burgenland 
wird in Kranz & Polednik (2014) kurz berichtet, wobei an 165 von 181 (91 %) der 
kontrollierten Brücken Fischotterkot gefunden wurde. Eine sehr grobe Schätzung, 
die auf Annahmen über die Größe des Verbreitungsgebietes und der Zählung bzw. 
Verteilung der Kotfunde beruht, geht von 125 bis 150 erwachsenen und subadulten 
Fischottern in Burgenland aus. 

Vorarlberg: Am Werdenberger Binnenkanal in Haag an der Grenze zu Vorarlberg 
wurde laut Tagblatt vom 4. 11. 2021 ein Fischotter gesichtet (www.tagblatt.ch, 22. 3. 
2022). In Liechtenstein wurde am 23. 2. 2022 ein Erstnachweis erbracht (www.llv.li, 
22. 3. 2022).

Zusammenfassung Verbreitung
Der Fischotter kommt heute in allen Bundesländern vor und weist im gesamten 
Bundesgebiet eine zunehmende Tendenz auf. Die höchsten Dichten mit ca. 7 Ind./100 
km2 Einzugsgebietsgröße (EZG) bzw. 0,4 Ind./km treten in der Steiermark auf (2018). 
Gegen Westen hin nehmen die Bestandswerte ab (Abb. 8-3). In Salzburg liegt die 
Individuendichte bei 3,6 Ind./100 km2 EZG und in Tirol bei 0,6 Ind./100 km2 EZG 
(Abb. 8-2). Fasst man die Ergebnisse der aktuellsten Bestandserhebungen der 
Bundesländer zusammen, ergibt dies in Summe einen Fischotterbestand von 
mindestens ca. 4.000 Individuen in Flüssen der FOZ > 4.

8.2.2. FFH-Status des Fischotters in Österreich

Der Status von FFH-Arten wird rechtlich auf Ebene der EU-Mitgliedsstaaten sowie 
zwischen den biogeographischen Regionen innerhalb eines Mitgliedsstaates fest-
gelegt, was für Österreich die alpine und kontinentale biogeographische Region 
bedeutet. Nachdem in Österreich die Gesetzgebung und -vollziehung im Naturschutz 
und in der Jagd bei den Bundesländern liegt, sind diese auch primär für die Umset-
zung der FFH-Richtlinie verantwortlich. Alle sechs Jahre wird das Umweltbundesamt 
beauftragt, die Daten zu den FFH-gelisteten Arten für den Bericht Österreichs nach 
Artikel 17 der FFH-Richtlinie an die Europäische Kommission zusammenzufassen. 
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Abbildung 8-2: Zunahme der Fischotterdichte in Österreich im Zeitraum 2008–2021 (Datenquellen: 
siehe Text).

Abbildung 8-3: Aktuelle Situation der Fischotterverbreitung in Österreich (Abbildung: Schenekar et al. 
2022).

So wird aus Sicht der Europäischen Union der Status des Fischotters in der alpinen 
und kontinentalen Bioregion nur für Österreich berichtet. Die Daten werden jedoch 
durch die Bundesländer erhoben, und es ist seit einiger Zeit üblich, den Status auf 
Bundeslandebene in Form des Beitrags des Bundeslandes zum österreichweiten 
Status zu melden. Für die Bundesländer Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Salz-
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burg und Oberösterreich wurden alle vier Parameter (Population, Verbreitung, Le-
bensraum und Zukunftsaussichten) als günstig eingestuft, was bedeutet, dass diese 
Bundesländer die Bewertung auf Bundesebene mit einem günstigen Status auf ihrem 
Gebiet bestätigen. 

Der jüngste Artikel 17-Bericht für die Periode 2013–18 stuft den Parameter Popula-
tion in der kontinentalen Region als günstig, in der alpinen Region in Österreich jedoch 
als ungünstig ein, was auf die nicht flächendeckende Verbreitung in Tirol und das 
Fehlen von Fischottern in Vorarlberg zurückzuführen ist (Ellmauer et al. 2020). Sowohl 
hinsichtlich Verbreitung (engl. range) als auch Populationsentwicklung (engl. popu-
lation) ist für beide Bioregionen ein positiver Trend erkennbar, was zukünftig (engl. 
future prospects) die Erreichung des günstigen Erhaltungszustands auch in der alpi-
nen Bioregion erwarten lässt (Tab. 8-1).

Tabelle 8-1: Bewertung des Erhaltungszustands und der zugrundeliegenden Indika-
toren für Lutra lutra in Österreich gemäß Artikel 17 Bericht für die Periode 2013–2018. 
= ... stabil; + ... positiver Trend; U1 ... ungünstig; FV ... günstig (Quelle: nature-art17.
eionet.europa.eu/article17/species/report) 

Bioregion Range Population Habitat Future 
prospects

Overall 
assessment

Alpine  
Bioregion U1 + FV + FV = FV U1 +

Kontinentale 
Bioregion FV + FV + FV = FV FV +

8.3. Entwicklung der Fischotterbestände in Bayern

Das Verbreitungsgebiet des Fischotters in Bayern nimmt seit den 80er-Jahren zu und 
somit auch der Bestand, da inzwischen in zuvor unbesiedelten Gebieten immer mehr 
Nachweise gefunden werden, zum Beispiel in Form von Totfunden oder durch Wild-
kameraaufnahmen. Die Datenlage ist in Bayern wesentlich schlechter als in Öster-
reich. Für sehr kleine, ausgesuchte Teilgebiete gibt es lokale Bestandserfassungen 
und -schätzungen, die auf wissenschaftlichen Studien basieren. So wurde in einzel-
nen Gebieten in Bayern Fischotterlosung genetisch untersucht. Eine aktuelle Zu-
sammenstellung findet sich in Funke et al. (2022).

Eine genetische Studie aus Niederbayern erfasste 117 Tiere in einem kleinen Gebiet 
nördlich der Donau (2010/11). Untersuchungen der Landesanstalt für Landwirtschaft 
erfassten 32 Individuen in 4 kleineren Teichgebieten in der Oberpfalz (2019). Anhand 
von Untersuchungen des LFV Bayern an 4 Fließgewässern konnten binnen eines 
Jahres (2018/19) auf einer kartierten Gewässerstrecke von 59 Kilometern 37 Indivi-
duen genetisch erfasst werden. 

Nicht nur Bestandserfassungen lassen eindeutig auf eine zunehmende Population 
schließen, sondern auch indirekt gesammelte Daten. So weist die Anzahl der Fischot-
tertotfunde in Bayern eine steigende Tendenz auf. In den Jagdjahren 2018 bis 2020 
wurden bayernweit laut Landwirtschaftsministerium mehr als 160 tote Fischotter 
gefunden, meist als Opfer des Straßenverkehrs. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen Datengrundlage kann unzweifelhaft auf eine Zunahme des Fischotterbestan-
des geschlossen werden, denn das Verbreitungsgebiet weitet sich stetig von Ost 
nach West aus, und die Nachweise häufen sich (Abb. 8-4). 
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Der geschätzte Gesamtbestand liegt allein für die Oberpfalz und Niederbayern laut 
eines durch die Landesanstalt für Landwirtschaft beauftragten Gutachtens (Weiss 
& Schenekar 2022) bei 650 Fischottern. Da die Datengrundlage räumlich eingeschränkt 
und auch veraltet ist, gehen Experten von weit mehr als 1.000 Fischottern in ganz 
Bayern aus (Funke et al. 2022).

8.4.	 Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Prädatorenmanagement am  
	 Beispiel Österreichs

8.4.1.	 Nationale Gesetze

Regelungen zu den Prädatoren finden sich in den Naturschutz- bzw. Jagdgesetzen 
der Bundesländer. Wie in der Fischerei, liegt die Gesetzgebung und -vollziehung bei 
diesen Materien im Kompetenzbereich der Bundesländer. Dadurch kommt es zu sehr 
unterschiedlichen Regelungen, wiewohl die internationalen Verpflichtungen (im 

Abbildung 8-4: Aktuelle Verbreitung des Fischotters in Bayern (Nachweise ab 2000, letzter Datenim-
port 17. 11. 2022, lfu.bayern.de am 23. 11. 2022).
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Wesentlichen die Berner Konvention, das Washingtoner Artenschutz-Übereinkom-
men und die EU-Naturschutzrichtlinien, s. u.) in allen Landesgesetzen umgesetzt 
wurden. Vom allgemeinen Schutz können die Bundesländer in Einzelverfahren und 
im Rahmen der Bestimmungen der EU-Vogelschutzrichtlinie bzw. der FFH-Richtlinie 
(s. u.) abweichen. Darüber hinaus können in nationalen Schutzgebieten weitergehen-
de Regelungen und Zielsetzungen getroffen werden, sofern die Art in den jeweiligen 
Managementplänen, im Schutzzweck oder der Gebietsverordnung selbst angeführt 
wird. Neben Regelungen zur Ausübung der Jagd können dies beispielsweise Vor-
gaben hinsichtlich Beruhigung oder Störungsfreiheit eines bestimmten Gebietes 
sein. Die Regelungen für die Arten Fischotter, Gänsesäger und Kormoran in den 
Bundesländern stellen sich wie folgt dar:
Der Fischotter ist eine entweder jagdrechtlich ganzjährig geschonte Wildart (Bgl, 
Ktn, OÖ, Sbg, Vbg, W) oder als geschützte Art im Naturschutzrecht (NÖ, Stmk, T) 
geführt. Kärnten, Nieder- und Oberösterreich haben die Ausnahmemöglichkeiten – 
sozusagen präventiv – in Form von eigenen Fischotter-Verordnungen allgemeiner 
geregelt. Der Gänsesäger ist entweder jagdrechtlich (T, Vbg) eine ganzjährig ge-
schonte Wildart oder eine geschützte Art im Naturschutzrecht (Bgl, OÖ, Sbg, Stmk, 
W). In Ktn und NÖ ist diese Art nicht geregelt. Verordnungen zum Management des 
Gänsesägers sind – vergleichbar mit dem Fischotter oder Kormoran – in keinem 
Bundesland in Kraft. 
Der Kormoran ist in Burgenland, Tirol und Wien jagdlich ganzjährig geschont und in 
der Steiermark und in Wien naturschutzrechtlich geschützt, in den restlichen Bundes-
ländern gibt es Management- oder Ausnahmeregelungen auf Basis jagdlicher (NÖ: 
NÖ Kormoran- und Graureiherverordnung 2013, StF: LGBl. 6500/12-0, Sbg, Vbg: Ver-
ordnung über die Zulassung der zeitweisen Bejagung von Kormoranen und Grau-
reihern in Teilbereichen des Bezirkes Bregenz in den Jagdjahren 2019/2020, 2020/2021 
und 2021/2022) oder naturschutzrechtlicher Regelungen (Ktn: Verordnung der Lan-
desregierung vom 6. Dezember 1988 über den Schutz freilebender Tierarten (Tier-
artenschutzverordnung) StF: LGBl Nr 3/1989, OÖ: Verordnung der Oö. Landesregie-
rung über den Schutz wildwachsender Pflanzen und Pilze sowie freilebender Tiere 
(Oö. Artenschutzverordnung), StF: LGBl.Nr. 73/2003).

8.4.2. EU-Naturschutz

Der Naturschutz auf EU-Ebene wird durch die beiden Rechtsinstrumente Vogel-
schutzrichtlinie (VS-RL, Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) 
und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen) geregelt. Ziel beider Richtlinien (RL) ist der Schutz aller 
wildlebenden Vögel in der EU sowie (anderer) gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
sowie Lebensraumtypen. Neben dem Ziel der Schaffung eines europäischen Netzes 
von Natura 2000-Schutzgebieten (Gebietsschutz) verfolgen beide Richtlinien auch 
die Etablierung einheitlich geltender Bestimmungen zum Artenschutz auf der ge-
samten Fläche der Mitgliedsstaaten (Artenschutz). 
Gebietsschutz
Als Begriff für den Gebietsschutz hat sich in Österreich »Europaschutzgebiet« (ESG) 
weitgehend durchgesetzt. Zentrales Ziel in allen ESGs ist die Erhaltung oder (gege-
benenfalls) die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der genann-
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ten Schutzgüter. Damit gelangt der Begriff des »günstigen Erhaltungszustands« in 
den Fokus. Er ist zentrale Messlatte – sowohl für erforderliche Umsetzungsmaßnah-
men, bei der Prüfung von Plänen und Projekten, bei Ausnahmeregelungen als auch 
beim Monitoring und bei der Erstellung von Berichten an die Europäische Kommis-
sion (EK). Im Hinblick auf mögliche Managementmaßnahmen mit Bezug zu den 
Schutzgütern eines ESG ist der aktuelle Erhaltungszustand einer Art von zentraler 
Bedeutung. Dies betrifft den Huchen als Schutzgut selbst, aber auch möglicherwei-
se die relevanten Prädatoren (welche ebenso Schutzgut dieses Gebietes sein können). 
Pläne und Projekte dürfen die Zielsetzungen der Natura 2000-Gebiete nicht erheblich 
beeinträchtigen. Nachdem in der Regel als (allgemeines) Erhaltungsziel der günstige 
Erhaltungszustand normiert ist, kann dieser wiederum als zentraler Prüfmaßstab 
bei Eingriffen gelten. In der sogenannten Naturverträglichkeitsprüfung (NVP, Vorha-
bensprüfung) ist festgelegt, wie ein Vorhaben, das die Erhaltungsziele potenziell 
gefährdet, zu prüfen ist. Aufgrund der Komplexität dieser Prüfung und der zentralen 
Bedeutung gibt es bereits eine Reihe von Publikationen (z. B. Europäische Kommis-
sion (2018): Natura 2000-Gebietsmanagement, Die Vorgaben des Artikels 6 der Ha-
bitat-Richtlinie 92/43/EWG) aber auch Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs 
dazu. In Zusammenhang mit einem Management von Prädatoren wird im Folgenden 
auf die wichtigsten Punkte in einer NVP eingegangen:
Pläne oder Projekte, die unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 
stehen oder hierfür notwendig sind, erfordern keine Prüfung auf Verträglichkeit mit 
den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Dieser mögliche Entfall einer 
Prüfpflicht wird streng ausgelegt, wenngleich es dazu noch vergleichsweise wenige 
Anhaltspunkte gibt. Bernotat (2015) sieht diesbezüglich folgende Ansatzpunkte für 
eine Kongruenz (einer geplanten Maßnahme) mit den Erhaltungszielen eines Ge-
bietes:
•	 Die Maßnahme ist im Managementplan als Maßnahme explizit enthalten bzw.  
	 entspricht erkennbar dem dort dargelegten Zielkonzept zum Gebiet. 
•	 Der Maßnahme wurde naturschutzfachlich hohe bis höchste Priorität für das  
	 Gesamtgebiet zugewiesen.
•	 Die Maßnahme ist auch rechtlich geboten, um das Eintreten des Verschlechte- 
	 rungsverbots für maßgebliche Gebietsbestandteile zu verhindern. 
•	Beim Vergleich mit einer Status-Quo-Prognose, also dem Fall, dass man keine  
	 Maßnahme durchführt, wird deutlich, dass die Verluste durch »Nichtstun« deutlich  
	 höher sein würden als die Kollateralschäden bei Durchführung der Naturschutz- 
	 maßnahme.
•	 Die naturschutzfachlichen Prioritäten sind eindeutig erkennbar und die Positiv- 
	 entwicklungen für die nach den Erhaltungszielen geschützten Lebensräume und  
	 Arten überwiegen eindeutig und nachweislich alle etwaigen Verluste.
•	 Die Zuständigkeit für die Maßnahme liegt bei der Naturschutzbehörde, die Fi- 
	 nanzierung erfolgt aus Mitteln des Naturschutzes.
Aus den ersten Punkten dieses Vorschlags wird klar, wie wichtig ein Management-
plan für ein ESG ist. Detaillierte Angaben zu den Schutzgütern, deren aktuellen Er-
haltungszustand, den spezifischen Erhaltungszielen und ihrer fachlichen Priorität 
sind hier entscheidend. Der Managementplan ist auch das geeignete Instrument, 
um allfällige Zielkonflikte zwischen zwei Schutzgütern (beispielsweise zwischen 
Huchen und Fischotter) im Vorhinein, faktenbasiert und ohne Emotionen einer ent-
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scheidenden Klärung zuzuführen. So kann es nötig sein, die Beeinträchtigung be-
stimmter Lebensraumtypen oder Arten in Kauf zu nehmen und andere Entwicklun-
gen zu ermöglichen. Entscheidend dafür ist die relative Bedeutung der jeweiligen 
Erhaltungs- und Wiederherstellungsziele für Natura 2000 (Urteil zu Art. 6 (C-241/08), 
Schlussantrag, Rn. 71).

Erheblichkeit von Beeinträchtigungen
Dieser Prüfschritt ist Herzstück und erste zentrale Weichenstellung im Zuge einer 
NVP. Wird ein Schutzgut im Zuge eines Managements nur im nicht erheblichen Aus-
maß beeinträchtigt (und auch nicht durch kumulative Wirkungen erheblich geschä-
digt), so kann eine Genehmigung (aus Sicht des EU-Gebietsschutzes) erteilt werden. 
Diese fachliche Beurteilung ist in der Regel einzelfallbezogen durchzuführen, erfordert 
umfangreiche Kenntnisse zur Ökologie des Schutzgutes und wird im Regelfall vom 
Amtssachverständigen durchgeführt. Die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs betont in mehreren Urteilen die restriktive Handhabung dieser Prüfung. 
Es müssen anhand der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sämt-
liche Gesichtspunkte des Planes oder des Projektes berücksichtigt werden. Es muss 
Gewissheit darüber herrschen, dass sich ein Projekt nicht nachteilig auf ein Gebiet 
auswirkt [Herzmuschelfischerei-Vorabentscheidung (C-127/02)]. 
Dass dies gerade in Zusammenhang mit der Analyse von Räuber-Beute-Beziehungen 
eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe ist, erscheint klar. Die Prognose der künftigen 
Veränderung dieser Beziehung durch etwaige Managementmaßnahmen auf Gebiets- 
bzw. Populationsniveau stellt gerade im Lichte der vielen potenziellen (anderen) 
Einflussfaktoren eine besondere Herausforderung dar. Belastbare (bestenfalls mehr-
jährige) Daten zum Bestand der betroffenen Art im Gebiet und die Auswertung 
vorhandener Literatur können die fachliche Beurteilung wesentlich erleichtern. 
Bei der Definition eines Schwellenwertes zwischen »erhebliche« und »nicht erhebliche« 
Beeinträchtigung können sogenannte Fachkonventionen helfen. Eine solche wurde 
für Deutschland (unter der dort vorhandenen deutschlandweiten Ausstattung an 
Schutzgütern) ausgearbeitet (Lambrecht & Trautner 2007). In Bezug auf den Gebiets-
schutz geht aber nicht jede Entnahme eines Individuums mit einer erheblichen Be-
einträchtigung einher. Vielmehr sind hier der Bestand im Gebiet, der langfristige 
Trend, seine Gefährdungsfaktoren, die Bedeutung des Gebietsvorkommens in Rela-
tion zum Mitgliedsstaat und ähnliche auch »großräumigere« Aspekte relevant.

Alternativlösungen
Der Prüfung von Alternativlösungen kommt in Zusammenhang mit einem Prädato-
renmanagement in aller Regel eine gewisse Bedeutung zu. Es liegt in der Natur eines 
dynamischen Fließgewässerökosystems, dass es von einer Reihe verschiedener 
biotischer wie abiotischer Faktoren beeinflusst wird. Einfache Ursache-Wirkungsge-
füge sind praktisch nie zu identifizieren, weshalb es an der Tagesordnung steht, alter-
native Lösungen im Sinne eines gewünschten Zielzustands (z. B. einer vitalen Fisch-
population) zu untersuchen. Die EU-Naturschutzrichtlinien sehen diese Alternativ- 
enprüfung nach der Prüfung auf Erheblichkeit (bei Bejahung dieser Frage) zwingend 
vor. In diesem Zusammenhang haben die Begriffe der Zumutbarkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit einer Alternative eine zentrale Bedeutung. Die Beurteilung, ob eine 
Alternative wirkungsvoll ist (das angestrebte Ziel beim Schutzgut auch erreicht 
werden kann), ist eine fachliche, währenddessen die Einschätzung der Zumutbarkeit 
der zuständigen Behörde einer Einzelfallprüfung obliegt. 
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Artenschutz
Neben den Verpflichtungen zum Aufbau eines Netzwerks aus Schutzgebieten ent-
halten die EU-Naturschutzrichtlinien auch Artenschutzbestimmungen. Diese gelten 
für Arten, die im Anhang IV der FFH-RL gelistet sind sowie gemäß VS-RL alle ein-
heimischen europäischen Vogelarten im gesamten Gebiet des Mitgliedsstaates. 
Fischfressende Vogelarten (Kormoran, Gänsesäger) fallen genauso unter diese Re-
gelungen wie der Fischotter. 

Das strenge Schutzsystem verbietet folgende Maßnahmen  
(Art. 12 FFH-RL, Art. 5 VS-RL):
a)	alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnom- 
	 menen Exemplaren dieser Arten;
b)	jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-,  
	 Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten;
c)	jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur;
d)	jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.
Darüber hinaus gibt es Verpflichtungen in Bezug auf Besitz, Handel, Transport etc. 
sowie die Einführung eines Überwachungssystems.
Bei der Konzeption eines (Prädatoren-)Managements, das solche streng geschützten 
Arten umfasst, ist eine Auseinandersetzung mit dem Art. 16 der FFH-RL bzw. Art. 9 
der VS-RL erforderlich. Diese regeln die Ausnahmemöglichkeiten vom strengen 
Schutz.

Den speziellen Ausnahmegründen sind zwei Voraussetzungen vorangestellt:
1)	Es darf keine anderweitig zufriedenstellende Lösung geben.
2)	Die Population der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ver- 
	 weilt trotz der Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszustand.
Hinsichtlich des ersten Punktes kann auf die Ausführungen beim Gebietsschutz 
verwiesen werden (Alternativlösungen, Zumutbarkeit, Verhältnismäßigkeit). Punkt 
2 nimmt Bezug auf einen Populationsbegriff, der wohl am ehesten biologisch als 
Fortpflanzungsgemeinschaft definiert werden soll. In Bezug auf den Erhaltungszu-
stand ist zu ergänzen, dass ein (Wieder)erreichen eines solchen durch Ausnahmen 
vom strengen Schutz auch nicht verhindert werden darf. 
Eine plausible, datenbasierte aber auch pragmatische Herangehensweise bei der 
Beurteilung dieser Voraussetzungen (v. a. bei den anderweitig zufriedenstellenden 
Lösungen aber auch bei der Einschätzung der Population und ihres Erhaltungszu-
stands) ist erforderlich, jedoch auch schwierig zu beurteilen. So treffen doch bei den 
Fisch-Fischfresser-Konflikten in der Regel bewirtschaftete Fischbestände (Besatz, 
Entnahme, ...) auf großräumig agierende (Spitzen)prädatoren. Beide Gruppen ent-
wickeln sich dynamisch – sei es saisonal aber vor allem auch längerfristig (Wieder-
besiedelung ganzer Bundesländer, über Staatsgrenzen hinweg). Auch für die Ab-
grenzung von definierten (Meta)populationen ist eine gute Datenlage einerseits, eine 
fundierte ökologisch-orientierte Beurteilung andererseits erforderlich. 
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Die beiden Richtlinien legen (im Wesentlichen ident) folgende Ausnahmegründe fest: 
a)	zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen  
	 Lebensräume;
b)	zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung  
	 sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von  
	 Eigentum;
c)	 im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen  
	 zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich  
	 solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt;
d)	zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wie- 
	 deransiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich  
	 der künstlichen Vermehrung von Pflanzen;
e)	um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme  
	 oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Be- 
	 hörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten  
	 des Anhangs IV zu erlauben.

In Zusammenhang mit dem Management von Prädatoren kommen davon folgende 
Punkte grundsätzlich in Betracht:
– 	»zum Schutz der wildlebenden Tiere ...«: Sollten belastbare Daten vorliegen, die eine  
	 erhebliche, nachhaltige Gefährdung von (lokalen) Populationen gewisser Fisch- 
	 arten nachweisen, so käme auch dieser Grund in Zusammenhang mit einem Prä- 
	 datorenmanagement in Frage. 
–	 »zur Verhütung ernster Schäden ... an ... Fischgründen und Gewässern ...«: Hierbei ist  
	 die Beurteilung, ob ein Schaden an den Fischgründen (am Fischbestand) ernst  
	 (bzw. erheblich) ist, entscheidend. Grundsätzlich ist die Beurteilung von Schäden  
	 und ihrer Erheblichkeit immer eine Einzelfallbeurteilung. Eine Auftrennung in  
	 fischökologisch-naturschutzfachliche Beeinträchtigungen und fischereiwirtschaft- 
	 liche Schäden ist jedenfalls angezeigt (siehe dazu Ratschan 2017). Der konkret  
	 eingetretene (oder bevorstehende) Schaden wird in der Regel am Einkommen  
	 eines Antragsstellers (Jahreserzeugung, andere Produktionsrisiken, ...), an der  
	 wirtschaftlichen Existenz oder am Eigentumsrecht gemessen. Bei der Bewirt- 
	 schaftung von Fischereirechten kämen diesbezüglich (reduzierte) Pachteinnahmen  
	 oder der Verkauf von Fischereilizenzen in Betracht. 
–	 »zu Zwecken der ... Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung ...«: In einer Erkenntnis  
	 des Landesverwaltungsgerichtes Oö wurde eine beantragte Entnahme von Gän 
	 sesägern auch für die Bestandsauffüllung (»Aufstockung der Fischbestände«) als  
	 erforderlich angesehen.
–	 » ... unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme ...  
	 einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten  
	 Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu er- 
	 lauben.«: Beispiele für Fälle, bei denen dieser Grund ohne Zutreffen eines der an 
	 deren Gründe ausschlaggebend für eine Ausnahme war, gibt es in Österreich  
	 kaum.
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8.4.3.	 Schlussfolgerungen hinsichtlich rechtskonformem Prädatoren- 
	 management

In Zusammenhang mit diesen (strengen) Voraussetzungen für ein rechtskonformes 
Prädatorenmanagement können folgende Punkte als entscheidend angesehen wer-
den:

– Ohne Scheuklappen: 
Dass Räuber-Beute-Konflikte kombiniert mit Nutz- und Schutzinteressen schnell zu 
Emotionen bei den Beteiligten führen, ist nur allzu verständlich. Als allgemeines Ziel 
sollte daher formuliert werden, dass die Wiederherstellung ausreichend resilienter 
Fischbestände (Huchen und Beutefische) im Vordergrund steht und ein Prädato-
renmanagement eine Überbrückungsmaßnahme darstellt. Zudem hat jeder an der 
Diskussion Beteiligte seine eigene fachliche »Herkunft«, ist in diesem Thema in be-
stimmter Art und Weise sozialisiert worden. Gerade deswegen ist es wichtig, dass 
versucht wird, den Standpunkt des »Gegenübers« zumindest nachvollziehen zu 
können. Die Beweggründe der Argumente des anderen zu kennen, hilft enorm. Mit 
offenem Visier in die argumentative Auseinandersetzung zu gehen ist Voraussetzung 
für einen konstruktiven Dialog. 

– Datengrundlage:
Belastbare und nachvollziehbar erhobene Daten sind die Basis für konstruktive 
Lösungen. Zu viele Bescheide werden »gehoben«, weil die gebotene Datengrund-
lage nicht vorhanden war oder zu wenig in die Entscheidung einfloss. Die erforder-
liche Dauer von Untersuchungen derartiger komplexer biologischer Systeme kollidiert 
nur allzu oft mit den Erwartungen der betroffenen Nutzer »schnelle und unkompli-
zierte Lösungen« haben zu wollen. Die Dynamik von Fließgewässern, überregionale 
Einflussfaktoren aber auch verhaltensbiologische Komponenten spielen in der Ana-
lyse und Bewertung von Räuber-Beute-Beziehungen eine gewichtige Rolle; alles 
Faktoren, die dem oft medial vorgetragenen Wunsch nach der einfachen, raschen 
Entscheidung entgegenstehen. Behördliche Entscheidungen im Spannungsfeld eines 
Prädatorenmanagements ohne ausreichende Datenlage sind gerade im Lichte der 
oben angeführten rechtlichen Erfordernisse und der immer größer werdenden Bür-
gerbeteiligungsrechte zum Scheitern verurteilt.

– Pilotstudien / Experimente:
Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Studien zum 
jeweiligen Thema vor, können Pilotstudien entscheidende Beiträge zur Klärung 
des fraglichen Sachverhaltes liefern. Fundiert konzipiert, interdisziplinär beleuchtet 
und mit passender Methodik durchgeführt, sind sie ein wesentlicher Beitrag, auf den 
sich künftig ähnliche Fälle stützen können. 

– Monitoring / Evaluierung / Adaptierungen:
Gesetzliche Regelungen, sei es in Form von Bescheiden oder in Form von Verordnun-
gen, sollten in entsprechenden Intervallen gemonitort und im Hinblick auf Kosten 
/ Aufwand und Nutzen bewertet werden. Können die (auch rechtlich gebotenen) 
Voraussetzungen eingehalten werden? Wird der günstige Erhaltungszustand ge-
fährdet? Erholen sich die Fischbestände aufgrund der durchgeführten Entnahmen? 
Gibt es Kollateralschäden? Diese Evaluierung mündet letztlich in der Anpassung 
einer getroffenen Regelung. Dass diese Bescheidänderungen bzw. Novellierungen 
im Idealfall wieder offen mit allen Beteiligten diskutiert werden sollte, ist selbstre-
dend. 
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Die akute Bedrohung des Schutzgutes Huchen stellt auch an die fischereiliche Be-
wirtschaftung besondere Anforderungen. Dabei gelten im Wesentlichen jene Grund-
sätze, wie sie beispielsweise für eine nachhaltige Angelfischerei in Österreich ganz 
allgemein vom Umweltbundesamt (2021) und speziell für den Huchen etwa von 
Ratschan (2014) und Hanfland et al. (2015) formuliert wurden: Absolute Priorität 
haben alle jene Maßnahmen, die auf Schutz, Erhaltung und/oder Wiederherstel-
lung der hydromorphologischen Verhältnisse des Lebensraums abzielen (vgl. dazu 
Kap. 11.4.2, Diskussion), da sie dem Huchen nicht nur unmittelbar zu Gute kommen, 
sondern für diesen auch indirekt über dessen Begleit- und Futterfischarten nach-
haltig wirksam werden. Hohen Stellenwert besitzen dabei jene Strukturen und 
Funktionen des Gewässerlebensraums, die die autökologisch essenziellen Wande-
rungs-, Reproduktions- und Ernährungserfordernisse des Huchens gewährleisten.
Besonderes Augenmerk gilt aber auch dem Schutz, der Erhaltung und Förderung 
jener weitgehend natürlichen Huchenpopulationen, deren evolutionäre Anpassung 
an das jeweilige Gewässersystem und an die genetische Variabilität zumindest poten-
ziell noch erhalten sind. In Österreich ist dies etwa bei den Huchenbeständen der 
Gail, Pielach und der Mur der Fall, in Bayern in Teileinzugsgebieten der Isar, auch 
wenn es in diesen Gewässern in der Vergangenheit schon vielfach Besatz gab (Geist 
et al. 2009). Solche selbst reproduzierenden Huchenpopulationen repräsentieren 
ein bedeutendes »genetisches Basis-Reservoir« für die langfristige Arterhaltung 
und besitzen damit auch für Maßnahmen zur Wiederbesiedelung ein wertvolles 
Potential. Zum Schutz der Integrität derartiger Populationen sollte vor allem in deren 
Kernzonen Besatz zukünftig möglichst unterbleiben, sofern der Bestand sich selbst 
erhalten kann. Zudem gilt es speziell an diesen Gewässern, jede weitere Degradie-
rung des Lebensraums zu verhindern und noch ausstehende Sanierungen mit be-
sonderer Dringlichkeit voranzutreiben. Dabei empfiehlt sich auch, die Entwicklung 
der Huchenbestände möglichst genau zu beobachten und durch entsprechendes 
Monitoring langjährige Datenreihen zur Populationsökologie zu generieren. Auf 
diese Weise wird die Basis geschaffen, zukünftige Managementmaßnahmen für die 
jeweiligen Huchenbestände und deren Gewässerlebensräume (inklusive der gege-
benen Prädatorenverhältnisse) effektiv und auf wissenschaftlicher Basis zu evaluie-
ren (sensu Unfer & Pinter 2017).  
Für Huchengewässer, die aktuell keine reproduktiven Populationen beheimaten, 
wäre die Erarbeitung fischereilicher/fischökologischer Konzepte anzustreben, die 
auf eine nachhaltige Revitalisierung, Wiederbesiedelung und Etablierung sich 
selbst erhaltender Populationen abzielen. In den meisten Huchenflüssen sind ak-
tuell derart umfassende Lebensraumsanierungen erforderlich, dass deren Umsetzung 
weit über die Möglichkeiten fischereilicher Bewirtschaftung hinausgeht. Aus öko-
logischer Sicht anzustrebende Bewirtschaftungsstrategien umfassen aber ganz 
wesentlich jedenfalls auch Beiträge zu einem adäquaten Management des Lebens-
raums. Zu nennen sind diesbezüglich beispielsweise die Initiierung/Wiederherstel-
lung von Laichmöglichkeiten bei kolmatierter Sohle, etwa durch deren Aufreißen mit 

9. Fischereiliche Bewirtschaftung 
des Huchens
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Baggern, Kieszugaben oder Strömungslenkung durch Buhnen. Andere Möglichkeiten 
einer modernen fischereilichen Bewirtschaftung bestehen darin, Lokalwissen und 
Expertise aus den Kreisen der Fischerei einzubringen. Wissen, das beispielsweise 
zur Entwicklung von Vernetzungen in Form auch für den Huchen adäquater Fisch-
wanderhilfen oder zur Etablierung eines verbesserten Geschiebemanagements in-
klusive Schaffung entsprechender Brut- und Jungfischhabitate im Rahmen von 
übergeordneten Gesamtkonzepten wesentlich beitragen kann. 
In restaurierten Lebensräumen/Flussabschnitten, die durch erfolgreiche Sanierung 
künftig den Anforderungen des Huchens wieder gerecht werden, aus denen der 
Huchen aber aktuell verschwunden ist, sollten durch Initialbesatz Huchenbestände 
neu aufgebaut werden. Solche Maßnahmen sollten durch ein adäquates Monitoring 
begleiten und evaluieren werden. Neben Elektrobefischungen sind auch Laichplatz-
kartierungen und gute Fangstatistiken geeignet, Bestandstrends aufzuzeigen.
In Huchenlebensräumen, die auch zukünftig isoliert sind oder in denen wesentliche 
Flaschenhälse im Lebenszyklus des Huchens erhalten bleiben (z. B. in »erheblich 
veränderten Wasserkörpern«, HMWBs), sind auch rein bestandsfördernde Besatz-
maßnahmen ökologisch und naturschutzfachlich vertretbar, soweit dies die Trag-
fähigkeit des Gewässers bzw. der Beutefischbestand zulässt. Zur Nachzucht sollten 
aber idealerweise auch in solchen Fällen Mutterfische aus dem jeweiligen oder einem 
benachbarten Einzugsgebiet herangezogen werden, offene Laichtierbewirtschaftung 
mit einer möglichst großen Zahl an Elterntieren betrieben und Jungfische unter 
adäquaten Bedingungen herangezogen werden (z. B. Hanfland et al. 2015, Ratschan 
2014). Die Elterngeneration der Besatzfische sollte aus Gewässern stammen, welche 
dem zu besetzenden Gewässer in Bezug auf Geologie, Morphologie und Dynamik 
möglichst ähnlich sind. Z. B. sollten Huchen aus Urgesteinsflüssen nicht mit solchen 
aus kalkalpinen Flüssen vermischt werden. Sie sollten aus Gewässern bzw. Gewäs-
serabschnitten kommen, welche dem zu besetzenden Gewässerabschnitt geogra-
phisch möglichst nahe sind (gemessen über den ursprünglich natürlich vorhandenen 
Vernetzungsweg). In Bayern sollten daher keine Huchen aus der Mur oder der Drau 
besetzt werden, da beide Flüsse in Ungarn in die Donau münden und der Vernet-
zungsweg somit ausgesprochen lang ist. 
In stark degradierten und in naher Zukunft nicht ausreichend sanierbaren Huchen-
gewässern wäre auch weiterhin die Option offenzuhalten, den Huchen für die Inte-
ressen der Angelfischerei zu fördern. Vielfach war in solchen Gewässern in den 
vergangenen Jahrzehnten Besatz sogar die einzige Möglichkeit, den Rückgang bzw. 
Verlust natürlicher Huchenbestände zumindest teilweise zu kompensieren (Hanfland 
et al. 2015, Ratschan 2014). Insbesondere bei der direkten Erbrütung von Huchen-
eiern in den Zielgewässern mittels Eiboxen im Freiwasser oder Interstitial (Pander 
& Geist 2010, Pander et al. 2009) kann eine frühzeitige Anpassung an die jeweiligen 
Umweltbedingungen im Vergleich zur Ausbringung älterer Lebensstadien erreicht 
werden.
Aus ökologischer Sicht bleibt laufender Besatz eine nicht nachhaltige Symptom-
bekämpfung. In großen Teilen des natürlichen Verbreitungsgebietes wird aber nicht 
zuletzt aufgrund der bestehenden Stauketten eine umfassende Sanierung der Le-
bensraumbedingungen auch zukünftig nicht realisierbar sein. Entlang solcherart 
betroffener Strecken von z. B. Enns, Inn, Drau, Lech etc. wird der Huchen wohl wei-
terhin nur durch Besatzmaßnahmen erlebbar bleiben. Dennoch sind auch so begrün-
dete Huchenbestände bei derart hohem Aussterberisiko als »Genreserve« sehr wohl 
relevant, vorausgesetzt, die Nachzucht erfolgt adäquat. 
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Die oben getroffene Differenzierung von Huchenlebensräumen auf Basis der Lebens-
raumqualität bzw. entsprechend des Zustands der Huchenpopulationen in (1) Ge-
wässer mit noch vitalen Huchenbeständen, (2) Gewässer mit zukünftig realisier-
barer Lebensraumsanierung, die aber aktuell keine stabilen selbst reproduzie- 
renden Populationen aufweisen und (3) Gewässer, an denen adäquater Huchen-
lebensraum aktuell und in näherer Zukunft nicht wiederherstellbar ist, kann auch 
als Diskussionsgrundlage für Entscheidungen zur fischereilichen Nutzung des Hu-
chens herangezogen werden. Vorangestellt sei, dass aus Sicht der AutorInnen die 
Fischerei auf und die fischereiliche Entnahme von Huchen den notwendigen 
Maßnahmen zur Erhaltung dieser Art nicht grundsätzlich entgegenstehen. Selbst 
wenn der Huchen in der Vergangenheit mancherorts durchaus auch überfischt wor-
den sein mag, zählt die Angelfischerei jedenfalls nicht zu den Ursachen für die 
dramatische Lage dieser Art in Bayern und Österreich. Vielmehr repräsentieren die 
AngelfischerInnen die zahlenmäßig größte Gruppe der Gesellschaft, die sich schon 
seit Langem aktiv und mit Engagement für den Huchen einsetzt. Es gilt jedoch wei-
terhin durch Regularien sicherzustellen, dass keine aus naturschutzfachlicher Sicht 
problematische Bestandsübernutzung erfolgt. Alleine schon aus fischereilichem 
Interesse werden jedoch bereits derzeitig die meisten Huchengewässer sehr nach-
haltig bewirtschaftet.
Die fischereilichen Regelungen müssen jeweils an die individuelle Gewässer- und 
Bestandssituation angepasst sein und dem übergeordneten Ziel der nachhaltigen 
Erhaltung des Huchens entsprechen. In Gewässern mit aktuell sich selbst erhalten-
den Beständen (in Österreich v. a. an Mur, Pielach und Gail) ist eine begrenzte Ent-
nahme von Huchen aus populationsökologischer Sicht vertretbar, wenn auf Basis 
von Bestandserhebungen oder Expertenwissen Anzahl und Größe der maximal 
entnehmbaren Exemplare klar definiert werden. Dabei sind die Entnahmeregelungen 
jeweils individuell auf die Gewässer(strecke) und den Bestand abzustimmen. Zur 
entsprechenden Steuerung der fischereilichen Bewirtschaftung stehen verschiedene 
Stellschrauben zur Verfügung, wie z. B. Beschränkung der Fischereimethoden und/
oder der Begehungsintensität, Ausdehnung der Schonzeiten, Erhöhung der Schon-
maße oder die jährliche Entnahmebegrenzung pro Flächen-/Streckeneinheit bzw. 
FischerIn. An Gewässern, an denen sowohl der Lebensraum als auch die jeweiligen 
Huchenpopulationen einer Sanierung bedürfen, empfiehlt sich gegebenenfalls sogar 
ein zeitlich befristeter Verzicht auf Befischung, ein Entnahmestopp bzw. eine nur 
sehr restriktive Entnahme, wie dies derzeit etwa an der Ybbs und Drau der Fall ist. 
An nicht grundlegend sanierbaren Gewässern (z. B. Mittlere Enns, Untere Drau, Lech 
etc.) bedarf die Entnahme hingegen einer vergleichsweise geringeren Reglementie-
rung.
Die VertreterInnen der (Huchen-)Fischerei sind wesentliche AkteurInnen des Ge-
wässerschutzes und diejenigen, die sich seit Jahrzehnten für den (Huchen-) Le-
bensraumschutz unter großem ehrenamtlichem Engagement einsetzen. Sanierungs-
projekte in Huchengewässern werden oft durch die örtlichen FischereivertreterInnen 
initiiert oder aktiv in der Öffentlichkeit unterstützt und in der Umsetzung begleitet. 
Exakt geführten Fanglisten sowie aktive, ehrenamtliche Mitwirkung der FischerInnen 
bei Monitoring und Fischbestandserhebungen in Huchengewässern sind eine we-
sentliche Grundlage zur Beschreibung der Huchenpopulationen und trugen auch in 
vorliegender Veröffentlichung zur Dokumentation der Bestandsentwicklungen bei. 
Somit nimmt die Fischerei eine entscheidende Rolle bei Monitoring, Lebensraum-
schutz und der Wiederherstellung der Schlüsselhabitate des Huchens ein.  
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An Huchengewässern hat der Freizeitdruck in den letzten Jahren so weit zugenom-
men, dass sich daraus erhebliche Beeinträchtigungen für die Fischfauna ergeben. 
Auch durch die Corona-Pandemie, in der die Menschen verstärkt Gewässer für di-
verse Freizeitaktivitäten wie insbesondere Baden und Bootfahren aufsuchten, haben 
sich die Zahlen deutlich erhöht. An einigen Fließgewässern war die Belastung derart 
hoch, dass Konflikte zwischen Nutzern bzw. deren Verbänden mit Naturschutzver-
bänden sowie Fischereiberechtigten ausbrachen, Behörden Regelungen anordneten 
und Gerichte sich mit den Einflüssen der Freizeitnutzung auf die Fischfauna be-
schäftigen mussten.
Bekannte Huchengewässer, die stark frequentiert werden, sind in Bayern die Isar, 
die Ammer, der Schwarze Regen, die Iller und der Lech. An der Isar, der Ammer und 
dem Schwarzen Regen wurden Verordnungen erlassen, welche den Freizeit-Boots-
verkehr regeln. Auch wurden Obergrenzen für die Anzahl zugelassener Mietboote 
festgelegt.
Generelle Wirkfaktoren sind mechanische Veränderungen der Sohlsubstrate und 
der submersen Vegetation durch Ein- und Ausbooten, Aufsetzen an Flachstellen 
und Paddelkontakt (z. B. Zahn & Borkmann 2011, Margraf 2001). Direkte Auswirkun-
gen auf Fische können die Zerstörung von Fischlaich und noch immobilen Fisch-
larven sein. Die Veränderung der Sohlsubstrate kann in Folge auch zu Trübungs-
ereignissen führen (Zahn & Borkmann 2011). 
Am gravierendsten sind jedoch Störungen der Fische durch visuelle bzw. akustische 
Reize oder Druckänderungen, die eine Verhaltensänderung bei Fischen verursachen. 
Fische werden dadurch von günstigen Standorten vertrieben und müssen zu sub-
optimalen Standorten ausweichen. Hierzu müssen sie ihre Aktivität (z. B. Nahrungs-
aufnahme) unterbrechen. Selbst Habituation gegenüber häufigen Störungen durch 
Wasserfahrzeuge kann problematisch sein, wenn natürliches Feindvermeidungsver-
halten als Konsequenz abgelegt wird.
Die Stärke der Verhaltensänderung ist abhängig von der Intensität, der Dauer und 
der Frequenz der Störung (Schneider & Ortlepp 2022). Die Störintensität wiederum 
wird bestimmt durch den Wasserstand und die Gewässergröße (Distanz zwischen 
Störungsquelle und Fisch). Auch das Können und Geschick der Bootsfahrer spielen 
eine Rolle, insofern erfahrene Bootsfahrer rascher und kollisionsärmer und letztlich 
störungsextensiver die Fahrstrecken bewältigen (Schneider & Ortlepp 2022, Speierl 
2004). 
Über die direkte Beeinträchtigung von Huchen gibt es keine Untersuchungen. Wohl 
aber über Effekte auf typische Begleitarten bzw. Beutefischarten des Huchens. 
Schneider & Ortlepp (2022) fanden bei Äschen und Bachforellen in der Wiesent (MQ 
= 7,2 m³/s, Pegel Muggendorf), einem oberfränkischen Karstgewässer, in stark be-
fahrenen Abschnitten einen gestörten Altersklassenaufbau im Vergleich zur un-
befahrenen Referenzstrecke. Signifikante Unterschiede zeigten sich auch bezüglich 
der Korpulenz der beiden Arten: Die Konditionsfaktoren waren in befahrenen Ge-

10. Beeinträchtigung durch  
Freizeitnutzung der Gewässer



121

wässern geringer als in der Referenz ohne Befahrung. Darüber hinaus ergaben die 
Untersuchungen, dass vorhandene Habitate in den Referenzstrecken ohne Boots-
befahrung von Äsche, Bachforelle und Mühlkoppe fast durchgehend intensiver ge-
nutzt wurden als in Strecken mit Bootsbefahrung. Aus Verhaltensuntersuchungen 
mittels Unterwasserkameras wurden bei Äschen nach Störung Rückkehrzeiten zum 
Standplatz von ca. 5–10 Minuten ermittelt, Bachforellen kehrten nach Störung gar 
nicht mehr zurück oder verließen den Standplatz längerfristig. Als Wassertiefen 
maximaler Störung wurden aus den UW-Kameras bei Sommerhabitaten der Äsche 
0,4 m und flacher determiniert. Bei Wassertiefen unter 1,2 m wurde von keiner Stö-
rung mehr ausgegangen. 
Auf Grund ihres Verhaltens und ihrer Ökologie ist somit sehr wahrscheinlich, dass 
Huchen durch Bootsbetrieb ebenfalls erheblich beeinträchtigt werden. Huchen 
müssen ihre jeweiligen Standorte verlassen, um den Booten auszuweichen. Das führt 
beim Ausweichen zu Konfliktsituationen mit Huchen in Nachbarrevieren. Das Ver-
halten des Huchens ist geprägt von einer Abfolge relativ kurzer, aktiver Jagdphasen 
und langen Ruhephasen dazwischen (Hanfland et al. 2015). Wegen der ausgeprägten 
Störung des natürlichen (Ruhe-)Verhaltens ist deshalb gerade bei dieser Fischart 
von einer vergleichsweise hohen Betroffenheit durch Freizeit-Bootsverkehr auszu-
gehen. Möglicherweise sind Adulthuchen, die sich in tiefen Kolken aufhalten, weni-
ger stark betroffen als Subadulte in flacheren Gewässerzonen. Dafür würde der Befund 
am intensiv befahrenen Schwarzen Regen sprechen, wonach gerade der Mittelbau 
in der Altersstruktur der Huchen mittlerweile kaum mehr vertreten ist (Kap. 7.5, Fall-
studie Schwarzer Regen). Am Schwarzen Regen wird davon ausgegangen, dass der 
überbordende Freizeit-Bootsbetrieb mit nachweislich mehr als 100 Booten pro Tag 
ein wesentlicher Grund für den Einbruch der Huchenpopulation ist. Der Huchen-
bestand in diesem Gewässer dürfte auch insofern besonders sensibel reagieren, als 
hier über weite Strecken natürlicherweise geringe Wassertiefen bzw. eine geringe 
Tiefenvarianz auftreten.
Neben Beeinträchtigungen durch Wasserfahrzeuge kann auch intensive Badenut-
zung die Fischfauna stören. Die Wirkfaktoren sind ähnlich denen des Bootsbetriebs. 
An sonnigen, heißen Tagen werden besonders tiefe Kolke gern zum Baden aufgesucht, 
also genau jene Stellen, welche als wichtige Standorte und Rückzugsräume für 
adulte Huchen dienen. An vergleichsweise kleinen Gewässern wie der Ammer sind 
die Kolke häufig kleinräumig und Huchen haben daher kaum Möglichkeiten, Alter-
nativstandorte aufzusuchen. Gerade im Zusammenwirken mit den zuletzt überdurch-
schnittlich hohen sommerlichen Wassertemperaturen kann dies letztlich in zu viel 
Stress für die Huchen resultieren. So sind während einer Hitzephase im Sommer 
2018 in der Isar im Stadtgebiet von München – als Folgen einer kombinierten Stress-
wirkung von hohen Wassertemperaturen und zusätzlicher Belastungsfaktoren wie 
übermäßigem Freizeitdruck – einige Huchen verendet (Abb. 10-1). Aus der Pielach 
in Niederösterreich (siehe Kap. 7.4, Fallstudie Pielach) werden regelmäßig im Sommer 
Huchen tot aufgefunden, wobei ein deutlicher zeitlicher und räumlicher Zusammen-
hang mit den Badenutzungen besteht. Besonders stark betroffen sind dort Auslei-
tungsstrecken. Es ist davon auszugehen, dass geringe Restwassermengen und in-
tensive Freizeitnutzungen in Kombination besonders problematisch wirken. 
Zur Entschärfung solcher Konflikte sind eine Reihe von Maßnahmen möglich und 
notwendig. Darunter fallen etwa Besucherlenkung und Beschränkungen z. B. zu 
gewissen sensiblen Zeiten (Laichzeit, Hitzephasen), pegel-/abflussabhängige Fahr-
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verbote und Schonstrecken, morphologische Maßnahmen (Förderung von Tiefstellen 
etc.), die Beschränkung der Anzahl der Fahrten und Bootsgrößen sowie die Abgabe 
von ausreichend Restwasser.

Abbildung 10-1: Intensiver Badebetrieb an der Isar, einem bedeutenden Huchenfluss.� © Michael Knoch
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Der Huchen zählt mit einem Körpergewicht von über 50 kg zu den größten Salmo-
niden weltweit. Seine Größe, seine Stellung als Räuber in der Nahrungspyramide 
sowie sein Wanderverhalten machen ihn zu einer Schlüsselart mit hoher Indikator-
funktion für Fließgewässerökosysteme. Seine ökologische Sonderstellung sowie 
seine hohe Bedeutung für die Angelfischerei machen ihn zu einer Ikone der Alpen-
flüsse. Ein Huchenpaar beim Laichen zu beobachten, gehört zu den prägendsten 
und eindrucksvollsten Naturerlebnissen, die wir an unseren Flüssen heute noch 
erfahren können (www.youtube.com/watch?v=g51lIinrC0k, 26. 1. 2023). 
Vorliegender Beitrag liefert neue Erkenntnisse zur ursprünglichen Verbreitung des 
Huchens in Bayern und Österreich sowie zu Ursachen des Rückgangs und Maß-
nahmen zur Wiederherstellung intakter Huchenbestände. 

11.1. Neue Erkenntnisse zum ursprünglichen Verbreitungsgebiet 

Der Huchen kam ursprünglich in Bayern und Österreich auf einer Länge von ins-
gesamt 7.402 km und zumindest in 256 Fließgewässern vor (127 Bayern, 145 Öster-
reich, darunter 16 gemeinsame Flüsse). Der Huchen bevorzugt größere Fließgewäs-
ser der Äschen- und Barbenregion (Einzugsgebietsgröße > 1.000 km2, vgl. Kap. 4.2.1, 
Modellierungsergebnisse Österreich).
Infolge umfangreicher neuer Recherchen und Modellierung der ursprünglichen Hu-
chenverbreitung vergrößert sich das nunmehr nachgewiesene Verbreitungsgebiet 
im Vergleich zu früheren Analysen deutlich. Während Hofpointner (2013) für Öster-
reich eine ursprünglich besiedelte Gesamtlänge von ca. 2.700 km angibt, kommt 
vorliegende Analyse auf 4.057 km (+ 50 %). Gleiches gilt für Bayern: Bisherige Studien 
zum Vorkommen (z. B. Harsanyi 1982) sind von einer wesentlich geringeren Verbrei-
tung ausgegangen. Der Unterschied ergibt sich aus einer wesentlich tiefergehenden 
Analyse historischer und aktueller Angaben kleinerer Huchengewässer. Zudem 
ermöglichte die Modellierung das Füllen von Datenlücken, die oft bei kleineren Hu-
chengewässern gegeben sind. Wie das Fallbeispiel Mur zeigt (Kap. 7.1), verdoppelt 
sich das Verbreitungsgebiet des Huchens, wenn zum Hauptfluss die auch vom Huchen 
besiedelten Zubringer hinzugezählt werden. Während die bisherigen Verbreitungs-
karten nur die wichtigsten Huchenflüsse enthalten (Hanfland et al. 2015, Schmutz 
et al. 2002, Jungwirth 1980), kommt vorliegende Analyse in Österreich auf 145 ur-
sprünglich vom Huchen besiedelte Fließgewässer. Die Längenangaben in Bayern 
stellen Mindestwerte dar, da hier keine Modellierung des Verbreitungsgebietes er-
folgte. 
Der Huchen war ursprünglich eine wesentlich weiter verbreitete Fischart in Bay-
ern und Österreich als bisher angenommen.

11.2. Aktuelle Verbreitung und Zustand der Bestände

Anhand einer an Schmutz et al. (2010) und Hofpointner (2013) angelehnten Klassi-
fizierung lässt sich der Zustand der Huchenpopulationen in einzelnen Gewässer-
abschnitten darstellen. Einen »sehr guter« Bestand mit mehr als 500 Adulttieren und 
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nachgewiesener Reproduktion (Klasse A) gibt es nur mehr in einem 53 km langen 
Gewässerabschnitt der Oberen Mur. Dieser repräsentiert lediglich 0,7 % des ur-
sprünglichen Verbreitungsgebietes von Bayern und Österreich und ist der einzige, 
bei dem aufgrund der Individuenzahl von einer langfristigen Überlebensfähigkeit 
ausgegangen werden kann, wobei auch hier ein Bestandsrückgang zu verzeichnen 
ist (siehe Fallstudie Mur Kap. 7.1).
Ein »guter« Bestand mit 50–500 Adulttieren und nachgewiesener Reproduktion 
(Klasse B) findet sich immerhin noch in 559 km (7,6 %), wovon 353 km in Bayern (9 
Gewässer) und 173 km (5 Gewässer) in Österreich liegen. »Mäßige« (Teilbestände mit 
und ohne Reproduktion) und »schlechte« Bestände (Einzelvorkommen und erlosche-
ne Bestände) prägen heute den Großteil (92 %) des ursprünglichen Verbreitungsge-
bietes. Die Populationen des Mureinzugsgebietes (Klasse A und B) stellen mehr als 
die Hälfte des aktuellen Vorkommens dieser Art in Österreich dar.
Die Populationsgröße ist maßgeblicher Faktor für die Ausprägung der genetischen 
Vielfalt und des Reproduktionsvermögens und damit für das eigenständige Über-
leben einer Population. So wird als Mindestgröße für die langfristige Bestandssiche-
rung kurzfristig mindestens 50 und mittelfristig mindestens 500 Adulte angesehen 
(Franklin Regel). Diese Richtzahlen beziehen sich auf die sogenannte »effektive Popu-
lationsgröße« (Ne), die eine theoretische Größe darstellt und nur ein Teil der Gesamt-
population – der sogenannten »census population size« (N) – ist, also einer Größe, die 
durch Felduntersuchungen wie Elektrobefischungen erfassbar ist. Ne spiegelt die 
Anzahl der im Laufe der Zeit an der Reproduktion beteiligten Individuen wider und 
wird zusätzlich durch das Geschlechterverhältnis, die Anzahl der Nachkommen und 
die Variation der Familiengrößen in der Population beeinflusst. Auch die Zuwande-
rung aus anderen Teilpopulationen beeinflusst die effektive Populationsgröße im 
positiven Sinne. Dies unterstreicht die Bedeutung der Vernetzung der Flüsse, da 
kleine isolierte Populationen eine sehr geringe effektive Populationsgröße aufweisen. 
Die effektive Populationsgröße ist somit deutlich geringer als die Gesamtpopulation, 
wie dies auch für Salmoniden nachgewiesen wurde (Bernos et al. 2018). Dement-
sprechend geht man davon aus, dass bei den meisten Wirbeltierarten für den lang-
fristigen Erhalt Populationsgrößen von mindestens einigen tausend adulten Indivi-
duen notwendig sind (Traill et al. 2010, 2007). Die hier herangezogenen Schätzungen 
einer Mindestgröße von 500 Individuen sind daher als Mindestgröße zu verstehen, 
die beispielsweise davon ausgeht, dass langfristig doch ein gewisser Austausch mit 
anderen Populationen besteht.
Die Tatsache, dass nur eine einzige Strecke dieses Kriterium einer Minimalpopula-
tionsgröße erfüllt, zeigt wie dramatisch sich die Gefährdungssituation des Huchens 
darstellt. Diese Situation ist nördlich der Alpen besonders prekär, weil dort gar 
keine Population der Kategorie A mehr vorhanden ist. Außerdem ist auch die Mur-
population von Bestandsrückgängen gekennzeichnet (siehe Kap. 7.1, Fallstudie Mur). 
Das Überleben des Huchens ist aktuell primär vom Fortbestand und der weiteren 
Entwicklung dieser letzten verbliebenen, weitgehend intakten Population an der 
Mur abhängig. Erfolgt eine weitere Abnahme oder wird die Population durch ein 
Fischsterben ausgelöscht (z. B. Chemieunfall), kann dies das endgültige Aussterben 
dieser Art einläuten. 
Die wenigen verbliebenen »(sehr) guten« Huchenbestände sind stark fragmentiert, 
meist liegen sie an den Ober- bzw. Mittelläufen der Donauzubringer und haben 
keine Verbindung untereinander. Die Unterläufe der größeren Donauzuflüsse wei-
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sen v. a. aufgrund von Stauketten meist keine Huchenbestände mehr auf und daher 
existieren auch keine offenen Wanderwege und Möglichkeiten des ungehinderten 
Austausches von Individuen zwischen den verbliebenden Populationen. Auch die 
»(sehr) guten« Huchenbestände weisen rückläufige Bestandszahlen auf (siehe Kap. 
7.1, Fallstudie Mur; Kap. 7.4, Pielach, Kap. 7.5, Schwarzer Regen). In einigen wenigen 
Gewässerabschnitten, aus denen der Huchen verschwunden war, ist dieser jedoch 
erfreulicherweise infolge Besatzmaßnahmen und teils auch gelungener anderer 
Sanierungsmaßnahmen zumindest wieder in geringen Stückzahlen anzutreffen 
(siehe Kap. 7.3, Fallstudie Enns; jüngst auch in Möll und Ybbs, Unfer unveröffentlich-
te Daten; Untere Isar, siehe Kap. 7.6, Fallstudie Isar).
Die natürliche Verbreitung des Huchens im Oberen Donaueinzugsgebiet reicht über 
Bayern bis nach Baden-Württemberg. Das natürliche Verbreitungsgebiet in Baden-
Württemberg lag schwerpunktmäßig in der Donau und Iller. Von dort führten die 
Laichaufstiege des Huchens bis in den Raum Sigmaringen (Donau), Kempten (Iller) 
sowie Leutkirch (Aitrach). Die letzten Huchen in der baden-württembergischen 
Donau wurden Anfang der 1990er-Jahre gemeldet, daher wird die Art noch nicht als 
ausgestorben geführt, de facto ist sie dies aber (Baer et al. 2014). In der aktuellen 
Roten Liste Bayerns (Effenberger et al. 2021) wurde der Huchen von vormals »ge-
fährdet« in die Kategorie »stark gefährdet«, wie auch die derzeitige Einstufung in 
Österreich ist, hochgestuft. 
Neben der Oberen Donau zählen zusätzlich zur Drau das Einzugsgebiet der Save und 
die in die Donau entwässernden Karpatenflüsse zu den wichtigsten Verbreitungs-
gebieten des Huchens (Holcik et al. 1988). Auch die Huchenbestände des Savegebiets 
sind drastisch zurückgegangen (Weiss et al. 2018), in den Karpaten gibt es nur mehr 
vereinzelte Vorkommen (Ihut et al. 2014). 
Der Huchen kommt in Bayern und Österreich nur mehr in wenigen Restpopula-
tionen vor. Aufgrund der massiven Bestandsreduktion ist der Huchen eine stark 
gefährdete Fischart, der Erhaltungszustand gemäß FFH-Richtline wird in beiden 
biogeographischen Regionen beider Länder als ungünstig-schlecht (U2) betrach-
tet. Bereits geringfügige lokale Belastungen können den Huchen an den Rand des 
Aussterbens bringen. Es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf auf nationaler 
und internationaler Ebene, den Huchen vor dem Aussterben zu bewahren. Höchs-
te Bedeutung hat der vollständige Schutz der letzten noch weitgehend intakten 
Huchenpopulation vor weiteren Verschlechterungen der Lebensraumqualität. 

11.3. Aktueller Gebietsschutz

Der fortschreitende Rückgang der Huchenpopulationen zeigt, dass der bisherige 
Gebietsschutz nicht ausreicht, um den Huchen vor dem Aussterben zu bewahren. 
Einerseits gibt es auch in Europaschutzgebieten mit Huchen als Schutzgut Planun-
gen von Kraftwerken (z. B. Ferschnitz – Ybbs, NÖ; Zeltweg und St. Michael – Obere 
Mur, Stmk, sh. Kleine Zeitung 29. 8. 2020, 4. 9. 2020). Auch an Gewässerstrecken 
zwischen zwei funktionell zusammenhängenden Teil-Schutzgebieten oder in freien 
Fließstrecken mit Huchenbestand werden Wasserkraftwerke geplant bzw. stehen 
kurz vor der Genehmigung (Großer Regen bei Zwiesel, KW Stübing an der Mittleren 
Mur, sh. Kleine Zeitung 17. 11. 2022). An der Ybbs wurde durch das geplante KW 
Ferschnitz v. a. aufgrund der Huchenproblematik ein EU-Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Österreich ausgelöst, dessen Ausgang noch offen ist (https://ec.euro-
pa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_16_1452, 26. 1. 2023). Zudem gibt 
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es Huchenvorkommen, deren Schutz durch die derzeit ausgewiesenen Natura 2000-Ge-
biete nicht (z. B. Obere Gail, Laßnitz, Mittlere Mur) oder nicht vollständig (z. B. Schwar-
zer Regen) abgedeckt ist, oder wo der Huchen trotz gesichertem Vorkommen nicht 
als Schutzgut in bestehenden Natura 2000-Gebieten deklariert ist (Obere Enns). 
Weiters gibt es eine Reihe von Flüssen, wo trotz Gebietsschutz eine dramatisch 
abnehmende Bestandsentwicklung vorliegt (z. B. Fallstudien Mur, Pielach und 
Schwarzer Regen). Ursächlich sind z. T. auch Beeinträchtigungen, die von außerhalb 
auf das Natura 2000-Gebiet einwirken. Offensichtlich reichen die dort getätigten 
Maßnahmen nicht aus, die sich intensivierenden Gefährdungsfaktoren auszugleichen. 
Nicht einmal die länderspezifischen, wasserrechtlichen Schutzbestimmungen sind 
in der Lage, den weiteren Ausbau der Wasserkraft in den Flussabschnitten mit den 
letzten verbliebenen Huchenpopulationen zu verhindern. So gibt es zwar in der 
Steiermark eine Gewässerschutzverordnung, die auf die Gefährdung des Huchen-
bestandes der Mur Bezug nimmt, trotzdem lässt diese Verordnung Teile der Strecke 
des letzten als A klassifizierten Huchenbestandes als sogenannte »Abwägungs-
strecken« für weitere KW-Nutzungen offen (https://www.ris.bka.gv.at/Geltende-
Fassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001250, 26. 1. 2023). 
Der derzeitige Gebietsschutz für Huchenpopulationen ist unzureichend. Vor allem 
die aktuelle Handhabung entsprechender Schutzbestimmungen und Verordnun-
gen lässt eine weitere Bestandsreduktion des Huchens befürchten. 

11.4.	 Ursachen des Rückgangs der Huchenbestände
11.4.1.	 Chemische Wasserqualität
Stoffliche Belastungen spielen im Vergleich zu den anderen Belastungen eine 
untergeordnete Rolle. In Österreich ist lediglich in D-Strecken das Risiko etwas er-
höht. Im Unterschied zum vergleichsweise geringen Ausmaß stofflicher Belastung 
sind aber insgesamt 75 % der C- und D-Strecken hydromorphologisch belastet (siehe 
Kap. 4.2.2). In der Vergangenheit führten wiederholt Fischsterben zur Eliminierung 
von Huchen- und Beutefischpopulationen ganzer Flussabschnitte, die Bestände 
konnten sich jedoch nach gewisser Zeit immer wieder erholen (siehe Kap. 7, Fall-
studien).
Gewisse Probleme mit der Wasserqualität, v. a. durch flächigen Eintrag aus der Land-
wirtschaft, verstärkt durch die laufende Intensivierung und kleinere Fischsterben 
durch illegale Einleitungen bestehen fallweise aber auch heute noch und können 
speziell in kleinen Gewässern für Fischbestände und den Huchen negativ wirken. 
Diesbezüglich sind auch Wechselwirkungen mit einem veränderten Sediment- und 
Temperaturhaushalt zu nennen. Das klimawandelbedingt veränderte Abflussregime 
mit länger andauernden Niedrigwasserphasen hat eine geringere Verdünnung ein-
geleiteter Abwässer zur Folge und kann zunehmend zu Problemen mit Nährstoff-
belastung in Huchengewässern führen (siehe Kap. 11.4.3). 

11.4.2.	Änderungen der hydromorphologischen Bedingungen
In Bezug auf die hydromorphologischen Bedingungen sind Wasserkraftwerke und 
Flussregulierungen die wesentlichen Ursachen für den Rückgang der Huchen-
bestände. Deren Auswirkungen auf Fische im Allgemeinen sind hinlänglich bekannt 
(z. B. Schmutz & Sendzimir 2018) und in den aufgezeigten Fallstudien (Kap. 7) ist eine 
Vielzahl von direkten und indirekten hydromorphologischen Ursachen für den Rück-
gang der Huchenbestände dokumentiert. Zu den wesentlichen Problembereichen 
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der Wasserkraft zählen Kontinuumsunterbrechungen, Staue, Restwasser, Schwall 
und Sunk sowie Stauraumspülungen und die Kolmatierung der Flusssohle. Hier 
soll vornehmlich auf die spezielle Problematik des Huchens in Zusammenhang mit 
diesen Belastungen eingegangen werden. 
Beeinträchtigungen durch Wasserkraftwerke und Flussregulierungen wirken sich 
nicht nur auf den Huchen selbst, sondern auch auf seine Beutefische (v. a. Äsche, 
Nase, Barbe, Aitel) aus und verschärfen dadurch die Problematik für den Huchen, da 
er sich – außer im frühen Jungstadium – ausschließlich von Fischen ernährt. 
Hydromorphologische Belastungen als Folge von Wasserkraftnutzung und Fluss-
regulierungen zählen zu den wesentlichsten Ursachen des Rückgangs der Huchen-
bestände.

Flussregulierungen
Die Bedeutung intakter Lebensräume für die Flussfischfauna ist hinlänglich bekannt 
(Jungwirth et al. 2003). Praktisch alle Huchengewässer wurden in der Vergangenheit 
mehr oder weniger stark reguliert. Der Anteil der morphologisch signifikant belaste-
ten Flussabschnitte ist in C- und D-Strecken deutlich höher als in A- & B-Strecken 
(Abb. 4-8). Die Regulierung der Flüsse alleine führte jedoch meist nicht zu einem 
Verschwinden des Huchens (siehe Kap. 7, Fallstudien).
Flussregulierungen zählen zu einer der wesentlichen Belastungen für Huchen-
bestände, führten jedoch alleine nicht zum Verschwinden des Huchens.

Kontinuumsunterbrechungen
Als Wanderfischart ist der Huchen auf ein intaktes Kontinuum angewiesen. Freie 
Fließstrecken sind am besten geeignet, den Wanderungsansprüchen des Huchens 
gerecht zu werden. Querbauwerke ohne Fischwanderhilfen (FWH) unterbinden die 
Wanderungen der Huchen. Zu klein oder falsch dimensionierte und/oder platzier-
te Fischwanderhilfen funktionieren für den Huchen und seine stark strömungs-
orientierten Beutefische wie Barbe und Nase nicht oder nur eingeschränkt. Es ist 
sogar ein Einzelfall einer zu klein dimensionierten Fischaufstiegsanlage bekannt, in 
der mehrmals Huchen zu Schaden kamen, als sie darin aufsteigen wollten (KW an 
der Großen Ohe zur Ilz). In Fischaufstiegshilfen (FAHs) werden zwar bisweilen Hu-
chen nachgewiesen, die eigenständig eingewandert sind, meist handelt es sich jedoch 
nur um Einzelfänge (z. B. Mur-Kraftwerk Spielfeld, Desimini 2009) oder ausschließlich 
um Juvenile (z. B. Mur-Kraftwerk Fisching, Eberstaller 2002). Der erfolgreiche Aufstieg 
von 5 adulten Huchen (89–110 cm) binnen eines Monats beim Schlitzpass des KW 
Greimpersdorf an der Ybbs (57 Becken, Höhenunterschied 8,5 m) stellt eine Ausnah-
me dar (Mitterlehner 2012). Nachweise der reinen Passierbarkeit mit eingesetzten 
adulten Huchen liefern keine Belege für Auffindbarkeit bzw. regelmäßige eigenstän-
dige Nutzung der Anlagen, wie dies bei manchen Funktionsüberprüfungen impliziert 
wird (Mader et al. 2013). An Ausleitungskraftwerken wird die Fischaufstiegsanlage 
oft gar nicht aufgefunden, weil sie am Ausleitungswehr situiert ist, der Fisch aber in 
den Unterwasserkanal einschwimmt und dort keine Aufstiegsmöglichkeit vorfindet; 
oder umgekehrt, Fische bei Überwasser zum Restwasserwehr hingeleitet werden, 
obwohl die FAH beim Mühlbach situiert ist. Auch sind Ausleitungsstrecken insbe-
sondere für große Huchen oft zu gering dotiert, um einen schadlosen Aufstieg zu 
ermöglichen.
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Zwar belegen vergleichende Analysen der Funktionsfähigkeit von FAHs deren Auf-
find- und Passierbarkeit für einen Großteil der vorkommenden Fischarten (z. B. Parthl 
et al. 2019), eine umfassende eigenständige Wiederbesiedelung flussaufgelegener 
Gewässerabschnitte durch Huchen bzw. dessen Beutefische ist jedoch bislang – wie 
das umfangreiche NGP-Monitoring zeigt – vielfach ausgeblieben. Auch wenn mittler-
weile zunehmend bessere FAHs gebaut werden, besteht bei vielen Anlagen Nach-
besserungsbedarf hinsichtlich Leitwirkung, Auffindbarkeit und Durchwanderbar-
keit. Großzügige Umgehungssysteme mit entsprechend hoher Dotation und 
Lebensraumqualität, wie sie zunehmend an Donau und Inn verwirklicht werden, 
haben dabei das größte Potential, die Durchgängigkeit für den Huchen zu gewähr-
leisten und zudem Ersatzlebensraum anzubieten (z. B. Zauner et al. 2020).
Huchen und dessen Beutefische können bei der Passage von Turbinen im Zuge 
flussab gerichteter Wanderungen Schaden erleiden oder sterben (Mueller et al. 2022). 
Neben Turbinentyp und Fallhöhe hängt der Grad mechanischer Schädigungen bzw. 
in weiterer Folge die Mortalitätsrate bei der Flussabwanderung von der Fischgröße 
ab. Größere Fische werden durch Kontakt mit Turbinenteilen leichter beschädigt als 
kleine. Aufgrund seiner Größe ist der Huchen bei Turbinenpassagen durch mecha-
nische Schäden besonders gefährdet. Bei einer lichten Weite von Einlaufrechen, die 
bei größeren Flusskraftwerken häufig etwa 5–10 cm beträgt, können auch (sub-)
adulte Huchen mit einer Länge von 50 cm und mehr in Turbinen einschwimmen und 
dort hohe Mortalitäten erleiden. Aber selbst bei geringeren Stababständen können 
juvenile Huchen einwandern und geschädigt werden, weil sie die Körperbreite, bei 
der sie etwa von Feinrechen (lichter Abstand z. B. 10–20 mm) geschützt werden, erst 
im zweiten Lebensjahr erreichen (Unfer & Rauch 2019). Bei vielen Turbinen erleiden 
Fische zusätzlich durch rasche Druckschwankungen Schaden (Barotrauma, Boys et 
al. 2018). Bei stark gefährdeten Fischarten, wie dem Huchen können bereits anteilig 
geringe zusätzliche Schädigungen bzw. Mortalitäten wesentlich zum Bestandsrück-
gang beitragen, da diese Verluste infolge geringer Populationsgrößen und Reproduk-
tionsraten nicht mehr kompensierbar sind. Die Beachtung kumulativer Effekte von 
mehreren Anlagen innerhalb eines Gewässersystems sowie von Einrichtungen 
zum Fischschutz bzw. Fischabstieg gemäß dem Stand von Wissenschaft und 
Technik sind daher für den Erhalt bzw. Wiederaufbau von Huchenpopulationen 
dringend erforderlich (Geist 2021).
Trotz der Priorität zur Sanierung des Kontinuums im Rahmen der Umsetzung der 
WRRL sind viele Kontinuumsunterbrechungen im Huchenlebensraum immer noch 
nicht passierbar. Dies gilt auch für Gewässerabschnitte mit noch »(sehr) guten« 
Huchenbeständen (siehe Kap. 11.5.3, Kontinuumssanierung).

Schwall/Sunk 
Schwall und Sunk zählen v. a. in großen Fließgewässern zu den am stärksten 
wirkenden Belastungen durch die Wasserkraft, da infolge Drift und Stranden von 
Jungfischen ein Überleben in stark betroffenen Strecken kaum möglich ist (Schmutz 
et al. 2013). Schwall und Sunk wirken sich im Vergleich zu anderen Belastungen über 
sehr lange Strecken aus. In Österreich sind mehr als 800 km Flussstrecke davon be-
troffen, wovon 71 % im Huchenlebensraum liegen. In Bayern sind der Lech und die 
Isar durch Schwall beeinträchtigte Huchengewässer. Auch durch den Betrieb von 
Wasserkraftanlagen bedingte Abflussschwankungen geringerer Intensität, das in 
energiewirtschaftlich genutzten Gewässern ohne genehmigtem Schwellbetrieb in 
Österreich weitgehend flächendeckend auftretende Phänomen »Hydrofibrillation«, 
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kann Fischbestände beeinträchtigen (Greimel et al. 2016). Daher wird ersichtlich, 
dass ohne effiziente Schwallsanierung eine Rettung des Huchens nicht möglich sein 
wird. 
Ein sehr hoher Anteil des Huchenlebensraum ist durch Schwall/Sunk belastet. 
Für die Rettung des Huchens ist eine Schwallsanierung unumgänglich. 

11.4.3.	 Einfluss des Klimawandels

Generell betrachtet nimmt die Wassertemperatur in Fließgewässern von der Quelle 
bis zur Mündung in der warmen Jahreszeit kontinuierlich zu. Geeignete Wassertem-
peraturen findet der Huchen v. a. in der Äschen- und Barbenregion, lediglich in ver-
gleichsweise warmen Gewässern im Osten Österreichs (March- und Raabeinzugs-
gebiet) kam der Huchen auch früher sehr wahrscheinlich nicht vor (vgl. Kap. 4.2.1, 
Ursprüngliche Verbreitung). Infolge des Klimawandels erwärmten sich jedoch auch 
alle Huchenflüsse in den letzten Jahrzehnten signifikant. Eine Analyse der standar-
disierten Augustmonatsmittel der Wassertemperaturen an 14 Messstellen zeigt, dass 
die Wassertemperatur im Zeitraum 1976–2018 (d. s. 43 Jahre) im Mittel um 1,6 °C 
zugenommen hat (Abb. 11-1). Während die kleinen Gewässer in den Unterläufen 
zunehmend die 16 °C Grenze überschreiten, verbleiben die großen, z. T. gletscher-
beeinflussten Donauzubringer wie Tiroler Inn, Obere Drau und Obere Enns noch 
vergleichsweise kühl (Abb. 11-2). 
Für den Huchen bedeutet dies, dass in den Oberläufen und den großen alpin ge-
prägten Fließgewässern derzeit und auch in Zukunft kein großes Problem mit der 
Wassertemperatur zu erwarten ist. Sehr wohl ist eine Beeinträchtigung des Huchens 
infolge Überschreitung kritischer Temperaturen in den Unterläufen und in der 
Donau möglich bzw. findet teils bereits heute statt (siehe Kap. 7.4, Fallstudie Pielach). 
Hinsichtlich Schutz- und Sanierungsmaßnahmen bedeutet dies, dass insbesondere 
unter Annahme einer noch deutlich stärkeren Erwärmung in Zukunft ein besonderes 
Hauptaugenmerk des Huchenschutzes auf derartige Oberläufe und kühlere Gewäs-
ser (auch kühlere Zubringer in Unterläufen) zu richten ist, da hier auch langfristig 
unter den Bedingungen des Klimawandels eine Erholung der Huchenbestände 
möglich ist. Darüber hinaus sind gerade für die warmen Sommermonate Verfügbar-
keit und Zugänglichkeit von »cold water spots« entscheidend (Kuhn et al. 2021). Neben 
dem direkten Einfluss erhöhter Temperaturen auf das Überleben sensibler Stadien 
und Arten spielt auch die Anfälligkeit für Krankheiten eine entscheidende Rolle. So 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Bachforellen, ein wichtiger Beutefisch des Hu-
chens, an der Proliferative Kidney Disease (PKD) erkranken und sterben bei Wasser-
temperaturen über 15 °C deutlich an (Lewisch et al. 2018). Inwiefern der Huchen 
selbst von dieser oder anderen Krankheiten betroffen ist, ist unbekannt.
Freilich sollten neben den allgemeinen Klimaschutzmaßnahmen auch gezielte An-
strengungen unternommen werden, die Auswirkungen des Klimawandels in Fließ-
gewässern zu reduzieren bzw. zu minimieren. Hierzu zählen vor allem Uferschutz-
streifen mit möglichst großer Beschattungsfunktion an kleinen und mittelgroßen 
Fließgewässern (Kuhn et al. 2021, Freiberger & Windisch 2020, Melcher et al. 2016), 
aber auch flussmorphologische Maßnahmen zur Schaffung thermaler Refugialha-
bitate, wo kühleres Wasser ein Überleben in Hitzeperioden ermöglicht, z. B. durch 
aufströmendes Interstitialwasser und Grundwasseraustritte bei ausgeprägten Kolk-
Furt Abfolgen und Laufkrümmungen bzw. Verbindung zu Zubringern und Grund-
wasserquellbächen in Auen (Kuhn et al. 2021, Mühlbauer 2021, Ebersole et al. 2003). 
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Nicht behandelt wurden hier andere Folgen des Klimawandels, wie erhöhtes Auf-
treten von Starkregenereignissen und dadurch erhöhte Spüleffekte, Trübefrachten 
und Feinsedimentbelastungen sowie verschärfte Trockenperioden und Ausbleiben 
von Frühjahrsschmelzwässern verbunden mit entsprechenden Lebensraumver-
lusten. Insbesondere die Wechselwirkung zwischen Abflussrückgang und Tempe-
raturerhöhung kann zu verschärften Belastungssituationen führen, die derzeit noch 
gar nicht in ihrer Tragweite ausreichend abzuschätzen sind. Eine veränderte Hydro-
logie in Form von verringerten Frühjahrsabflüssen (fehlende Schneeschmelze) und 
verstärkten Extremereignissen (Starkregen, Niederwasserphasen) kann sich auch 
auf das Laichverhalten und die Nutzbarkeit kleinerer Zubringer für das Ablaichen 
und somit die Reproduktion von Huchen und Beutefischen auswirken. Auch ein durch 
die Erwärmung induzierter Wandel der Fischartengemeinschaft, etwa durch ver-
stärktes Auftreten anderer piscivorer Arten, wie Wels oder Zander, kann als biotischer 
Faktor negativ auf Huchenbestände wirken. 
In Oberläufen und großen alpinen Fließgewässern wirkt sich der Klimawandel 
über erhöhte Temperaturen wahrscheinlich nicht signifikant auf den Huchen aus. 
Der Klimawandel schränkt jedoch möglicherweise eine Erholung von Huchen-
beständen in den Unterläufen bei kleinen und mittelgroßen Fließgewässern sowie 
der Donau ein bzw. wird dort zunehmend zu einem Hauptbedrohungsfaktor. 

11.4.4. Einfluss von Prädatoren

Gestiegener Einfluss der Prädatoren ergibt sich durch die gestiegenen Bestände der 
für den Huchen hauptsächlich relevanten Arten Kormoran, Gänsesäger und Fisch-
otter, wie dies im Kapitel 8 dargelegt wurde. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
diese Prädatoren zur Natur gehören und klar von den anthropogenen Stressoren zu 
unterscheiden sind. Verstärktes Wiederauftauchen der Prädatoren wird vielfach als 
»zusätzliche Beeinträchtigung« missverstanden, vielmehr demaskieren die zurück-

Abbildung 11-1: Signifikante Zunahme (p < 0,001) der standardisierten Augustmittel-
werte der Wassertemperatur in 14 ausgewählten Huchenflüssen (siehe Abb. 11-2) im 
Zeitraum 1976–2018. (Datenquelle: ehyd.gv.at Zeitreihe von 43 Jahren mit teilweisen 
Datenlücken).
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kehrenden Fischfresser jedoch die Defizite, welche die Gewässer meist schon seit 
langer Zeit aufweisen. Zu betonen ist dabei, dass die Prädatorenbestände ihrerseits 
natürlichen Regulatoren, wie beispielsweise dem Seeadler, heutzutage deutlich 
weniger stark unterliegen, als dies in der ursprünglichen Situation der Fall war. Auf-
grund ihrer Mobilität und der Möglichkeit zwischen Nahrungshabitaten schnell 
wechseln zu können und insbesondere aufgrund der geringen Widerstandsfähigkeit 
der Fischpopulationen in einer von umfassenden, vielfältigen Nutzungen gepräg-
ten Kulturlandschaft, können diese Fischprädatoren Fischbestände stark dezimie-
ren. 
Die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Zunahme an Kormoranen kann auf 
den erfolgreichen Schutz dieser einst stark bedrohten Vogelart zurückgeführt werden 
(Herrmann et al. 2018). War der Kormoran in den 1960er-Jahren durch Bejagung und 
intensiven Einsatz von Umweltgiften noch bedroht, erholte sich der europaweite 
Bestand seit Implementierung der Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 (Klenke et al. 
2013). Mit den in den letzten Jahrzehnten europaweit stark gestiegenen Kormoran-
beständen besiedelten die Tiere verstärkt Brutgebiete im Binnenland und auch die 
Zahl der Durchzügler und Überwinterungsgäste im Binnenland stieg deutlich (Gör-
ner 2019, Parz-Gollner & Brader 2019, Carss et al. 2012). 
Der Kormoran wird heute in der Europäischen Union als »nicht gefährdet« mit zu-
nehmendem Bestandstrend klassifiziert; auch in Bayern wird er als »nicht gefähr-
dete« Brutvogelart geführt. Der Kormoranbrutbestand beträgt in Bayern 591 Brut-
paare im Mittel der letzten 10 Jahre, der Bestand an Winterdurchzüglern 6.386 
Individuen. In Österreich wird er trotz weiter Verbreitung und hoher Winterzahlen 
aufgrund des geringen Brutbestands als »stark gefährdet« eingestuft. Der Winter-
bestand macht insgesamt 2.700–3.900 Vögel aus. Der Kormoran-Winterbestand stieg 
in Österreich im Zeitraum 1970–1992 exponentiell an und ist seit 1992 leicht rück-
läufig (siehe Kap. 8.1.1). 

Abbildung 11-2:  
Augustmittelwerte der 
Wassertemperatur im bislang 
heißesten Sommer 2018 
(Beobachtungsreihe  
1976–2018) in Huchenflüssen 
unterschiedlicher Größe 
(Datenquelle ehyd.gv.at).  
Blau = < 15 °C,  
gelb > = 15 °C – < 16 °C,  
rot = > 16 °C. 
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Der Gänsesäger ist auf EU-Ebene als »nicht gefährdet« eingestuft und weist einen 
stark zunehmenden Bestandstrend auf. In Österreich ist der Bestand seit 1984 zu-
nehmend. Mittlerweile ist der Gänsesäger weit verbreitet und wird mit Winterbe-
ständen von 1.300–2.300 Individuen als »gefährdet« geführt (Stand 2016). Der 
Brutbestand des Gänsesägers in Bayern liegt bei 420–550 Brutpaaren, die maxima-
le Individuenzahl wird mit 2.000–2.300 Individuen im Hochwinter angegeben. Seit 
dem Jahr 2000 ist von einer Verdoppelung des Gänsesägerbestands auszugehen 
(siehe Kap. 8.1.1).

Bereits in den 1990er-Jahren wurde das stabile Vorkommen des Fischotters in Rück-
zugsgebieten in Österreich dokumentiert und gelegentliches Vorkommen in allen 
Bundesländern östlich von Tirol nachgewiesen. Der Fischotter ist heute weit ver-
breitet und zeigt im gesamten Bundesgebiet in den letzten zwei Jahrzehnten eine 
zunehmende Tendenz, wobei die Bestandswerte gegen Westen hin abnehmen. 
Fasst man die Ergebnisse der aktuellen Bestandserhebungen der Bundesländer zu-
sammen, ergibt dies in Summe einen Fischotterbestand von mindestens 4.000 Indi-
viduen in Österreich (siehe Kap. 8.2.1).

In Österreich ist der Fischotter hinsichtlich des Parameters Population in beiden bio-
geographischen Regionen als »günstig« eingestuft. In der alpinen Region in Österreich 
ist der Parameter »range« (Verbreitungsgebiet) jedoch als »ungünstig« bewertet, was 
auf die unvollständige Verbreitung in Tirol und das Fehlen von Fischottern in Vor-
arlberg zurückzuführen ist. Sowohl hinsichtlich Verbreitungsgebiet als auch Popula-
tion ist für beide Bioregionen ein positiver Trend erkennbar. Die Zukunftsaussichten 
wurden in beiden Regionen als günstig eingestuft, was zukünftig die Erreichung 
eines günstigen Erhaltungszustands auch in der alpinen Bioregion erwarten lässt 
(siehe Kap. 8.2.2). 

Das Verbreitungsgebiet des Fischotters und der Bestand in Bayern nehmen seit 
den 1980er-Jahren zu. Das Verbreitungsgebiet weitet sich stetig von Ost nach West 
aus und die Nachweise häufen sich. Der geschätzte Gesamtbestand liegt allein für 
die Oberpfalz und Niederbayern bei 650 Fischottern, für ganz Bayern geht man von 
weit mehr als 1.000 Fischottern aus (siehe Kap. 8.3).

Bisher wurden in Bayern und Österreich nur wenige Studien explizit zum Thema 
des Einflusses von Prädatoren auf Fischbestände durchgeführt (Ratschan & Ham-
merschmied 2022, Sittenthaler et al. 2015, 2019, Kainz 1994). Die meisten Erkennt-
nisse stammen aus diversen Projekten zu anderen Themen (siehe Kap. 7, Fallstudien). 
Anhand des Vergleichs der Fischbestände vor und nach dem Wiedererstarken der 
Prädatoren und unter Ausschluss anderer Faktoren wird der Schluss nahegelegt, 
dass für nachgewiesene Bestandsreduktionen wahrscheinlich die Prädatoren ver-
antwortlich sind. Es handelt sich daher in den meisten Fällen um indirekte Nach-
weise. Theoretisch können auch andere, bislang nicht bekannte, nachweisbare oder 
quantifizierbare Faktoren (z. B. prioritäre Stoffe, hormonaktive Substanzen, Feinsedi-
menteintrag etc.) für die Bestandsrückgänge verantwortlich sein. Aufgrund der 
Vielzahl indirekter Nachweise steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich 
hier um kausale Zusammenhänge handelt. 

Zudem gibt es auch erste direkte Nachweise des Einflusses von Prädatoren, wie 
im Falle der Traun, wo ein großer Teil der Äschenbiomasse durch die Kormorane 
jedes Jahr abgeschöpft wird (s. u.) oder bestätigt durch die Tatsache, dass bis zur 
Hälfte der Huchen in den wenigen verbliebenen Populationen (Mur, Pielach, Gail) 
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Bisswunden aufweisen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Fischotter zurück-
zuführen sind (Ratschan 2020b); ein Phänomen, dass auch jüngst im Schwarzen 
Regen beobachtet wurde (siehe Kap. 7, Fallstudien).
Das Wiedererstarken der Prädatoren fällt zeitlich mit der Abnahme der Fischbestän-
de und – wo noch vorhanden – der Huchenbestände zusammen (Abb. 11-3). In der 
Gesäusestrecke an der Oberen Enns nahm der Äschenbestand von ca. 150 kg/ha 
im Jahr 1994 auf unter 20 kg/ha im Jahr 1997 und Folgejahren ab. Dieser Gewässer-
abschnitt ist heute Nationalpark und weist weitgehend natürliche morphologische 
Verhältnisse auf, ist jedoch durch Schwall hydrologisch belastet (siehe Kap. 7.3, Fall-
studie Enns). In der Oberen Drau nahm der Fischbestand von ca. 300 kg/ha im Jahr 
1989 auf 190 kg/ha im Jahr 1992 und weiter auf unter 50 kg/ha im Jahr 2002 ab und 
erholte sich danach trotz intensiver Revitalisierungsmaßnahmen nicht mehr. Zugleich 
nahm der Huchenbestand ab 1992 kontinuierlich ab und ist ab 2017 als erloschen 
zu bezeichnen. In der Unteren Gail ging der Fischbestand ausgehend von ca. 220 
kg/ha im Zeitraum 1989–1992 auf 50 kg/ha und darunter im Jahr 1997 und danach 
zurück (siehe Kap. 7.2, Fallstudie Drau). Im Unterlauf der Pielach ist im Zeitraum 
1999–2013 und danach ein Rückgang von 360 kg/ha auf 50 kg/ha und darunter zu 
verzeichnen. Der Huchen ist aus dem untersten Abschnitt bereits verschwunden 
(siehe Kap. 7.4, Fallstudie Pielach) Der Fischbestand der Oberen Mur nahm im Bereich 
von Fisching-Leoben von 395 kg/ha im Jahr 1990 auf ca. 172 kg/ha im Jahr 2009 
und weiter auf 63 kg/ha im Jahr 2019/2020 ab. Parallel dazu nahm der Huchena-
dultfischbestand von 3.500 auf unter 1.000 Individuen ab (siehe Kap. 7.1, Fallstudie 
Mur). Auch am Schwarzen Regen ging die Abnahme des Äschenbestandes und das 
fast vollständige Verschwinden des Huchens mit einer Zunahme der Prädatoren 
einher (siehe Kap. 7.5, Fallstudie Schwarzer Regen).
Die o. g. Gewässerstrecken der Fallbeispiele sind durch unterschiedliche hydromor-
phogische Belastungen gekennzeichnet. Die in den Ende 1980er- bzw. Anfang 1990er-
Jahren erhobenen Fischbestände spiegeln diese Einflüsse wider und sind daher 
nicht als unbeeinflusste »Referenzzustände« zu betrachten. Auch diese Fischbestän-
de sind in der Regel niedriger als natürliche Bestände. Die Fischbestände waren aber 
zu diesem Zeitpunkt noch so hoch, dass ausreichend natürliche Reproduktion und 
eine nachhaltige Sicherung der Bestände gewährleistet war. So wies die Untere 
Pielach trotz einer Vielzahl von Kleinwasserkraftwerken über viele Jahrzehnte einen 
stabilen Fisch- und Huchenbestand auf. Allen dargestellten Fallbeispielen ist es 
gemein, dass der massive Fisch- und Huchenbestandsrückgang zeitgleich mit den 
Wiedererstarken der Prädatoren auftritt. Die meisten hydromorphologischen Ver-
änderungen fanden bereits vor mehreren Jahrzehnten statt, in einigen Gewässern 
erfolgten leider auch in den letzten Jahren infolge Kraftwerksbau weitere Degradie-
rungen (z. B. Mittlere Mur), insgesamt waren die letzten 3 Jahrzehnte jedoch von 
zumindest punktuell umgesetzten Revitalisierungsmaßnahmen gekennzeichnet. 
Dennoch sind die Fischbestände insbesondere in diesem Zeitraum drastisch zurück-
gegangen. Auffällig ist auch, dass in allen Fällen der Fischbestand zwar drastisch 
abnahm, jedoch nicht vollkommen zum Erlöschen kam, sondern auf sehr niedrigem 
Niveau weiter bestehen blieb. Dies könnte damit in Zusammenhang stehen, dass für 
Prädatoren ab dem Unterschreiten eines gewissen Schwellenwertes an Beutefischen 
eine Bejagung unrentabel wird. 
Für das Überleben des Huchens wird es offensichtlich kritisch, wenn der Gesamt-
fischbestand über längere Zeit deutlich unter 50 kg/ha fällt, wie im Falle der Oberen 
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Drau. Ob sich Huchenbestände bei niedrigen Fischbeständen von 50 kg/ha länger-
fristig halten können, ist offen. Das Beispiel der Pielach zeigt, dass der Huchen aus 
dem untersten Abschnitt bei einem Fischbestand von ca. 50 kg/ha verschwunden 
ist, während der Huchen im Bereich Fisching-Leoben bei einem Fischbestand von 
ca. 60 kg/ha durch das Vorliegen einer 50 km langen und durchgehenden Fließstre-
cke noch einen guten Bestand aufweist, der jedoch ebenfalls rückläufig ist. 
Zudem ist offen, ob der Huchen durch einen Mangel an Futterfischen oder durch 
direkte Prädation durch Fischfresser stärker betroffen ist. Analysen von Huchen der 
Gail (T. Friedl, unveröffentlichte Daten) und des Schwarzen Regens (siehe Kap. 7.5) 
zeigen keine Reduktion des Konditionsfaktors bei abnehmenden Beutefischbestän-
den. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass ein fast ausschließlich fischfressender 
Jäger, wie der Huchen, ab einer Unterschreitung eines gewissen Schwellenwertes 
des Beutefischbestandes nicht mehr in der Lage ist, eine ausreichende Populations-
dichte aufrecht zu erhalten.
Die vergleichende Analyse der Fallbeispiele zeigt auch, dass Huchenpopulationen 
in Gewässerstrecken mit längeren freien Fließstrecken (Obere Mur, Untere Gail) 
eine höhere Resilienz gegenüber dem Prädationsdruck aufweisen als Gewässer-
strecken mit nur kurzen hydromorphologisch intakten Fließstrecken (Untere 
Pielach, Gesäuse Enns). Dies bestätigt den dringenden Bedarf des Erhalts von 
freien Fließstrecken und der Wiederherstellung des Kontinuums über längere Ge-
wässerabschnitte.

Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der Prädatorenproblematik, so zog die Zu-
nahme fischfressender Vögel rasch einen Konflikt zwischen Vogelschützern und 
Fischerei nach sich (Görner 2019, Carss et al. 2009). Studien zum Einfluss des Kor-
morans auf Fischbestände folgten, um diesen Konflikt zu untersuchen bzw. zu lösen. 
Es wurden teils beträchtliche Einbußen im Sektor der Berufsfischerei nachgewiesen 
(z. B. HYDRA & BiCoin 2022, Brämick 2007, Staub et al. 1992), gleichzeitig liegen Be-
lege über starken Einfluss auf Wildfischbestände vor (z. B. Jepsen et al. 2018, Zauner 
& Pinka 1999, Jungwirth et al. 1995). Eine Studie des Amtes für Jagd und Fischerei 
der Autonomen Provinz Bozen (2021) belegte, dass der Anteil der Äsche an der Kon-
sumation durch den Kormoran hinsichtlich des Individuenanteils bei 32 % liegt, ob-
wohl die Äschenbestände in Südtirols Flüssen bereits außerordentlich gering sind. 
Letztendlich wurde zunehmend gefordert, dass ein Kormoranmanagement aus 
Gründen des Fischartenschutzes durchzuführen sei (Görner 2019). Kritiker beanstan-
den jedoch, dass die fischökologischen Studien bzw. Studien zur Nahrungsökologie 
des Kormorans aufgrund des Studiendesigns nur bedingt einen Zusammenhang 
zwischen Aufkommen des Kormorans und Rückgang des Fischbestandes zuließen. 
Konkret steht ein Mangel an belastbaren quantitativen Daten zum Einfluss des Kor-
morans im Raum (Ovegård et al. 2021) und es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vielzahl anderer potenzieller Ursachen (Lebensraumverlust, Fischbesatz etc.) für den 
Rückgang von Fischbeständen verantwortlich sein kann (van Eerden et al. 2012). 
Im Rahmen einer jüngst in Österreich durchgeführten fischökologischen Studie 
wurde erstmalig der direkte Einfluss des Kormorans auf den Fischbestand eines 
österreichischen Voralpenflusses, der Unteren Traun und ihrer Zubringer, untersucht 
(Grohmann & Pinter 2022). Dabei wurden Wildfische individuell mit passiven Trans-
pondern (PIT-Tags) markiert und vom Kormoran gefressene Fische unter den Schlaf-
bäumen quantitativ erfasst. Das Untersuchungsgebiet befindet sich am Übergang 
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Abbildung 11-3: Vergleich der Entwicklung der Winterzählungen von Kormoran und Gänsesäger 
(Teufelbauer et al. 2018) sowie Fischotterbestandsdaten (Kap. 8) mit Fischbeständen ausgewählter 
Daten aus Gewässerabschnitte in Österreich (Enns im Gesäuse (nur Äsche), Gail-Unterlauf, Obere 
Drau, Untere Pielach, Mur bei Fisching-Leoben, Daten siehe Kap. 7, Fallstudien).
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der Äschenregion in die Barbenregion und damit im Zentrum des Verbreitungsge-
bietes des Huchens. Die Ergebnisse der Studie legen sehr deutlich den Prädations-
druck des Kormorans dar. Den Berechnungen zufolge sind ca. 20 % des beobachteten 
Wildfischbestandes in den Wintersaisonen 2019/20 und 2020/21 von den Kormo-
ranen im Gebiet konsumiert worden. Für einzelne Arten, wie die Äsche, konnte 
ein noch markant höherer Prädationsdruck von zumindest 40 % beobachtet werden, 
wobei insbesondere adulte Tiere präferiert wurden. Diese Ergebnisse decken sich 
mit Erkenntnissen aus anderen Forschungsarbeiten zur Prädation auf Äschen (Jepsen 
et al. 2018, Čech & Vejřík 2012). Zusammenfassend ist für dieses Untersuchungs-
gebiet festzustellen, dass die Kompensationsmöglichkeit der Verluste des Ausfraßes 
durch natürliche Produktion zufolge des hohen Prädationsdruckes deutlich über-
schritten wird. Eine Erholung der stark reduzierten Bestände vieler Fischarten, ins-
besondere der Äsche, ist angesichts dieses Einflusses auszuschließen, die Bestände 
werden auf sehr niedrigem Niveau gehalten. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass Kormorane eine Präferenz für adulte, also reproduktionsfähige Tiere, zeigen, da 
bevorzugt Fische der Größenklassen 25 bis 35 cm gefressen werden (Grohmann & 
Pinter 2022). 
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Im Detail lassen die Ergebnisse an der Traun des Weiteren erkennen, dass mit redu-
zierter Kormoranpräsenz ein verminderter Prädationsdruck einhergeht. Dies ist einer-
seits daraus abzuleiten, dass entlang der beiden beobachteten Saisonen unterschied-
liche Kormorandichten sowie auch dementsprechend unterschiedliche Entnahme- 
mengen beobachtet werden konnten. Anderseits wird der Kormoran an der Ager 
stärker bejagt als im restlichen Untersuchungsgebiet, was auch den dort höheren 
Äschenbestand erklären kann. Relevant sind auch noch die Erkenntnisse zur räum-
lichen Verteilung des Prädationsdrucks durch den Kormoran. Unmittelbar im Unter-
suchungsgebiet rastende Kormorane üben einen ungleich höheren Entnahmedruck 
als Kormorane aus der weiteren Umgebung auf die dort ansässigen Fischbestände 
aus (Grohmann & Pinter 2022).
Auch in der Vergangenheit gemachte Beobachtungen in Österreich untermauern 
den Einfluss des Kormorans, beispielsweise der im Zuge des Aufkommens von Kor-
moranen mehrfach beobachtete Zusammenbruch vitaler Äschenpopulationen, wie 
beispielsweise an der Enns im Nationalpark Gesäuse (siehe Kap. 7.3.3, Fallstudie 
Enns). Aber auch die ausstehende Erholung von Äschenpopulationen, wie an der 
umfangreich sanierten Oberen Drau (siehe Kap. 7.2, Fallstudie Drau), kann angesichts 
der Spezialisierung auf Äschen maßgeblich der Prädation durch den Kormoran zu-
geschrieben werden. Daher erhärtet sich auch die Vermutung, dass andere Arten 
der Äschen- und Barbenregion, wie etwa Nase, Barbe oder Aitel, ebenfalls einem 
starken Prädationsdruck ausgesetzt sind (vgl. Görner 2019, Jungwirth et al. 1995, 
Kap. 7.4, Fallstudie Pielach). Aus den quantitativen Daten der Traunstudie sind auch 
unmittelbare Konsequenzen für Huchenbestände abzuleiten. Diese resultieren einer-
seits daraus, dass mit der Präsenz des Kormorans ein direkter Prädationsdruck auf 
juvenile bzw. subadulte Huchen besteht. Andererseits ergeben sich Probleme 
hinsichtlich der Nahrungsverfügbarkeit. Mit dem starken Rückgang der Äsche 
schwindet auch eine der wichtigsten Nahrungsgrundlagen des Huchens.
Ähnliches gilt für die anderen Massenfischarten im Verbreitungsgebiet des Huchens. 
Cypriniden wie Nasen, Aitel oder Barben bilden eine essenzielle Nahrungsgrund-
lage entlang des gesamten Lebenszyklus, also von der Huchenlarve bis zum Adulttier. 
Die österreichweit dramatische Entwicklung und die aktuell außerordentlich niedri-
gen Bestände genannter Cypriniden wurden erst kürzlich in einer österreichweiten 
Analyse dokumentiert (Hayes et al. 2022). Für den Erhalt der letzten Huchenpopula-
tionen Österreichs muss abseits lebensraumverbessernder Maßnahmen auch die 
Verfügbarkeit von ausreichend Nahrung für alle Lebensstadien gewährleistet sein; 
eine Voraussetzung, die viele Gewässer – wie auch die Untere Traun – nur mehr sehr 
eingeschränkt erfüllen. Prädation kann zu Überfischung führen und gravierende 
Auswirkungen auf die Fischbestände haben. Selbstverständlich ist der Huchen als 
oberstes Glied der Nahrungskette davon besonders stark betroffen, da ihm die Nah-
rungsgrundlage entzogen wird. Vitale Futterfischbestände sind Grundvoraussetzung 
für die Existenz einer vitalen Huchenpopulation.
Bei stark rückläufigen Beutefischbeständen können speziell juvenile und subadulte 
Lebensstadien des Huchens mangels alternativer Beute vermehrt selbst den Präda-
toren zum Opfer fallen, was die Rekrutierung beeinträchtigt und zu einem Zusam-
menbruch von Huchenpopulationen führen kann. Hinweise auf solche Effekte geben 
die Fallbeispiele Pielach und Schwarzer Regen. Umgekehrt kann eine quantitative 
Sanierung von Fischbeständen, etwa durch die Wiederherstellung von intensiven 
Fischwanderungen aus der Donau, den Prädationsdruck massiv entschärfen. Dies 
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ist bei biomassereichen Fischbeständen von mehreren bis vielen hunderten Kilo-
gramm pro ha zu erwarten, wie sie für Unterläufe von Donauzubringern typisch und 
bei uneingeschränkt gegebener Durchgängigkeit trotz Präsenz aller drei Hauptprä-
datoren auch heute noch wiederherstellbar sind (siehe Kap. 7.4, Fallstudie Pielach). 
Ein Schlüssel könnte dabei sein, dass sich der Prädationsdruck auf mehrere Arten 
verteilt und einzelne Arten dadurch weniger stark belastet werden. 
Ist die Resilienz des Fischbestands durch reproduktive, artenreiche Bestände und 
Zuwanderung aus produktiven Vorflutern bzw. Unterläufen nicht mehr gegeben, 
dürfte vielfach eine Kombinationswirkung aller drei Prädatoren gegeben sein. Jede 
der 3 Prädatorenarten hat ein spezielles Größenfenster bzw. eine artspezifische 
Beuteselektivität, die in Kombination viele Beutearten und deren Lebensstadien be-
treffen. Dadurch wird es selbst in jenen Jahren, in denen eine bestimmte Prädatore-
nart weniger stark auftritt, für Fische schwierig, den Lebenszyklus in ausreichen-
der Zahl zu »absolvieren«. 
Der Einfluss des Kormorans wird insbesondere an der Oberen Drau ersichtlich (siehe 
Kap. 7.2, Fallstudie Drau) Es ist davon auszugehen, dass die hohe winterliche Präsenz 
des Kormorans an der Oberen Drau großen Anteil daran hat, dass die Äsche trotz 
umfangreicher Sanierung der Lebensraumqualität nicht in der Lage ist, sich nach-
haltig zu erholen und wieder gewässertypische Bestandsdichten zu erreichen. Seit 
2001 liegt der Winterbestand an Kormoranen in Kärnten zwischen minimal ca. 160 
Individuen und maximal ca. 500 Vögeln. Auch wenn aus Malle & Petutschnig (2020) 
nicht hervorgeht, wie viele Kormorane ausgehend von den Schlafbäumen am Mill-
stätter See bzw. im Gailtal einen Prädationsdruck auf die Obere Drau ausüben, ist 
klar, dass bereits eine geringe Anzahl jagender Vögel über einige Tage pro Winter-
halbjahr ausreicht, um die Zahl laichfähiger Äschen an der Oberen Drau derart zu 
reduzieren, dass jedenfalls von einem sogenannten »recruitment-overfishing« auszu-
gehen ist. Die Überfischung durch den Kormoran ist derart massiv, dass die Anzahl 
an Nachkommen (Rekruten) so weit reduziert wird, dass selbst revitalisierungsbedingt 
steigende Überlebensraten der Jungfische nicht in der Lage sind, die Verluste zu 
kompensieren und der Bestand auf niedrigem Niveau verbleibt. 
Verbreitung und Anzahl der Prädatoren haben in den letzten Jahrzehnten im ös-
terreich- und bayernweiten Überblick deutlich zugenommen. Die Restpopulationen 
des Huchens sowie seiner Beutefische sind dadurch einem deutlich angestiegenen 
Fraßdruck ausgesetzt, der sich in Kombination mit den anderen Belastungen und 
der damit verbundenen reduzierten Resilienz der Fischbestände massiv auf Hu-
chenbestände auswirken bzw. eine Erholung verhindert kann.

11.4.5.	Zusammenfassung der wesentlichsten Belastungen und  
	 Sanierungsbedarf

Sowohl die Analysen anhand der österreichischen NGP-Daten als auch die verglei-
chende Darstellung der wesentlichsten Belastungen in den Fallstudien (Tab. 11-1) 
zeigen, dass alle Huchengewässer durch mehrfache Belastungen gekennzeichnet 
sind. In den meisten Fällen liegt eine Kombination aus hydromorphologischen Be-
lastungen und Beeinträchtigungen durch Fischfresser und Klimawandel vor. Auch 
wenn einzelne Komponenten, wie im Falle der Oberen Drau, nur eine geringe oder 
mäßige Belastung aufweisen, kann sich infolge übermäßigen Fraßdrucks durch den 
Kormoran hier weder ein ausreichender Beutefischbestand noch ein entsprechender 
Huchenbestand etablieren. Zudem scheint der Huchen auf intensive Freizeitnutzung 
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negativ zu reagieren (Kap. 10, Freizeitnutzung). Dies zeigt, dass für eine erfolgreiche 
Sanierung alle wesentlichen Belastungen unter die kritischen Belastungsgrenzen 
fallen müssen, um eine Erholung der Huchenpopulationen zu ermöglichen. 
Generell betrachtet fußen bislang die Bewertungen ökologischer Auswirkungen 
vornehmlich auf den Einflüssen von Einzelbelastungen auf Habitate, Arten und 
Prozesse der jeweiligen Ökosysteme. Die Beurteilung kumulativer Effekte bei Mehr-
fachbelastungen hingegen ist noch weitgehend Gegenstand der Forschung. In der 
Praxis gibt es diesbezüglich noch kaum Erfahrungen. Grundsätzlich zeigt sich aber, 
dass in vielen Fällen Mehrfachbelastungen zu stärkeren Effekten als Einzelbelastun-
gen führen und zu einem beträchtlichen Anteil auch synergistisch wirken, d. h. die 
kumulative Wirkung ist größer als die Summe der Einzeleffekte (z. B. Birk et al. 
2020). Dies bedeutet für die Praxis, dass der Sanierungsbedarf vielfach höher ist, 
als es Einzelbelastungen erwarten lassen würden. Eine genaue Quantifizierung des 
jeweiligen Beitrages einzelner Belastungen lässt sich nur in experimentellen Ansät-
zen unter kontrollierten Bedingungen ermitteln. Die Ergebnisse sind dann jedoch 
nur bedingt auf Freilandgewässer übertragbar, da diese einer starken natürlichen 
Dynamik unterliegen und wesentlich komplexere Strukturen aufweisen, als sie in 
Experimenten simuliert werden können. In der Praxis wird man sich wohl damit 
abfinden müssen, dass eine genaue Zuordnung der Verursacher nur bedingt mög-
lich ist. Die dramatische Gefährdungssituation des Huchens gebietet eine Vorgangs-
weise, bei der in der Praxis im Sinne eines adaptiven Managements und begleitet 
durch Forschung (Sendzimir et al. 2018, Geist & Hawkins 2016, Geist 2015) anhand 
bestehenden Wissens und vorliegender Erfahrungen die erfolgversprechendsten 
Sanierungslösungen verfolgt werden, auch wenn sich Unsicherheiten bzgl. der Ursa-
chenzuordnung nicht gänzlich ausräumen lassen.
Im Falle des letzten sehr guten Huchenbestandes (Klasse A) an der Mur wird deut-
lich, dass der bisherige Sanierungsansatz unzureichend ist. Im Zuge des NGP 2021 
wurde infolge morphologischer Verbesserungen der Wasserkörper nunmehr hin-
sichtlich der Hydromorphologie als »geringfügiges Risiko einer Zielverfehlung« ein-
gestuft. Es besteht daher gemäß NGP 2021 kein Handlungsbedarf, obwohl der 
Fischbestand sich in den letzten Jahren/Jahrzehnten deutlich reduziert hat (siehe 
Kap. 7.1.4, Fallstudie Mur). Sehr wahrscheinlich ist dafür neben vielen anderen Fak-
toren auch in jüngerer Zeit der Fischotter verantwortlich. Es zeigt sich hier, dass der 
NGP im Sinne der WRRL nicht den Ansprüchen hinsichtlich der FFH-Schutzgüter 
gerecht wird. Um langfristig eine Vereinbarkeit der Schutzgüter Huchen und Fisch-
prädatoren zur erreichen und das Prädatorenmanagement nicht als Dauermaßnahme 
durchführen zu müssen, bedarf es daher umfassenderer Sanierungsmaßnahmen 
in Bezug auf die hydromorphologischen Beeinträchtigungen.
Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Morphologie. Vergleichende Analysen zwischen 
ursprünglichen und aktuellen morphodynamischen Prozessen belegen wesentliche 
morphologische Mängel. So finden Jungfische in der Mur infolge regulierungsbe-
dingter Einengung des Querprofils bei höheren Wasserständen (> MQ) kaum geeig-
nete Habitate vor. Bislang geschaffene Nebenarme unterliegen einer starken Ver-
landung (Hohensinner et al. 2022). War der Fischbestand in der Vergangenheit ohne 
massiven Fraßdruck offensichtlich in der Lage, diesen Mangel auszugleichen und 
stabile Populationen aufrecht zu erhalten, ist dies in den letzten Jahren nicht mehr 
der Fall. Da eine laufende Verringerung des Fraßdrucks keine dauerhafte Option aus 
Sicht der FFH-Richtlinie darstellt, sind die morphologischen Prozesse deutlich um-
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fassender zu sanieren. Ähnlich verhält es sich mit den regelmäßig stattfindenden 
Stauraumspülungen in der Mur. Während sich vor dem massiven Auftreten von 
Fischfressern der Fischbestand nach jeder Spülung innerhalb eines gewissen Zeit-
raumes wieder erholte, hat der Murfischbestand heute deutlich an Resilienzvermögen 
verloren. 
Für die Festlegung des Sanierungsbedarfs schafft dies neue Rahmenbedingungen, 
da der Bedarf an das verminderte Resilienzvermögen anzupassen ist. Dies heißt, 
dass heute wesentlich umfassendere Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, als 
dies unter den alten Rahmenbedingungen der Fall gewesen wäre (beispielsweise 
hinsichtlich einer umfassenderen Durchgängigkeit gegen den Unterlauf).

Tabelle 11-1: Vergleichende Darstellung der wesentlichsten, in den Fallstudien ana-
lysierten Belastungen. Grün = geringe, orange = mäßige, rot = starke Belastung

Art der 
Belastung Mur Drau Enns Pielach Isar Schwarzer 

Regen

Morphologie

reguliert, 
Linienfüh-
rung 
naturnah

großer 
Anteil im 
Oberlauf 
revitalisiert

reguliert, 
begradigt

teilweise 
naturnah

Größere 
zusammen-
hängende 
Strecken 
naturnah

Fischaufstieg

für große 
Huchen oft 
nicht 
passierbar

für große 
Huchen oft 
nicht 
passierbar

Fehlend 
oder für 
große 
Huchen oft 
nicht 
passierbar

für große 
Huchen und 
quantitative 
Wander- 
ungen der 
Beutefische 
oft nicht 
passierbar

nur z. T. 
vorhanden; 
auf große 
Huchen 
ausgelegt

nur z. T. am 
Ausleitungs-
wehr 
vorhanden; 
fehlt immer 
im 
Triebwerks-
kanal

Fischabstieg fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt fehlt

Anbindung 
Zubringer

oft nicht 
gegeben

oft nicht 
gegeben

oft nicht 
gegeben

oft nicht 
gegeben

oft nicht 
gegeben

meist nicht 
gegeben

Stau Staukette 
Unterlauf

Staukette 
Unterlauf

Staukette 
Unterlauf viele KKWs Mehrere 

KKWs
Mehrere 
KKWs

Schwall Oberlauf Oberlauf v. a. Oberlauf
kein Schwall
(Hydro- 
fibrillation)

kein Schwall kein Schwall
(Hydro- 
fibrillation)

Restwasser teilweise 
Unterlauf

teilweise 
Unterlauf

teilweise 
Unterlauf hoher Anteil teilweise hoher Anteil

Stauraum-
spülungen

gesamter 
Verlauf Möll gesamter 

Verlauf k. A. nein nein

Geschiebe-
defizit

gesamter 
Verlauf

gesamter 
Verlauf

gesamter 
Unterlauf

speziell im 
begradigten 
Mittellauf

in mittlerer 
Ausprägung

in mittlerer 
Ausprägung

Fischfresser Je nach 
Verbreitung

Je nach 
Verbreitung

Je nach 
Verbreitung

Je nach 
Verbreitung

Je nach 
Verbreitung

Je nach 
Verbreitung

Klimawandel 
(Wasser- 
temperatur)

Unterlauf, 
insb. 
Grenzmur

alpiner 
Charakter

alpiner 
Charakter

Unter- und 
Mittellauf Im Unterlauf
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Das Zusammenwirken einer Vielzahl von Belastungen hat zum nachweislich mas-
siven Rückgang der Huchenbestände geführt. Eine Erholung der Bestände ist nur 
dann zu erwarten, wenn alle maßgeblichen Belastungen auf ein verträgliches Maß 
reduziert werden. Dies umfasst sowohl hydromorphologische Belastungen als 
auch kurz- bis mittelfristig wirksame Reduktion des unverträglich hohen Fraß-
druckes durch Fischfresser. Eine strategische Herangehensweise bei der Maß-
nahmenumsetzung im Hinblick auf Gesichtspunkte wie zeitliche Realisierbarkeit, 
Zeitspanne bis zum Eintritt der Erholung oder auch der Reversibilität von Maß-
nahmen (z. B. beim Prädatorenmanagement) ist hierbei zielführend. 

11.5.	 Maßnahmen zum Schutz des Huchens

11.5.1.	 Anpassung des Schutzstatus und Natura 2000-Gebiete 
Der Huchen weist im gesamten Verbreitungsgebiet in Bayern und Österreich einen 
»ungünstigen« Erhaltungszustand auf. Lediglich hinsichtlich des Indikators Ver-
breitung wird in Bayern ein »günstiger« Zustand in der derzeitigen FFH-Klassifizierung 
attestiert. In ganz Bayern gibt es jedoch heute in keinem Huchengewässer mehr 
einen »sehr guten« Bestand (Klasse A) und nur mehr in 10 % des ursprünglichen Ver-
breitungsgebietes (3.561 km) »gute« Bestände (Klasse B). Das Fallbeispiel vom Schwar-
zen Regen zeigt die dramatische Abnahme eines Huchenbestandes in den letzten 
Jahren (Kap. 7.5). Dementsprechend sollte die Einstufung auch in Bayern hinsichtlich 
Verbreitung auf »ungünstig« korrigiert werden.
In Natura 2000-Gebieten, in welchen der Huchen heute noch nachweislich in selbst-
reproduzierenden Beständen vorkommt, er jedoch nicht als Schutzgut erfasst wurde, 
bedarf es dringend einer Nachnominierung. Dies betrifft z. B. die steiermärkische 
Enns im Bereich von Pruggern bis Gesäuse (3 ESG AT2229002, AT2205000, AT2210000) 
mit einer Länge von knapp 80 km. Auch »Lücken« zwischen Teilgebieten mit Huchen-
vorkommen sollten geschlossen werden. Im Zuge der Sanierung von Huchenflüssen 
außerhalb des Natura 2000-Netzwerks wäre zu überprüfen (s. u.), welche Strecken 
während/nach erfolgreicher Wiederansiedlung zusätzlich zu schützen sind.
Der Huchen ist sowohl in Bayern als auch in Österreich in den Roten Listen als »stark 
gefährdet« (EN – Endangered) eingestuft (siehe Kap. 3, Ökologie des Huchens). Auf-
grund der Tatsache, dass es in beiden Ländern nur mehr Restbestände gibt, die 
meist abnehmende Tendenz aufweisen und die Situation in den anderen Donau-
ländern ähnlich oder sogar schlechter ist, bewegt sich der Huchen in Richtung 
»vom Aussterben bedroht« (»CR – Critically Endangered«). Dies liegt darin begrün-
det, dass der Huchen weitgehend aus seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet 
verschwunden ist (71 % in Bayern und Österreich), der Lebensraum stark fragmen-
tiert ist, die Restpopulationen weit auseinander liegen und nicht mehr verbunden 
sind, der Großteil des verbliebenen Bestandes auf wenige Gewässer beschränkt 
ist und fast alle Bestände eine deutliche Abnahme verzeichnen (siehe Kriterien 
gemäß IUCN 2022). 
Die dramatischen Bestandsrückgänge des Huchens spiegeln sich in umfangreichen 
Schutzbestimmungen zum Erhalt dieser Art wider, fallweise sind die Gefährdungs-
klassifizierungen (Standarddatenbögen, Gefährdungsgrad) sowie Schutzgebiete 
anzupassen.
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11.5.2.	 Erhalt und Sanierung freier Fließstrecken

Wie oben aufgezeigt, waren die großen Donauzubringer und die Donau selbst ur-
sprünglich die bedeutendsten Huchengewässer, sie sind jedoch heute fast zur Gän-
ze hydromorphologisch belastet. Wie das Beispiel der Murstrecke von Fisching bis 
Leoben zeigt, bedarf es längerer freier Fließstrecken, damit sich Huchen in annähernd 
natürlicher Dichte halten können. Für die Erholung der Huchenbestände ist daher 
der Erhalt freier Fließstrecken (ohne Kontinuumsunterbrechung und Stau) von we-
sentlicher Bedeutung sowie deren Sanierung (v. a. hinsichtlich Sunk/Schwall sowie 
erforderliche Renaturierungsmaßnahmen).
In Abbildung 11-4 ist ersichtlich, dass in Österreich noch 7 größere Flüsse mit 
freien Fließstrecken > 50 km existieren. Die längste durchgehende Fließstrecke 
findet sich am Tiroler Inn mit 146 km Länge. Zählt man noch die freien Fließstrecken 
> 25 km bzw. > 10 km Länge hinzu, verfügt der Inn über insg. 171 km freie Fließstre-
cken. Die zweitlängste Strecke mit ca. 103 km liegt an der Oberen Enns gefolgt von 
Oberer Drau (85 km), Unterer Gail (59 km, 77 km insg.), Unterer Salzach (54 km,  
93 km insg.), Oberer Mur (53 km, 174 km insg.) und Unterer Gurk (52 km, 72 km 
insg.) (siehe auch Kap. 7, Fallstudien). In Summe machen die freien Fließstrecken > 
50 km 552 km aus. Die Fließstrecke der Donau flussab Wien liegt knapp unter dem 
50 km Kriterium, mit der Wachau sind es insg. noch 81 km freie Fließstrecken an der 
Donau. Zudem gibt es noch 17 bzw. 45 Gewässerabschnitte mit freien Fließstrecken 
> 25 km bzw. > 10 km Länge, die in Summe 833 km bzw. 713 km ausmachen (Abb. 
11-4). In der Bayerischen Donau bestehen zwei freifließende Abschnitte mit insgesamt 
ca. 115 km Länge. Für die Donau-Zuflüsse liegen keine Daten vor.
Die noch bestehenden freien Fließstrecken haben das größte Potenzial für den 
Erhalt und Wiederaufbau von Huchenpopulationen und müssen daher vor einem 

Abbildung 11-4: Freie Fließstrecken unterschiedlicher Längen in Österreich (ohne Wehranlage und 
Stau; Datengrundlage: NGP 2015). � Hintergrundkarte © OpenStreetMap
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weiteren Ausbau der Wasserkraft sowie anderen Belastungen geschützt werden. 
Dies trifft insbesondere auf die großen Flüsse wie Donau, Inn, Enns, Salzach, Mur 
und Drau zu, da dort die freien Fließstrecken noch vergleichsweise lang sind und der 
Huchen dort die größten Bestände hatte bzw. wieder etablieren könnte.

11.5.3. Kontinuumssanierung
Gemäß NGP 2021 erfolgt in Österreich weiterhin hinsichtlich Fischaufstieg eine 
Priorisierung auf größere Gewässer (> 100 km2 EZG bzw. Hyporhithral und Epipota-
mal) und zudem auf Mündungsbereiche und untere Abschnitte von Zubringern. Von 
den ca. 251 Maßnahmen mit hoher Priorität liegen 89 im Huchenlebensraum, wovon 
26 direkt in Mündungsbereichen (< 1 km flussauf) und 14 in Klasse A & B liegen 
(Laßnitz, Pielach, Sulm). 219 Maßnahmen waren bereits im NGP 2009 und 2015 im 
Huchenlebensraum geplant, wurden jedoch bislang nicht umgesetzt (Tab. 11-2). So 
bestehen z. B. im aktuellen Huchenverbreitungsgebiet der Pielach noch immer 75 
Querbauwerke, wovon 7 für Fische nicht und 27 nur eingeschränkt passierbar sind, 
wovon die Großfischart Huchen besonders betroffen ist (Mühlbauer et al. 2021). Eine 
rasche Umsetzung der Kontinuumssanierung ist erforderlich. Zudem sind bestehen-
de FAHs hinsichtlich ihrer Huchentauglichkeit zu überprüfen und entsprechend 
anzupassen. 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gibt es umfangreiche Erkenntnisse 
über die Funktion und vielfachen Defizite bei Fischwanderhilfen, wobei jedoch spe-
ziell für den Huchen nur wenige Untersuchungen vorliegen (Epple et al. 2022). Noo-
nan et al. (2012) beschreiben vor allem Defizite bei der Durchgängigkeit für Cyprini-
den, wichtige Beutefische des Huchens. Wolter & Schomaker (2019) untersuchten 
193 FAHs und fanden nur 92 (48 %) funktionsfähig. Zudem identifizierten sie vor allem 
eine hohe Leitströmung als wichtigen Faktor für die Funktion: »There was a signifi-
cant correlation between functionality and design discharge of a fish pass.« Zu be-
tonen ist hier, dass die Dotation über die gesamte Fischwanderhilfe gemeint ist und 
nicht etwa nur die Leitströmung bei der Mündung der Fischwanderhilfe beispiels-
weise durch eine Restwasserturbine. Diese Erkenntnisse decken sich auch mit den 
Erfahrungen der AutorInnen. Es wird daher dringend empfohlen die Fischwander-
hilfen möglichst abflussstark auszugestalten und die Empfehlung im aktualisierten 
FAH-Leitfaden (BMLRT 2021), bei Ausleitungskraftwerken die Restwassermenge 
für die Dotation der Fischwanderhilfe zu verwenden, zu einer weitgehenden Ver-
pflichtung auszuweiten. Dadurch kann auch eine suboptimale Positionierung des 
Einstiegs der Fischwanderhilfe, welche sich bei Nachrüstungen bestehender Kraft-
werke vielfach nicht vermeiden lässt, bis zu einem gewissen Grad kompensiert und 
die Auffindbarkeit erheblich verbessert werden. Gleiches gilt sinngemäß für Lauf-
kraftwerke. Insbesondere bei großer Konkurrenzströmung durch Turbinen und/oder 
geöffnete Wehrfelder bei Überwasser muss erfahrungsgemäß die Fischwanderhilfe 
eine deutlich größere Leitströmung für eine entsprechende Auffindbarkeit aufweisen, 
als dies auf Basis der Mindestanforderungen des FAH-Leitfadens der Fall ist. Je 
stärker die Abweichungen von den Empfehlungen nach Dumont & Schwevers (2005) 
bezüglich der optimalen Position des Einstiegs direkt an der Wehr bzw. dem Turbi-
nenauslass sind, desto größer muss die Leitströmung sein. 

Nationale Forschungsergebnisse zeigen in Übereinstimmung mit internationalen 
Erfahrungen, dass Fischschutz und Fischabstiegsanlagen wesentlicher Bestandteil 
der Kontinuumssanierung sind. Bei kleinen und mittelgroßen KW-Anlagen (< 100 
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m3/s) sind Lösungen nach Stand der Technik verfügbar, bei größeren KW-Anlagen 
(> 100 m3/s) besteht noch Forschungsbedarf (Unfer & Rauch 2019). Fischschutz und 
Fischabstieg sind in Huchenstrecken herzustellen, insbesondere dort, wo noch 
»(sehr) gute« Huchenbestände vorliegen. Im NGP 2021 fehlt ein Fahrplan für die 
schrittweise Implementierung von Fischschutz und Fischabstiegsanlagen bei be-
stehenden KWs. Prioritär sollten Wasserkraftanlagen in A & B Strecken mit Fisch-
abstiegsanlagen nachgerüstet werden und in weiterer Folge in sanierten Huchen-
gewässern. Bei Neuanlagen – sofern sie nicht dem Grundsatz des Erhalts von 
Fließstrecken im Huchenlebensraum widersprechen – sollte nicht nur, wie im NGP 
2021 vorgesehen, ein Konzept für sichere Wanderkorridore für den Fischabstieg, 
sondern auch eine detaillierte bauliche und ökologische Planung fixer Bestandteil 
des Projektes sein. Der im NGP 2021 in Aussicht gestellte Arbeitsbehelf zum Thema 
Fischschutz und Fischabstieg sollte unverzüglich erstellt werden.
In kritischen Fällen ist auch die vollständige Entfernung von Wanderhindernissen 
ins Auge zu fassen. Dies betrifft z. B. Mündungsbereiche von Zubringern oder Schlüs-
selhabitate, bei welchen durch die Entfernung der Wanderhindernisse essenzielle 
Laichgewässer wieder erschlossen werden. Diese Maßnahmen werden auch in der 
neuen EU-Verordnung zur »Wiederherstellung und Renaturierung geschädigter Öko-
systeme« (DG Environment 2022, Entwurf) gefordert. In einem ersten Schritt sollen 
bis 2030 25.000 km freie Fließstrecken in der EU wiederhergestellt werden, was 
umgelegt auf Bayern und Österreich ca. 400 km bzw. 500 km entspricht.
Obwohl eine Vielzahl von Fischaufstiegshilfen im Huchenlebensraum bereits 
implementiert wurden, besteht noch dringender Bedarf weiterer und qualitativ 
hochwertiger Sanierungsmaßnahmen, die auch Fischschutz und Fischabstieg 
enthalten müssen. Insbesondere bei für den Huchen kritischen Situationen ist 
auch die vollständige Entfernung von Wanderhindernissen ins Auge zu fassen.

11.5.4. Anpassung des Restwassers an Anforderungen des Huchens

Der heutige Standard verlangt in Österreich gemäß Qualitätszielverordnung ein 
Mindestrestwasser in der Höhe des niedrigsten Tagesmittelabflusses einer bestimm-
ten Jahresreihe (NQT) sowie einen dynamischen, an den natürlichen Verlauf ange-
passten Restwasserabfluss (10–20 % des aktuellen Abflusses), um die unterschied-
lichen Habitatansprüche der einzelnen Altersstadien der maßgeblichen Organismen 

Tabelle 11-2: Anzahl geplanter Maßnahmen zur Kontinuumssanierung gemäß NGP 
2021 unterteilt in gesamtes Gewässernetz, Huchengewässer, Mündungsbereiche (< 
1 km von Mündung flussauf) in Huchengewässern und A- & B-Strecken.

 Maßnahmen Gesamt Huchen- 
gewässser

Mündung  
< 1 km

A & B  
Strecken

geplante Maßnahme wird aufgrund  
Verhältnismäßigkeit nicht umgesetzt 12 4   0

Maßnahmen gemäß NGP 2009/2015 geplant 
(»alte Planung«), Umsetzung teilweise offen 590 219 82 3

Maßnahmen geplant bis 2027 3032 72 27 0

Maßnahmen geplant bis 2027 – hohe Priorität 251 89 26 14

Gesamt 3885 384 135 17
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zu verschiedenen Jahreszeiten zu berücksichtigen. In Bayern wird das Mindestwas-
ser je nach Gewässergröße als Prozentwert des mittleren Niedrigwasserabflusses 
berechnet, wobei fischregionsabhängige Mindestwassertiefen und Fließgeschwin-
digkeiten eingehalten werden müssen (BStMUV 2021). 
Als Großfischart stellt der Huchen höhere Anforderungen an den Lebensraum als 
andere Fischarten (siehe Kap. 3.3, Verbreitung und Lebensraum) und benötigt folglich 
v. a. im Adultstadium wesentlich höhere Restwasserabflüsse. Adulte Huchen bevor-
zugen tiefe Kolke und Rinner mit einer Wassertiefe von mehr als 1-1,5 m (Abb. 11-5). 
Deren Anzahl und räumliche Ausdehnung bestimmt u. a. die mögliche Bestands-
dichte eines Gewässerabschnittes. Daher sind auch unter natürlichen Bedingungen 
die Bestandsdichten in größeren Fließgewässern höher als in kleinen Gewässern 
(vgl. Kap. 4.2.1, Methodik Huchenvorkommen). Die Entstehung und der Erhalt tiefer 
Kolke und Rinner benötigen zudem dynamische Abflüsse, insbesondere Hochwässer 
und bettbildende Wasserführungen > MQ.

Den erhöhten Habitatansprüchen ist bei der Festlegung von Restwasserregelun-
gen im Zuge der Sanierung der Gewässer Rechnung zu tragen. In den meisten 
Gewässern mit Huchenvorkommen ist das Restwasser für den Huchen zu gering 
(siehe Kap. 7, Fallstudien), wie dies auch 2 Beispiele an Gail und Traisen zeigen: 
Die Gail ist einer der letzten Flüsse mit »gutem« Huchenbestand. Im Unterlauf liegt 
das KW Schütt. Im Zuge der erst kürzlich (2019) durchgeführten Erneuerung des 
KWs wurde eine FAH errichtet und das Restwasser neu festgesetzt. Bei einem NQT 

von 6,67 m3/s (Pegel Nötsch) wird lediglich ein Mindestrestwasser von 1,5 m3/s ab-
gegeben. Bei einem Ausbaudurchfluss des KW Schütt von 75,5 m3/s, was mehr als 
dem Doppelten des MQ von 31 m3/s entspricht, verbleibt kaum mehr ein über das 
Mindestrestwasser hinausgehender Abfluss in der Restwasserstrecke und somit ist 
die Abflussdynamik stark eingeschränkt. Trotz dieser geringen Restwassermenge 
wird die Strecke laut NGP 2021 als »geringes Risiko einer Zielverfehlung« eingestuft, 
es bestünde also kein Handlungsbedarf.
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nach Holzer et al. 1999).
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Die Traisen wird von Freiland bis zur Mündungsstrecke über 55 km intensiv durch 
Ausleitungskraftwerke genutzt. Gemäß NGP 2021 besteht seit 2009 Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer Restwasseranpassung. Diese wurde jedoch bis zum heutigen Tage 
nicht umgesetzt, obwohl die Traisen regelmäßig abschnittsweise fast oder gänzlich 
austrocknet (z. B. 0,101 m3/s am 26.05.2011, Pegel Herzogenburg).
Insgesamt sind gemäß NGP 2021 301 Restwasseranpassungen in Huchengewässern 
geplant, wobei 84 höchste Priorität besitzen, 118 in Mündungsbereichen liegen und 
16 A & B Strecken betreffen (Tab. 11-3). 

Tabelle 11-3: Anzahl der Restwasseranpassungen gemäß NGP 2021 unterteilt in 
gesamt, Huchengewässer, Mündungen (< 1 km flussauf Mündung) in Huchengewäs-
sern sowie in A- & B-Strecken.

Maßnahmen Gesamt Huchen- 
gewässser

Mündung  
< 1 km

A & B  
Strecken

Maßnahmen gemäß NGP 2009/2015 geplant 
(»alte Planung offen«) 389 207 84 3

Maßnahmen geplant bis 2027 358 10 3  

Maßnahmen geplant bis 2027 – hohe Priorität 1076 84 31 13

Gesamt 1823 301 118 16

Bisher wurden in vielen Fällen nicht einmal die derzeitigen Mindestanforderungen 
an Restwasser in Huchengewässern umgesetzt. Erhöhte Restwasserabgaben, 
wie sie für eine Großfischart – wie den Huchen – notwendig sind und die auch 
gemäß geltendem Standard anzuwenden wären, fehlen in betroffenen Huchen-
strecken. Restwasseranpassungen sind im Vergleich zu anderen Maßnahmen 
technisch relativ einfach und rasch durchführbar und sollten daher umgehend 
umgesetzt werden.

11.5.5. Sunk/Schwall-Sanierung
Im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte wurden Methoden und Maßnahmen-
programme für die Sanierung von Schwall/Sunk-Strecken entwickelt (z. B. Greimel 
et al. 2021). Deren zeitnahe Umsetzung ist dringend erforderlich. Im NGP 2021 sind 
Schwallsanierungsmaßnahmen für die großen Flüsse Inn, Enns, Salzach und Drau 
sowie auch für kleinere Flüsse wie Ziller, Teigitsch, Kainach und Saalach vorgesehen. 
Es gibt jedoch auch Flüsse, wie die Möll, die zwar einen Schwall aufweisen, für die 
im NGP 2021 jedoch keine Sanierungsmaßnahmen vorgesehen sind. Dies sollte um-
gehend korrigiert werden. 
Schwall/Sunk-Sanierungen sind für die Rettung des Huchens essenziell, da v. a. 
die größeren Fließgewässer davon betroffen sind. Die im NGP 2021 vorgegebenen 
Sanierungsmaßnahmen sind umgehend umzusetzen bzw. fehlende Gewässer-
abschnitte zu ergänzen.

11.5.6. Renaturierungsmaßnahmen
Österreich weist eine lange Tradition an Revitalisierungsprojekten und Maßnahmen-
umsetzungen auf. V. a. im Zuge von LIFE-Projekten wurde eine Vielzahl von Gewäs-
serstrecken renaturiert. Dennoch weist die Mehrzahl der Gewässerstrecken weiter-
hin massive morphologische Defizite auf (NGP 2021). 
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Da praktisch alle Huchengewässer mehr oder weniger reguliert wurden, sind in 
diesen morphologische Sanierungen notwendig. Dies spiegelt sich auch in der Maß-
nahmenplanung des NGP 2021 wider, wo 627 morphologische Sanierungsmaßnah-
men in Huchengewässern geplant sind (270 prioritär), wovon 176 in Mündungsab-
schnitten liegen. Achtzehn Maßnahmen liegen in B-Strecken der Flüsse Pielach, Gail, 
Sulm, Obere Mur und Laßnitz. Die Obere Mur wird als saniert betrachtet, obwohl 
hier noch signifikante Defizite vorliegen (s. o. sowie Kap. 7.1, Fallstudie Mur). 
Der Erfolg von Revitalisierungsmaßnahmen hängt u. a. von der Länge der sanierten 
Gewässerstrecke ab (Schmutz et al. 2016). Der Huchen benötigt zur Ausbildung 
lebensfähiger Population verhältnismäßig lange Gewässerstrecken. Daher sollte 
vorerst wenigen längeren Revitalisierungsabschnitten der Vorzug gegenüber vie-
len kleinen Maßnahmen gegeben werden. Bei der Sanierung längerer Abschnitte 
unter Miteinbeziehung der Zubringer lässt sich vielfach auch leichter eine Verbes-
serung der Geschiebeverhältnisse und somit der Reproduktionsbedingungen für den 
Huchen und dessen Beutefische erzielen und auch die wichtige Anforderung nach-
haltiger Renaturierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung dynamische Prozesse 
mitverbinden. 
Gemäß neuer EU-Verordnung zur »Wiederherstellung und Renaturierung geschädig-
ter Ökosysteme« (DG Environment 2022, Entwurf) sollen in einem ersten Schritt bis 
2030 in mindestens 20 % der betroffenen Gebiete Wiederherstellungsmaßnahmen 
durchgeführt und diese bis 2050 auf alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme aus-
gedehnt werden. 
Die Maßnahmenplanung des NGP 2021 stellt einen erfolgversprechenden Ansatz 
zur morphologischen Sanierung der Huchengewässer dar. Wie das Beispiel der 
Oberen Mur zeigt, sollten jedoch in den derzeit noch »(sehr) guten« Huchenstrecken 
die Maßnahmen über das derzeit übliche Maß hinaus erfolgen, da in diesen Stre-
cken weiterhin morphologische Defizite bestehen und die Resilienz der Huchen-
populationen hier gestärkt werden muss, um eine Trendwende der abnehmenden 
Populationen zu erzielen. Dieser Ansatz sollte auch in den anderen gesamtheitlich 
zu sanierenden Huchenstrecken verfolgt werden, wobei längere Abschnitte gro-
ßer Flüsse prioritär saniert werden sollen. Dies wäre auch ein wichtiger Beitrag 
zur neuen EU Verordnung zur »Wiederherstellung und Renaturierung geschädig-
ter Ökosysteme«.

Tabelle 11-4: Anzahl morphologischer Sanierungsmaßnahmen gemäß NGP 2021 
unterteilt in gesamt, Huchengewässer, Mündungen (< 1 km flussauf Mündung) in 
Huchengewässern sowie in A- & B-Strecken.

Maßnahmen Gesamt Huchen- 
gewässer

Mündung  
< 1 km

A & B  
Strecken

Maßnahmen geplant bis 2027 2436 357 109  0

Wasserkörper, in denen schwerpunktmäßig 
Maßnahmen hinsichtlich Morphologie geplant 
sind

647 270 67 18

Gesamt 3083 627 176 18
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11.5.7. Ökologische Maßnahmen an Stauen
Das Revitalisierungspotenzial gestauter Flussstrecken ist aufgrund der stark ver-
änderten hydromorphologischen Rahmenbedingungen sehr limitiert (Jungwirth 
et al. 2005). Dennoch zeigen Beispiele, dass auch in Stauwurzeln, Umgehungsge-
rinnen und -systemen eine Reproduktion stattfinden kann und vereinzelt Aufkom-
men von 0 + – Huchen möglich ist (siehe Kap. 7.3, Fallstudie Enns; Ratschan & Zauner 
2012). Zudem werden Stau- und v. a. Stauwurzelbereiche mit z. T. noch Fließcharak-
ter mitunter von adulten Huchen als Lebensraum angenommen, vorausgesetzt es 
liegt ein ausreichender Futterfischbestand vor. Da Staue meist sehr monotone mor-
phologische Verhältnisse aufweisen, helfen Strukturierungsmaßnahmen, den Lebens-
raum aufzuwerten (Zauner et al. 2001). Wie entsprechende best practise-Beispiele 
zeigen, vermag eine Kombination aus Kontinuumsmaßnahmen in Form von großen 
dynamisch dotierten Umgehungsgewässern mit Geschiebebewirtschaftung, Ver-
netzungen mit Zubringern und Augewässern sowie Strukturierungsmaßnahmen 
in Stauwurzel- und Staubereichen hier die meist sehr unbefriedigende Situation 
merkbar zu verbessern (Zauner et al. 2020, Mühlbauer et al. 2023). Ein sehr wesent-
licher Punkt zum Erhalt des Fließgewässercharakters und der Renaturierungspoten-
ziale ist der Stopp des Verlustes des Restgefälles durch Geschiebedefizit und fort-
schreitende Eintiefung der Stauwurzeln. 
Speziell Gewässer, die historisch gute Huchenflüsse waren und deren abiotische 
Rahmenbedingungen abseits des Staueinflusses dem Huchen besonders zusagten 
(z. B. Unterer Inn, Untere Enns, Unterer Lech, Untere Drau), weisen durchaus rele-
vante Potentiale zur Förderung des Huchens auf. Dennoch ist in diesen Bereichen 
aufgrund der Rahmenbedingungen nicht mit der Ausbildung größerer Huchen-
populationen zu rechnen. Huchenvorkommen in gestauten Abschnitten können 
aber helfen, eine größere Verbreitung des Huchens zu erhalten bzw. wiederzuerlan-
gen; zudem dienen sie, in Kombination mit funktionsfähigen Fischwanderhilfen, auch 
der Vernetzung höherwertiger Huchenpopulationen in den verbliebenen Fließstrecken.
Eine wesentliche Belastung im Zusammenhang mit Stauen stellen Stauraumspü-
lungen dar. Der NGP 2021 hält dazu zwar fest, »dass Stauraumspülungen lebensbe-
drohend für die Gewässerorganismen sein können, der direkte Konnex zum ökologischen 
Zustand eines Gewässers allerdings methodisch schwer feststellbar ist«. Dem muss klar 
widersprochen werden, da sowohl international als auch national eine Vielzahl von 
Studien existieren, die massive gewässerökologische Beeinträchtigungen infolge 
Stauraumspülungen belegen (Pinter et al. 2021, Crosa et al. 2009, Gerster & Rey 1994), 
ökologisch verträglichere Lösungen zur Verfügung stehen und bereits auch um-
gesetzt werden (z. B. Cattanéo et al. 2021). In Gewässerstrecken mit noch »(sehr) 
guten« Huchenbeständen sollten die bestmöglichen Umweltstandards bzw. Lösungen 
mit den geringstmöglichen Schädigungen umgesetzt werden, auch wenn dadurch 
höhere Kosten oder Beeinträchtigungen des Wasserkraftbetriebs in Kauf zu nehmen 
sind. Es wird gefordert, diesen Belastungsfaktor im Rahmen der NGP Risikoanalyse 
mitaufzunehmen, zumal er sich auch relativ leicht erfassen lässt. Weiters sollten an 
internationale Standards angelehnte Richtlinien bzw. Arbeitsbehelfe für die Um-
setzung bereitgestellt werden. 
Staue bieten für den Huchen nur sehr eingeschränkt Lebensmöglichkeiten, den-
noch sollten erfolgversprechende Maßnahmen zur Lebensraumaufwertung ver-
stärkt umgesetzt werden. Geschiebemanagement und Stauraumspülungen sind 
an internationale Standards auszurichten.
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11.5.8. Wiederansiedlungs- und Bestandsstützungsmaßnahmen 

Übergeordnetes Ziel bei der Rettung des Huchens muss die Wiederherstellung 
intakter Lebensräume sein, um langfristig sich selbst reproduzierende Bestände in 
ausreichender Größe wieder zu gewährleisten. Da der Huchen aus den meisten Ge-
wässerstrecken des ursprünglichen Verbreitungsgebietes verschwunden ist, wird 
dort nach erfolgter Lebensraumsanierung ein Initialbesatz unumgänglich sein, außer 
eine Zuwanderung ist aus bestehenden Populationen in ausreichendem Maße mög-
lich, was jedoch nur in wenigen Fällen zu erwarten ist. Wie Erfahrungen aus mehre-
ren Gewässern zeigen (sh. Kap. 9, Fischereiliche Bewirtschaftung des Huchens), 
lassen sich beim Huchen mit qualitativ hochwertigem Besatz relativ gesichert wieder 
Bestände aufbauen, wobei teils unklar ist, wie sich diese längerfristig entwickeln 
werden. Nachhaltige Bestände ohne das Erfordernis laufender Besatzmaßnahmen 
werden in vielen Fällen wohl am ehesten in Kombination mit umfassenden Maß-
nahmen zur Lebensraumverbesserung möglich sein. Da auch die Beutefischarten in 
den meisten Huchengewässern stark rückläufig oder verschwunden sind, wird man 
fallweise auch diese Fischarten mit Initialbesatz fördern müssen. Der Besatz sowohl 
von Huchen als auch Beutefischarten sollte grundsätzlich nach ökologischen Krite-
rien erfolgen, d. h. erst nach Behebung des Grunds/der Gründe für das Aussterben 
oder wenn eine Zuwanderung von selbst auf absehbare Zeit nicht möglich ist. Die 
Besatzfische sollten zudem über ausreichende genetische Diversität verfügen und 
in möglichst frühen Stadien besetzt werden, soweit dies die Verhältnisse zulassen. 
Zudem sollte standorttypisches oder nah verwandtes Genmaterial verwendet wer-
den (Zauner et al. 2015, Geist et al. 2009, Holzer et al. 2004, siehe Kap. 9, Fischereiliche 
Bewirtschaftung).
In Gewässerabschnitten ohne ausreichende Reproduktionsmöglichkeiten bzw. 
mit limitiertem Jungfischaufkommen (z. B. Staue bzw. Stauketten) ist ein regel-
mäßiger Besatz mit Huchen jedoch oft die einzige Möglichkeit, einen zumindest 
geringen Huchenbestand aufrechtzuerhalten. Neben der fischereilichen Wertigkeit 
können diese Bestände aber auch einen gewissen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
genetischen Diversität und Vernetzung in den Freigewässern leisten.
Der Besatz mit Huchen zur Wiederansiedlung in sanierten Fließgewässerabschnit-
ten ist aufgrund des Fehlens dieser Art in den meisten Gewässern notwendig. 
Besatz in Gewässern ohne ausreichende Reproduktion hilft zusätzlich Huchen-
bestände zu erhalten.

11.6. Prädatorenmanagement

Ein erfolgreiches Prädatorenmanagement setzt voraus, dass die Maßnahmen effizient 
sind und den Fischbeständen zugutekommen. Zu diesem Thema existieren noch 
sehr wenige Studien, die bislang gewonnenen Erkenntnisse zeigen jedoch Folgendes: 
Grundsätzlich ist es möglich, den Bestand der Prädatoren durch gezielte Maß-
nahmen zu reduzieren. Ob sich dadurch Fischbestände erholen, hängt jedoch von 
einer Reihe von Faktoren ab. Wesentlich ist dabei sicherlich, wie stark die Bestände 
der Prädatoren tatsächlich reduziert werden (können). Studien am Huron See (Nord-
amerika) zeigen z. B., dass bei einer Reduktion der Kormoranpopulation um 90 % (von 
ca. 10.000 auf 1.000 Individuen) der Fischbestand sich unmittelbar wieder erholen 
konnte und dies trotz eines sehr offenen Ökosystems, wie es ein See darstellt (Fielder 
2010). Diese Ergebnisse werden durch weitere Fallstudien in dieser Region bestätigt 
(Dorr et al 2012). Ausschlaggebend ist weiters die Mobilität bzw. wie groß die Revie-
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re der Prädatoren sind. Räuber-Beutebeziehungen sind komplex und werden oft von 
dichteabhängigen und anderen Umwelt-Faktoren überlagert, wie dies auch im Fall 
des Huron-Sees angemerkt wird (Dorr et al. 2010). Populationsmodelle können bei 
der Abschätzung der Zielgröße von Prädatorenpopulationen behilflich sein (z. B. 
McCormick et al. 2021), deren Aussagekraft hängt jedoch stark vom Wissen über 
populationsregulierende Prozesse ab, das in vielen Fällen nur spärlich vorhanden ist. 
Vergleicht man die Bestandssituation der hier behandelten fischfressenden Arten 
mit jener des Huchens, ist festzustellen, dass Kormoran, Gänsesäger und Fisch-
otter weit verbreitet sind und ihre Bestände auf hohem Niveau liegen, während 
beim Huchen nur mehr Restpopulationen mit abnehmender Tendenz vorliegen 
(Tab. 11-5). Daraus folgt im Sinne eines ausgewogenen Artenschutzes und bei sehr 
ähnlichen rechtlichen Schutzbestimmungen für Fischfresser und Huchen, dass bei 
den Restpopulationen des Huchens und dort, wo versucht wird, Bestände wieder 
nachhaltig zu etablieren, dem Huchen in Bezug auf den Artenschutz der Vorrang 
einzuräumen ist. Damit kann sich die Notwendigkeit ergeben, die Bestände der 
Fischfresser in den letzten »(sehr) guten« Huchenstrecken (Klasse A und B) und un-
mittelbar angrenzender Gewässerstrecken sowie ihrer Zubringer so weit zu redu-
zieren, dass die Huchenbestände nicht weiter abnehmen bzw. sich erholen können. 
Durch gleichzeitige Umsetzung hoch wirksamer anderer Maßnahmen ist zu erwarten, 
dass sich dieses Erfordernis in weiterer Folge reduzieren lässt oder langfristig ent-
fallen kann. Angesichts der wesentlich größeren Zeitdauer zur Umsetzung der 
alternativen Maßnahmen und aufgrund der akut kritischen Situation der Huchen-
bestände ist ein unmittelbar startendes Prädatorenmanagement für den Erhalt 
des Huchens jedenfalls notwendig. 
Eine Bestandsreduktion der jeweils relevanten Fischfresser ist in den betroffenen 
Strecken so weit vorzunehmen, dass von keiner wesentlichen Beeinträchtigung der 
Huchen- und Beutefischbestände auszugehen ist. Prädatorenmanagement sollte 
auch in Strecken wie der Oberen Drau umgesetzt werden, wo die Fischfresser eine 
Erholung nach erfolgter Revitalisierung seit Jahren verhindern (siehe Kap. 7.2, Fall-
studie Drau). Zudem sollte dies auch in geplanten Sanierungsstrecken zeitgleich mit 
der Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Durch derartige räumlich und zeitlich 
beschränkte Maßnahmen werden sich in Summe weder die großräumige Verbrei-
tung noch die Populationsgröße der Prädatoren auf ein ungünstiges Niveau ver-
ändern, da sich diese nur auf wenige Prozente der Gewässerstrecken der ursprüng-
lichen Huchenverbreitung bzw. einen nicht erheblichen Teil der Verbreitungs- 
gebiete der Fischfresser erstreckt. 
Jedenfalls sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch die gesetzliche 
Notwendigkeit eines evidenzbasierten, zielgerichteten Prädatorenmanagements 
bereits jetzt gegeben (siehe Kap. 8.4, Rechtliche Rahmenbedingungen): Die Maß-
nahmen sind rechtlich geboten, da nur durch ein umgehend implementiertes Präda-
torenmanagement in Kombination mit den ebenso dringlich angezeigten Lebens-
raum-Sanierungsmaßnahmen der rasant fortschreitende Bestandsrückgang des 
Huchens und seiner Beutefische aufgehalten werden kann. Das Prädatorenmanage-
ment müsste zudem in die Managementpläne der Natura 2000-Gebiete übernommen 
werden. Die Maßnahmen haben höchste Priorität, da wahrscheinlich nur mehr we-
nige Jahre verbleiben, den Bestandsrückgang beim Huchen aufzuhalten. Beim Ver-
gleich mit einer Status-Quo-Prognose, also dem Fall, dass keine Maßnahme erfolgt, 
wird deutlich, dass die Verluste durch »Nichtstun« (Gefahr des Aussterbens des 
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Huchens) deutlich höher sind als die nicht erheblichen Änderungen bei den Fisch-
fressern als Folge der Maßnahme (lokale Bestandsreduktion). Für die Umsetzung 
des Prädatorenmanagements sind die entsprechenden Jagd- oder Naturschutzbe-
hörden verantwortlich. Das Beispiel an der Oberen Drau zeigt, dass das Prädatoren-
management in einigen Fällen/Gewässern kurzfristig wohl alternativlos ist, da auch 
bei sanierter Morphologie aufgrund der Staukette flussab nur eine geringe, vermut-
lich saisonal beschränkte Zuwanderung potamaler Arten wiederherstellbar ist. Eine 
Erholung der Huchen- und Beutefischpopulationen ist im Fall der Drau infolge des 
derzeit hohen Fraßdrucks unter den zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen nur 
zögerlich zu erwarten. An Mur, Pielach und Gail, wo noch gute Adultfischbestände 
des Huchens vorhanden, jedoch die Beutefischbestände gering sind, besteht die 
dringende Notwendigkeit, die Prädatoren zu regulieren. Insgesamt sind die Voraus-
setzungen für Ausnahmebewilligungen zur Entnahme geschützter Fischfresser ge-
geben, da keine anderweitig rasch wirksamen Hilfsmaßnahmen bestehen.
Jedenfalls bedarf es bei der Umsetzung des Prädatorenmanagements eines um-
fassenden Monitorings, um Ausmaß und Auswirkungen der Bestandsreduktion 
der Fischfresser inklusive Gewährleistung des günstigen Erhaltungszustands 
einerseits und Bestandserholungen der Fischfauna andererseits quantifizieren zu 
können und die Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen (adaptives Management). 
Dies trifft insbesondere auf den Fischotter zu, da hier noch wenige Erfahrungen vor-
liegen.

Tabelle 11-5: Zusammenfassender Vergleich des Zustands der Populationen der 
Fischfresser und des Huchens (vgl. Kap. 4-6 und 8) im Huchenlebensraum in Öster-
reich (Daten für die Gänsesägergefährdung in Österreich berücksichtigen nicht ak-
tuelle Daten aus Oö; die Einstufung des Fischotters stammt aus 2005, einer Zeit mit 
deutlich geringerem Bestand in Österreich, Spitzenberger 2005)

Art Verbreitung Bestand Bestands- 
entwicklung

Gefährdungs- 
kategorie

Kormoran im gesamten 
Bundesgebiet

103–156 Brutpaare
2.700–3.900 Ind. 
(Winterbestand)

Bestandstrend 
langfristig zunehmend 
(Winter- u. Brut- 
bestand), Brutbestand 
kurzfristig  
abnehmend

Stark gefährdet 
(betrifft nur den 
Brutbestand)

Gänsesäger im gesamten 
Bundesgebiet

350–480 Brutpaare
1.300–2.300 Ind. 
(Winterbestand)

zunehmend Gefährdet

Fischotter fast im gesamten 
Bundesgebiet 4 000 Ind. zunehmend Gefährdung droht 

(Vorwarnliste)

Huchen fragmentierte 
Restpopulationen < 2.000 Adulttiere abnehmend Stark gefährdet

11.6.1. Beispiel Fischottermanagement Oberösterreich

Ende Juni 2022 trat mit Kundmachung im Landesgesetzblatt (Oö. LGBl.Nr. 56/2022) 
die OÖ-Fischotter-Verordnung in Kraft. Die Verordnung erlaubt innerhalb enger Gren-
zen bis Ende November 2028 vorübergehende Eingriffe in den Fischotterbestand. 
Die Entnahmen sind kontingentiert. Hinsichtlich der Fließgewässer sind nun gene-
relle Entnahmen in ganz OÖ (Kontingent A) und Entnahmen entlang von Gewässer-
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strecken mit hoher ökologischer Funktion (Laichgebiete-Ausstrahlstrecke) (Kontingent 
B) möglich. Kontingent C bezieht sich auf Fischzuchtanlagen. Im ersten vollen Ent-
nahmejahr 2022/2023 können oberösterreichweit insgesamt höchstens 64 Fischotter 
entnommen werden (aufgeteilt auf die Kontingente A, B und C). In einem weiteren 
Schritt wird unter anderem auch eine planliche Ausweisung der besonders schüt-
zenswerten Gewässerstrecken (Kontingent B) erfolgen. 

Das Fischottermanagement OÖ zeigt, dass es unter den gegebenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen möglich ist, ein Prädatorenmanagement umzusetzen und 
dabei den Konflikten zwischen geschützten Arten Rechnung zu tragen. Unter den 
besonders schützenswerten Gewässerstrecken sollten jedenfalls der Unterlauf und 
die Mündungsstrecke der Steyr sowie die angrenzende Fließstrecke der Enns fallen, 
da hier noch ein Restbestand an Huchen vorkommt (siehe Kap. 7.3, Fallstudie Enns). 
Da es sich hier um ein Europaschutzgebiet handelt und Fang oder Bejagung des 
Otters nicht gestattet ist, ist dies nur mit einer Ausnahmebewilligung möglich. Wei-
tere prioritäre Strecken für den Huchen in Oberösterreich, mit kleinen Huchenvor-
kommen, liegen an der Traun im Abschnitt Traunfall bis flussab der Almmündung, 
der Vöckla und anschließenden Agerstrecke sowie in Mündungsbereichen von Zu-
bringern von Inn und Donau, wie Mattig, Antiesen, Aist und Naarn (Ratschan & 
Zauner 2012). 

11.6.2. Prädatorenmanagementpläne

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Konfliktsituation zwischen geschützten 
Arten handelt, ist beim Prädatorenmanagement mit großer Sorgfalt vorzugehen. 
Da die Rahmenbedingungen hinsichtlich Huchenbestand, Prädationsdruck und 
Lebensraumbedingungen in den betroffenen Gewässern sehr unterschiedlich sind, 
ist eine individuelle Betrachtung auf Ebene von (Teil-)Einzugsgebieten erforderlich. 
Es bedarf einer gründlichen Planung der Maßnahmen, die auf solider Datengrund-
lage fußt. In einem interdisziplinären Ansatz sollten sowohl die aktuellen Bestands-
situationen des Huchens als auch der Prädatoren erfasst werden. Die Integration 
aller betroffenen Stakeholder, insbesondere Naturschutz, Fischerei, Wasserwirtschaft, 
NGOs, Jagdwirtschaft etc. ist Voraussetzung, um Maßnahmen möglichst ausgewogen 
zu entwickeln und entsprechende Akzeptanz zu erzielen. Mit der Erstellung von 
Prädatorenmanagementplänen beauftragte Projektteams sollten über entsprechen-
de fischökologische, wildbiologische und naturschutzfachliche Expertise verfügen. 
Da es sich vielfach um Situationen handelt, wo es bislang nur vergleichsweise we-
nige wissenschaftlich fundierte Untersuchungen gibt, sollten zumindest die ersten 
Fallstudien wissenschaftlich begleitet werden. 

In den Prädatorenmanagementplänen sollte neben der Beschreibung der Ist-Situa-
tion eine klare Zielsetzung definiert werden, für deren Erreichung konkrete Maß-
nahmen zu setzen sind. Geplante und zusätzlich erforderliche Maßnahmen zur Le-
bensraumverbesserung sollten integraler Bestandteil der Pläne sein. Ein Zeitplan 
sollte Art und Dauer der Maßnahmen sowie Meilensteine zur Überprüfung der 
Zielerreichung enthalten. Dazu ist die Umsetzung der Maßnahmen durch ein um-
fassendes interdisziplinäres Monitoring zu begleiten. Ergebnisse des laufenden 
Monitorings können, falls erforderlich, in überarbeitete Managementpläne einfließen. 
Die Umsetzung der Maßnahmen setzt in der Regel zuvor die Schaffung entsprechen-
der gesetzlicher Grundlagen bzw. Verordnungen voraus (siehe Kap. 11.6.1 und 8.4, 
Rechtliche Rahmenbedingungen), was erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit in An-
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spruch nimmt. Die Prädatorenmanagementpläne können jedoch umgehend in Angriff 
genommen werden.

Während die Fischfresser weit verbreitet sind und deren Bestände auf hohem 
Niveau liegen, gibt es vom Huchen nur mehr Restbestände. Daher ist dem Huchen 
in den verbliebenen und zu sanierenden Strecken Vorrang gegenüber den Fisch-
fressern einzuräumen. Fischfresser sind in den betroffenen Gewässerabschnitten 
so weit zu reduzieren, dass sich die Huchenbestände und deren Beutefische wie-
der erholen können. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind gegeben und das der-
zeit schon praktizierte Fischottermanagement in OÖ ist ein Beleg für die Umsetz-
barkeit von Regulierungsmaßnahmen bzw. die Erstellung entsprechender 
Verordnungen. Ansätze zur Erstellung entsprechender Prädatorenmanagement-
pläne und Verordnungen sollten auch in den anderen Bundesländern und in Bay-
ern erfolgen.

11.7. Integrativer Sanierungsplan

Ziel ist die Wiederherstellung sich selbst reproduzierender bzw. erhaltender Hu-
chenbestände mit ausreichender Verbreitung, Vernetzung und Größe. Dazu sind 
die noch bestehenden »(sehr) guten« Bestände zu schützen und zu fördern sowie 
neue Bestände wieder aufzubauen. Voraussetzung dafür sind intakte Lebensräume 
mit ausreichender Größe. Die Populationsgröße ist der maßgebliche Faktor für die 
Ausprägung der genetischen Vielfalt. So wird als Mindestgröße für die langfristige 
Bestandssicherung eine Stückzahl von mehreren tausend Adultexemplaren angese-
hen. Mit steigender Größe und Länge betrachteter Gewässer wächst die darin ent-
haltene Population. Daher kommt den längeren, durchgängigen und noch frei flie-
ßenden Gewässerabschnitten größerer Fließgewässer höchste Priorität bei der 
Rettung des Huchens zu. Die derzeit noch frei fließenden Gewässer im Huchenle-
bensraum sind daher zu erhalten bzw. vor einem weiteren Ausbau der Wasserkraft 
und anderen Belastungen zu schützen (siehe Kap. 11.5.2, Maßnahmen). Die im Kap. 
11.5, Maßnahmen, dargestellten hydromorphologischen Sanierungsmaßnahmen 
sind umzusetzen. Voraussetzung für die Erholung der Huchenbestände ist, dass 
diese Maßnahmen durch ein geeignetes Prädatorenmanagement begleitet werden 
(siehe Kap. 11.6, Prädatorenmanagement). Weiters sind Aspekte des Klimawandels 
hinsichtlich der Eignung der Gewässer als Huchenlebensraum zu berücksichtigen 
(siehe Kap. 11.4.3, Klimawandel). Je nach Problemstellung gibt es kurz-, mittel- und 
langfristige Umsetzungszeiträume (Tab. 11-6). 

Wesentliche Erkenntnis der Belastungsanalyse ist, dass fast alle Huchengewässer 
durch eine Mehrzahl von Belastungstypen betroffen sind. Insbesondere die kumu-
lative Wirkung dieser Belastungen führte zum starken Rückgang der Huchen- und 
Beutefischbestände. Für die Sanierung bedeutet dies, dass alle maßgeblichen Be-
lastungen so weit reduziert werden müssen, dass die Huchenbestände sich wieder 
erholen können. Dies kann bei Mehrfachbelastungen bedeuten, dass gewisse Be-
lastungen sogar über das übliche Maß (gemäß WRRL/NGP) hinaus saniert werden 
müssen, da nicht alle Belastungen in vollem Umfang reduziert werden können. Dies 
ist beispielsweise für die Durchgängigkeit im »FAH-Leitfaden« auch vorgesehen, wird 
aber in der Praxis offensichtlich wenig berücksichtigt. Die Huchenpopulationen 
müssen wieder ein so hohes Maß an Resilienz erhalten, dass sie trotz verbleibender 
und manchmal unvermeidbarer Belastungen (z. B. Klimawandel) vitale Populationen 
ausbilden und sich langfristig erhalten können.
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In Österreich ergeben die 7 größeren Huchengewässer mit freien Fließstrecken > 
50 km insg. eine Länge von 552 km (Inn, Enns, Drau, Gail, Salzach, Mur, Gurk). Ba-
sierend auf den aktuellen Bestandswerten der noch am besten ausgeprägten Ab-
schnitte der Oberen Mur (20 Adulte/km) könnte sich dort eine Gesamtpopulation 
von ca. 10.000 adulten Individuen etablieren. Dies würde eine Populationsgröße 
darstellen, die dem Huchen eine geeignete Basis garantiert, langfristig in Österreich 
bzw. bei ähnlichen Sanierungserfolgen auch in Bayern überlebensfähig zu bleiben. 
Die Ausweitung von Huchenbeständen von derzeit nur einem »sehr guten« Be-
stand an der Mur auf insgesamt acht würde das Risiko des Aussterbens drastisch 
reduzieren, da Einzelereignisse (z. B. Fischsterben) an einem Fluss nicht katastro-
phale Auswirkung auf die Gesamtpopulation hätten. 
Die genannten großen Fließgewässer weisen durchwegs alpinen Charakter auf und 
werden trotz dem Klimawandel weiterhin für den Huchen kühl genug bleiben (sie-
he Kap. 11.4.3, Klimawandel). Der Fokus auf die größeren Fließgewässer muss deren 
Zubringer miteinschließen, da – wie historisch belegt – die Reproduktion oft zu 
einem essenziellen Teil in diesen oder deren mündungsnahen Unterläufen stattfand. 
Dieser Ansatz schließt natürlich nicht den Schutz und die Förderung bestehender 
Huchenbestände wie an der Pielach, Melk und Mank, mit ihren möglicherweise be-
deutenden Anpassungen an wärmere Verhältnisse aus.
Viele der hier geforderten Sanierungsmaßnahmen waren/sind bereits in den NGPs 
erfasst, deren Umsetzung steht vielfach jedoch noch immer aus. So waren 219 der 
vorgeschlagenen Kontinuumssanierungen und 207 der Restwasseranpassungen des 
NGP 2021 in Huchengewässern bereits in den NGPs 2009 und 2015 geplant, wurden 
aber bis dato nicht umgesetzt. Eine wesentlich ambitioniertere Umsetzung der 
Sanierung als bisher ist erforderlich, um ein Wiedererstarken des Huchens zu er-
möglichen. Da die Umsetzung der Sanierung nur sehr zögerlich vonstattengeht, ist 
es umso wichtiger, bei der Priorisierung der Maßnahmen auf die spezifischen An-
forderungen des bedrohten Huchens sowie seiner Beutefischarten einzugehen (vgl. 
Tab. 11-6).
Manche Maßnahmentypen sind jedoch im NGP 2021 nicht oder nur generell erfasst. 
Dies betrifft z. B. die Problematik von Stauraumspülungen sowie die Geschiebepro-
blematik generell. Maßnahmen zur Verbesserung der Geschiebeverhältnisse müssen 
wesentlicher Bestandteil eines integrativen Sanierungsansatzes sein, auch wenn 
hier noch Wissenslücken vorhanden sind, da sich schon mit dem bestehenden Wis-
sen sehr wohl bereits jetzt sinnvolle ökologische Maßnahmen definieren lassen. 
Aufgrund der drastischen ökologischen Folgen von Stauraumspülungen ist dieser 
Belastungsfaktor in die Risikoanalyse sowie ins Maßnahmenprogramm des NGP 
aufzunehmen (Kap. 11.5.7, Maßnahmen Staue). Für die Geschiebeproblematik sollten 
ähnlich wie bei den Machbarkeitsstudien für die Schwallsanierung einzugsgebiets-
bezogene Gesamtlösungen entwickelt werden. Die derzeit praktizierte Verschiebung 
von Maßnahmen in die Zukunft ist keine zielführende Vorgangsweise. 
Obwohl die Bedeutung des Fischschutzes sowie die Notwendigkeit von Fischab-
stiegsanlagen national als auch international außer Zweifel stehen, fehlen im NGP 
2021 eine Erfassung der Belastung sowie ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung. 
Ähnliches gilt für Bayern. Von Seiten der Wasserwirtschaftsverwaltung werden der-
zeit Anlagen zum Fischabstieg allenfalls bei Neuanlagen gefordert. Nur wenige der 
über 4.200 Wasserkraftanlagen in Bayern verfügen über Fischschutz- und Fischab-
stiegskonzepte. Insbesondere in A- & B-Strecken sollten diese Maßnahmen umgehend 
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in Angriff genommen und in weiterer Folge auch in zu sanierenden Huchengewässern 
umgesetzt werden.
Bestehende naturschutz- und wasserrechtliche Regelungen reichen nicht aus, um 
die letzten Huchenrestbestände vor einem weiteren Ausbau der Wasserkraft zu 
schützen (siehe Kap. 11.3, Gebietsschutz). Die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen 
sind daher unverzüglich so anzupassen, dass keine weiteren Wasserkraftwerke in 
A- & B-Strecken gebaut werden. Zudem ist vorzusorgen, dass die freien Fließstrecken 
mit hohem Sanierungspotenzial für den Huchen nicht mit weiteren KW verbaut 
werden (siehe Kap. 11.5.2, Freie Fließstrecken). 
Alleinige (Teil-)Sanierung hydromorphologischer Belastungen ohne Prädatorenma-
nagement wird vielerorts nicht zu einer ausreichenden Erholung der Huchenbestän-
de führen, wie dies die Situation an der großteils revitalisierten Oberen Drau zeigt 
(siehe Kap. 7.2, Fallstudie Drau). Daher bedarf es einer Priorität des Huchenschutzes 
in allen zu sanierenden Huchengewässern gegenüber dem Schutz der Fischfresser, 
vorrangig in A- & B-Strecken.
Bei der Umsetzung der Schutz- und Sanierungsmaßnahmen sollte auf die geänderten 
Rahmenbedingungen als Folge des Klimawandels Bedacht genommen werden. 
Neben Maßnahmen zur Verringerung der Temperaturerhöhung sollten Sanierungs-
maßnahmen vorrangig in auch in Zukunft temperaturmäßig noch für den Huchen 
geeigneten Gewässerabschnitten erfolgen (siehe Kap. 11.4.3, Klimawandel). Auch 
bei durch Freizeitnutzung stark frequentierten Huchengewässern werden Regelun-
gen zum Schutz des Huchens notwendig sein (Kap. 10, Freizeitnutzung).

Die Tatsache, dass es in Bayern und Österreich nur mehr Restbestände an Huchen 
gibt, könnte den Gedanken nahelegen, dass es für die Rettung des Huchens bereits 
zu spät ist. Dem ist klar zu widersprechen, da derzeit noch ausreichend Restpopula-
tionen als Basis für einen Wiederaufbau von Populationen in verschiedenen Gewäs-
sern vorhanden sind. In naher Zukunft könnte jedoch der Genpool infolge weiter 
fortschreitender Bestandsrückgänge so weit reduziert werden, dass eine erfolg-
reiche Erholung der Bestände in Frage zu stellen wäre. Dies zeigt, dass sofortiges 
Handeln erforderlich ist und die im Rahmen vorliegender Arbeit vorgeschlagenen 
Maßnahmen umgehend umzusetzen sind. 
Auch wenn es keine Garantie für die Rettung des Huchens gibt, so ist die Umsetzung 
der hier vorgeschlagenen Maßnahmen in ähnlicher Form auch für viele andere Fluss-
fischarten erforderlich, die teils ebenfalls markante Rückgänge ihrer Bestände er-
fahren haben. Die Bedrohung von anderen Leitfischarten ist derzeit noch nicht so 
akut wie beim Huchen, diese Arten könnten aber bei Fortschreiten der derzeitigen 
Entwicklung relativ bald in eine dem Huchen vergleichbare Situation kommen. In 
Österreich hat sich z. B. das Verbreitungsgebiet der Leitfischarten Barbe, Nase und 
Aitel bereits um 40–60 % im Vergleich zur ursprünglichen Verbreitung verringert. 
Während Barbe und Aitel in frei fließenden Abschnitten noch vergleichsweise gute 
Bestände aufweisen, ist die Nase in ganz Österreich nur mehr in Restbeständen vor-
handen (Hayes et al. 2022). Ähnliche Rückgänge wurden auch bei Fischpopulationen 
in Bayern, sowohl bzgl. Abundanz als auch bzgl. Verbreitung nachgewiesen, wobei 
strömungliebende und kieslaichende Arten vom Rückgang besonders betroffen 
waren (Mueller et al. 2018). Als wesentliche Ursachen wurden dabei Staubereiche, 
Flächenversiegelungen und daraus resultierende Abflussveränderungen sowie die 
Landnutzung identifiziert (Mueller et al. 2020).
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Tabelle 11-6: Übersicht dringend notwendiger Maßnahmen zum Schutz des Huchens 
sowie deren kurz- mittel- und langfristige Umsetzung

Art der 
Belastung

kurzfristig
Ab sofort

mittelfristig
1–5 Jahre

langfristig
> 5 Jahre

Morphologie

Aufnahme aller freien 
Fließstrecken in das prioritäre 
Sanierungsprogramm des NGP 
mit Priorität auf den langen 
Strecken

Umsetzung morphologischer Sanierungsmaßnahmen 
unter besonderer Berücksichtigung eigendynamischer 
Prozesse

Fischaufstieg

Überprüfung bestehender 
FAHs auf Passierbarkeit für 
(große) Huchen und Beute-
fischschwärme

Errichtung bzw. Anpas-
sung der FAHs für (große) 
Huchen und Beutefisch-
schwärme wo erforderlich 
in A- und B-Strecken

Errichtung bzw. Anpas-
sung der FAHs für (große) 
Huchen und Beutefisch-
schwärme wo erforderlich 
in C- und D-Strecken

Fischschutz 
und -abstieg

Planung von Fischschutz- und 
-abstiegsanlagen für bestehen-
de und geplante WKW

Umsetzung Fischschutz- 
und -abstiegsanalgen in A 
und B Strecken

Umsetzung Fischschutz- 
und -abstiegsanalgen in C 
und D Strecken

Anbindung 
Zubringer

Aufnahme aller Kontinuums-
unterbrechungen im Mün-
dungsbereich von Zubringern 
in das prioritäre Sanierungs-
programm des NGP

Umsetzung Kontinuums-
sanierung in A- und 
B-Strecken

Umsetzung Kontinuums-
sanierung in C- und 
D-Strecken

Wasserkraft 
generell

Keine neuen WKW in A- und 
B-Strecken

Keine neuen WKW in freien Fließstrecken mit hohem 
Schutz- und Sanierungspotential

Stau Schaffung von hochwertigen Schlüsselhabitaten speziell in Umgehungssystemen und 
Stauwurzeln, Erhalt des Restgefälles

Schwall Prioritäre Sanierung großer 
alpiner Fließgewässer Sanierung restlicher C- und D-Strecken

Restwasser Überprüfung Restwasserabga-
be

Erhöhung Restwasser in 
A- und B-Strecken, wo 
notwendig

Erhöhung Restwasser in 
C- und D-Strecken, wo 
notwendig

Stauraum-
spülungen

Priorität des Huchenschutzes 
in A- und B-Strecken vor 
WK-Nutzung

Entwicklung und Umsetzung ökologisch verträglicher 
Stauraumspülungen in C und D Strecken 

Geschiebe-
defizit

Erstellung flussspezifischer 
Geschiebemanagementpläne

Umsetzung flussspezifischer Geschiebemanagement-
pläne

Prädatoren

Priorität des Huchenschutzes 
in A- und B-Strecken 
gegenüber Prädatoren solange 
erforderlich

In sanierten C- und D-Strecken falls erforderlich

Klimawandel 
(Wassertem-
peratur)

Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen zum Schutz der 
Ufervegetation

Umsetzung Schutz/Entwicklung Ufervegetation und 
weiterer Anpassungsmaßnahmen (Morphologie, 
Durchgängigkeit, thermische Einleitungen etc.)

Belastung 
durch 
Freizeitnut-
zung 
(Boots- und 
Badebetrieb)

Erlass von gewässerspezifischen Regelungen des Boots- und Badebetriebs in stark 
frequentierten Strecken
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11.8.	 Forschungsbedarf
11.8.1.	 Ökologie des Huchens
Trotz seiner prominenten Stellung als Spitzenregulator in Flussökosystemen sowie 
seiner hohen fischereilichen Bedeutung sind viele Teilaspekte der Autökologie des 
Huchens noch weitgehend unerforscht. Der Huchen erscheint im Vergleich zu ande-
ren Salmoniden toleranter gegenüber höheren Temperaturen zu sein (Jungwirth & 
Winkler 1984), andererseits ist der Huchen als frühjahrslaichende Art stärker vom 
Klimawandel betroffen als Herbst- und Winterlaicher (Sternecker et al. 2014). Die 
Temperaturpräferenzen und -limits sind für die Lebensstadien des Huchens abseits 
des Ei- und Embryonalstadiums sowie der Laichzeit aber nicht im Detail bekannt 
und sollten dringend untersucht werden (v. a. Laboruntersuchungen). Temperatur-
limits sind für die Frage der (Wieder-)Besiedelung der sich infolge des Klimawandels 
erwärmenden Unterläufe von zentraler Bedeutung. 
Weiters ist nicht im Detail bekannt, von welchen Beutefischen sich der Huchen in 
den unterschiedlichen Lebensstadien ernährt bzw. wie hoch der Beutefischbestand 
sein muss, damit die Überlebensfähigkeit der Huchenpopulationen gewährleistet ist. 
Obwohl in den letzten Jahren einige Untersuchungen zur Habitatnutzung des Hu-
chens durchgeführt wurden, bestehen noch deutliche Wissenslücken z. B. in Bezug 
auf die Lebensraumnutzung in großen Flüssen, Wanderungen im saisonalen und 
ontogenetischen Verlauf, Habitatpräferenzen subadulter Huchen, Eimortalität etc. 
Auch die Erforschung populationsregulierender Prozesse wie z. B. die Bedeutung 
des Jungfischaufkommens (recruitment) auf die Lebensfähigkeit von Huchenpopu-
lationen oder die Konkurrenz mit anderen Arten (z. B. Wels) ist erforderlich. Da ein 
hoher Anteil der derzeitigen Huchenpopulationen auf Besatz angewiesen ist, sollte 
untersucht werden, inwieweit sich Besatzmaßnahmen auf die genetische Variabilität 
und Integrität auswirken.
Wenn auch vorliegende Arbeit erstmalig einen flächendeckenden Überblick über die 
Verbreitung und die Bestandsgrößen in Bayern und Österreich liefert, so gibt es noch 
viele Unsicherheiten bzgl. der tatsächlichen Bestandssituation vieler Gewässer. Der 
Schutz und die Wiederherstellung intakter Huchenbestände erfordert ein umfassen-
des und kontinuierliches Monitoring dieser Art, um Status und Trend gesicherter 
abschätzen zu können. Dazu ist ein länderübergreifendes Monitoringprogramm nach 
Stand der Technik zu entwickeln und umzusetzen, wobei auch neue Methoden wie 
z. B. e-DNA auf ihre Tauglichkeit für ein Huchenmonitoring getestet werden sollten. 

11.8.2. Wissenschaftliche Begleitstudien zum Prädatorenmanagement
Da viele Fragen bzgl. eines gezielten Prädatorenmanagements noch offen sind, soll-
ten umgesetzte Managementmaßnahmen in Form wissenschaftlicher Begleitstudien 
untersucht werden. Dies sollte zumindest bei den ersten Maßnahmen in einer reprä-
sentativen Auswahl von Gewässern erfolgen.
Diese Studien müßten sowohl die Wirkung der Maßnahmen auf die Bestände der 
Prädatoren als auch der Huchen- und Beutefischbestände umfassen. Um nach-
vollziehbare und klar interpretierbare Ergebnisse erzielen zu können, sollte sich das 
Untersuchungsdesign nach anerkannten Methoden, wie z. B. dem BACI Design, 
richten: Dabei werden Gewässerstrecken vor (Before) und nach (After) Umsetzung 
der Maßnahmen (Impact) untersucht und mit Gewässerstecken ohne Maßnahmen 
(Control) verglichen. Zentrale Anforderungen an derartige Studien sind wie folgt (vgl. 
Ratschan & Hammerschmied 2022): 
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1.	 Fischbestandsaufnahmen sollten vor Beginn der Prädatorenentnahme im Sinne  
	 eines »Prämonitorings« über mehr als ein Jahr durchgeführt werden (es sei denn,  
	 es liegen bereits mehrjährige Datensätze aus anderen Quellen vor). Prämonitoring  
	 ist wichtig, um auf einer fundierten »baseline« vor Beginn des Entnahmeexperi- 
	 ments aufbauen zu können. 
2.	Eine hohe Zahl von Befischungsstrecken (wesentlich mehr als 3 pro Gewässer)  
	 ist für eine ausreichende statistische Aussagekraft notwendig. Dies ergibt sich  
	 aus der natürlicherweise hohen räumlichen Variabilität und dient auch dazu, trotz  
	 erfahrungsgemäß bei vieljährigen Untersuchungen auftretenden Veränderungen  
	 von Befischungsstrecken durch externe Einflüsse, eine ausreichende Zahl ver- 
	 wendbarer Strecken zu gewährleisten. Eine statistische Versuchsplanung im Vor- 
	 feld ist anzuraten.
3.	 Eine über die Untersuchungsdauer konstante Strategie des Fischbesatzes oder  
	 das generelle Unterlassen von Fischbesatz, um diesen schwer greifbaren Einfluss- 
	 faktor auszuschließen.
4.	Eine Dauer des Experiments (»Postmonitoring«) von mindestens 3–5 Jahren, um  
	 die natürliche zeitliche Variabilität abzudecken. Dies betrifft insbesondere die  
	 schwankende Rekrutierung von Jungfischjahrgängen.
5.	 Eine starke Entnahme der Prädatoren bereits ab dem ersten Beobachtungsjahr  
	 des Postmonitorings, möglichst gut über das Untersuchungsgebiet und falls er- 
	 forderlich auch über das angrenzende Gebiet verteilt.
6.	 Eine parallele quantitative Beobachtung der Prädatoren über die Untersuchungs 
	 dauer, um den Effekt der Entnahme auch räuberseitig zu erfassen und so eine  
	 gute Interpretierbarkeit von Veränderungen der Beutebestände zu gewährleisten.
Weiters sollte dringend untersucht werden, wie sich mittlerweile sanierte Beutefisch-
bestände, beispielsweise am Unterlauf von Traisen, Kamp und Gr. Tulln, unter dem 
längerfristigen Einfluss unregulierter Fischprädatoren entwickeln. Damit lassen sich 
Prognosen entwickeln, welche Bestandswerte und welches Ausmaß an Resilienz 
erreicht werden müssen, um andernorts aufgenommene Prädatoren-Management-
maßnahmen wieder stoppen oder anpassen zu können. Dabei könnte auch in breits 
sanierten Huchengewässern geprüft werden, ab welchen Bestandsverhältnissen ein 
guter Beutefischbestand aufgrund seines Individuenreichtums Fischprädatoren von 
Huchen weitgehend ablenkt, sodass der Huchenbestand keinen wesentlichen direk-
ten Schaden durch Fischprädatoren mehr nimmt.
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Die derzeitige Bestandssituation ist durch einen sehr starken Rückgang des Huchens 
im Vergleich zum ursprünglichen Verbreitungsgebiet gekennzeichnet. Ein »sehr 
guter« Bestand ist nur mehr in 0,7 %, ein »guter« in 7,8 % des ursprünglichen Ver-
breitungsgebietes in Bayern und Österreich gegeben. Daher ist der Huchen in 
Österreich und Bayern als stark gefährdet eingestuft, wobei auf der Alpennordseite, 
also im Einzugsgebiet der Oberen Donau, die aktuellen Entwicklungen in Richtung 
einer akuten Bedrohung durch Aussterben gehen. Bei Fortschreiten der Entwicklung 
ist dies für ganz Bayern und Österreich zu erwarten. Die dramatischen Bestands-
rückgänge des Huchens spiegeln sich in umfangreichen Schutzbestimmungen zum 
Erhalt dieser Art wider, fallweise sind die Gefährdungsklassifizierungen sowie 
Schutzgebiete jedoch anzupassen.

Wesentliche Ursachen für den Rückgang der Huchenbestände sind Wasserkraft-
werke und Flussregulierungen, in jüngerer Zeit auch Prädatoren. Zu den wesent-
lichen Problembereichen der Wasserkraft zählen Kontinuumsunterbrechungen, 
Staue, Restwasser, Schwall und Sunk sowie Stauraumspülungen. Wasserkraft-
werke, aber auch Flussregulierungen führten zu Kontinuumsunterbrechungen, 
wodurch v. a. Laichwanderungen im Hauptfluss und in die Zuflüsse eingeschränkt 
oder unterbunden wurden. Infolge Begradigung und Kanalisierung gingen essen-
zielle Laich-, Jung- und Adultfischhabitate verloren. Flussregulierungen alleine 
führten jedoch nicht zum völligen Verschwinden des Huchens, sondern erst die 
Kombination aus Regulierung, Wasserkraftwerken und anderen Belastungen. Die 
Gewässergüte wurde in den meisten Gewässern saniert und stellt heute nicht mehr 
einen maßgeblichen Belastungsfaktor für den Huchen dar.
Beeinträchtigungen durch Wasserkraftwerke und Flussregulierungen wirken sich 
nicht nur auf den Huchen selbst, sondern auch auf seine Beutefische (v. a. Äsche, 
Nase, Barbe, Aitel) aus und verschärfen dadurch die Situation für diesen Raubfisch, 
da er sich – außer im frühen Jungstadium – ausschließlich von Fisch ernährt. 
Der Bestand an Huchen und seinen Beutefischen ist in den letzten Jahren durch 
Prädatoren zusätzlich zurückgegangen. Der Bestand an überwinternden Kormoranen 
ist in Österreich beginnend in den 1990er Jahren mittlerweile auf mehrere 1.000 
Individuen angestiegen. Brut- und Winterbestände des Gänsesägers haben in den 
letzten Jahren ebenso zugenommen. Der Bestand des Fischotters hat sich in Öster-
reich seit den 1990er Jahren auf mittlerweile geschätzte 4.000 Individuen erhöht. Die 
in den Fallbeispielen Drau, Enns, Mur, Pielach, Schwarzer Regen und Isar dokumen-
tierten Bestandsrückgänge des Huchens und der Begleitfischarten sowie die hohen 
Anteile verletzter Huchen und Totfunde deuten darauf hin, dass ein deutlicher 
kausaler Zusammenhang mit dem Wiedererstarken der Prädatoren besteht. Die 
Fischbestände haben infolge der über bereits viele Jahrzehnte wirkenden hydro-
morphologischen Belastungen offensichtlich ihre Fähigkeit (Resilienz) verloren, mit 
dem zunehmenden Prädationsdruck zurande zu kommen.
Bereits in den letzten Jahrzehnten haben sich Fließgewässer infolge des Klimawan-
dels um bis zu 2 °C erwärmt. Obwohl der Huchen unter den Salmoniden als ver-

12. Zusammenfassung
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gleichsweise temperaturtolerant gilt, verschwindet er zunehmend aus den Unter-
läufen der Gewässer. Insbesondere die Kombination aus hydromorphologischen 
und klimabedingten Belastungen sowie Zunahme der Prädatoren führte zum 
drastischen Rückgang der Huchenbestände (Abb. 12-1).

Nehmen die Huchenbestände weiterhin ab, so besteht ein hohes Risiko, dass der 
Huchen im Bayern und Österreich ausstirbt oder in freier Wildbahn nur noch durch 
Besatzmaßnahmen am Leben erhalten werden kann. Es sind daher dringend um-
fangreiche Maßnahmen umzusetzen, diesem Trend entgegenzuwirken und damit 
langfristig das Überleben des Huchens zu sichern. Eine primär auf Besatzmaßnahmen 
fokussierte Erhaltungsstrategie ist zum Scheitern verurteilt, weil damit Aspekte wie 
die genetische Vielfalt und laufende Anpassungen durch Selektion nicht ausreichend 
berücksichtigt werden können. 
Maßnahmen zum Schutz des Huchens sind notwendig, um bestehende Populationen 
vor weiteren Bestandsabnahmen zu schützen und neue Populationen im ursprüng-
lichen Verbreitungsgebiet zu etablieren. Maßnahmen in Strecken mit noch (weit-
gehend) intakten Populationen aber auch mit guten Prognosen einer Bestands-
erholung sind prioritär zu verfolgen. Grundsätzlich sind jedoch alle ökologischen 
Verbesserungsmaßnahmen im ursprünglichen Verbreitungsgebiet des Huchens als 
positiv zu betrachten, auch wenn sie aufgrund der weitgehend fehlenden Bestände 
oder aktuell multipler Belastungen erst langfristig zum Erhalt der Art beitragen. Auch 
der Aufbau von Beutefischpopulationen in diesen Strecken stellt einen wesentlichen 
Schritt zur Sanierung von Huchenpopulationen dar. 
Das höchste Potenzial weisen die wenigen (weitgehend) intakt verbliebenen Hu-
chenpopulationen auf. In ihnen befindet sich sozusagen das genetische Rückgrat 
dieser imposanten Fischart. In diesen Strecken sind jegliche zusätzlichen Beein-
trächtigungen der Bestände und des Lebensraums strikt zu vermeiden. Dies erfordert 
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dort insbesondere einen gesetzlich verankerten Verzicht auf den Bau weiterer 
Wasserkraftwerke und die fischökologische Optimierung bestehender Anlagen. 
Auch andere wasserbauliche Beeinträchtigungen sowie Schwallbetrieb und Was-
serentnahmen sind zu unterlassen. Vielmehr gilt es, die Situation in diesen Strecken 
so zu verbessern, dass der Bestandsrückgang in eine Bestandszunahme umgekehrt 
werden kann. Dazu sind sowohl notwendige hydromorphologische Verbesserungs-
maßnahmen als auch vorübergehende bestandsregulierende Maßnahmen der 
Prädatoren notwendig. 

Da es sich bei den Lebensräumen der (weitgehend) intakt verbliebenen Huchenpopu-
lationen um einen sehr geringen Anteil am gesamten Gewässernetz und somit 
auch am Verbreitungsgebiet der Prädatoren handelt und der Huchen wesentlich 
stärker gefährdet ist als die Prädatoren, ist aus naturschutzfachlicher und -recht-
licher Sicht ein vorrangiger Schutz des Huchens in den betroffenen Gewässer-
abschnitten gerechtfertigt. 

Geringes Potenzial weisen Staubereiche, insbesondere Stauketten auf, da hier der 
Lebensraum langfristig erheblich verändert wurde. Aufgrund der geänderten Sys-
temeigenschaften lassen sich hier lediglich im Stauwurzelbereich bzw. in Kombina-
tion mit Zubringern und/oder flussaufliegenden Fließstrecken bei entsprechender 
Habitatausstattung und/oder durch Besatzmaßnahmen kleinere Huchenpopulatio-
nen erhalten bzw. wieder etablieren. In Summe liefern diese jedoch auch einen 
gewissen Beitrag für zur Arterhaltung des Huchens. 

Lässt man die »(sehr) guten« Bestände und Staubereiche außer Betracht, verbleiben 
jene Gewässerstrecken mit hohem Potenzial, in denen der Huchen derzeit nur mehr 
sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr vorkommt, sich aber, je nach Belastungssi-
tuation und Sanierungsbemühungen, wieder etablieren könnte. Hier sind v.a. größe-
re Fließgewässer mit durchgehenden Fließstrecken (> 50 km) von Bedeutung, da 
diese größere Huchenbestände beherbergen könnten. Dies sind in Österreich 7 Ge-
wässerstrecken mit einer Länge von insg. 444 km: Tiroler Inn, Steirische Enns, 
Obere Drau, Untere Gail, Untere Salzach, Obere Mur, Untere Gurk. Nach erfolgter 
Sanierung dieser Strecken könnte sich wieder ein weit verzweigtes Netz aus intak-
ten Huchenbeständen entwickeln, deren Metapopulation sich aus mehreren tausend 
Individuen zusammensetzt. Nur so lässt sich auch auf lange Sicht die genetische 
Vielfalt erhalten und der Huchen langfristig vor dem Aussterben bewahren. 

Während z. B. an der Oberen Drau bereits umfangreiche flussmorphologische Ver-
besserungen realisiert sind, fehlen diese an den anderen Gewässern weitgehend. 
Zudem ist die Grundvoraussetzung für ein Wiedererstarken der Huchenpopulationen 
am Tiroler Inn und der Steirischen Enns eine Kombination aus morphologischen 
und schwalldämpfenden Maßnahmen. Bei der morphologischen Sanierung spielt 
die Anbindung und Sanierung der Zubringer und deren Mündungsbereiche eine 
entscheidende Rolle. Restwasseranpassungen sind in Huchengewässern prioritär 
umzusetzen. Viele der genannten Maßnahmen waren in den vergangenen Planungs-
perioden auch in Huchengewässern vorgesehen, sind jedoch bislang nicht umgesetzt. 
Eine wesentlich ambitioniertere Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen ist ge-
fordert. Hydromorphologische Maßnahmen, die zusätzlich in das Maßnahmenpro-
gramm des NGP 2021 aufzunehmen sind, umfassen ein Geschiebemanagement 
inkl. ökologisch verträglicher Stauraumspülungen sowie Anpassungen von FAHs 
und die Implementierung von Fischschutz und Fischabstiegsanlagen. 
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Wie das Beispiel der Oberen Drau zeigt, ist dort bei hohem Fraßdruck durch Präda-
toren trotz intensiver Habitatverbesserung auch nach Jahren noch keine Erholung 
der Beutefisch- und Huchenpopulationen erkennbar. Daher ist nicht nur in Strecken 
mit noch »(sehr) guten« Huchenbeständen, sondern auch in Gewässerstrecken mit 
hohem Potenzial für einen Wiederaufbau intakter Huchenpopulationen neben wei-
teren hydromorphologischen Sanierungsmaßnahmen zur Etablierung arten- und 
biomassereicher Gesamtfischbestände eine kurz- bis mittelfristige Bestandsregu-
lierung der Prädatoren Voraussetzung für eine Bestandserholung des Huchens. 
Die Bestandsregulierung der Prädatoren bedarf eines umfassenden Prädatoren-
managements, bei welchem in Form von Prädatorenmanagementplänen klare 
Ziele formuliert werden und die Maßnahmen und deren Wirkung durch ein ge-
zieltes Monitoring sowohl der Prädatoren- als auch der Fischbestände untersucht 
werden.

Trotz seiner prominenten Stellung als Spitzenregulator in Flussökosystemen sowie 
seiner hohen fischereilichen Bedeutung sind viele Teilaspekte der Ökologie des 
Huchens noch weitgehend unerforscht. Dies betrifft Aspekte der Habitatnutzung, 
Temperaturpräferenz und -limits, populationsdynamische Prozesse sowie eine 
detailliertere und kontinuierliche Erfassung des Status und des Trends der ver-
bliebenen Huchenpopulationen sowie gewässerspezifische Schutz- und Manage-
mentpläne. Die diesbezüglichen Arbeiten sollten unverzüglich in Angriff genommen 
werden.
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